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Gerhard Bäcker

Sozialpolitik im vereinigten Deutschland
Probleme und Herausforderungen

I. Ein Staat — zwei Gesellschaften

Seit dem 3. Oktober 1990 ist Deutschland vereinigt.
Die DDR ist gemäß Art. 20 Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland beigetreten. Mit dem Bei-
tritt gilt nun die Sozialordnung der alten Bundesre-
publik auch im Gebiet der ehemaligen DDR. Die
Modalitäten des Übergangs des DDR-Sozialsy-
stems auf das in der Bundesrepublik sind durch den
Einigungsvertrag geregelt. Damit sind die Weichen
für die Sozialpolitik nicht nur in den neuen Bundes-
ländern, sondern im gesamten Deutschland ge-
stellt. Die staatsrechtliche Vereinigung schafft aber
noch keine Einheit zwischen den alten und den
neuen Bundesländern. Die ökonomische, soziale
und kulturelle Einheit zwischen Ost und West muß
erst noch geschaffen werden. Denn die vierzigjäh-
rige Trennung Deutschlands in zwei sehr unter-
schiedliche Staaten mit abweichenden Wirtschafts-,
Sozial- und Gesellschaftssystemen und auch mit ab-
weichenden Lebensweisen, Mentalitäten und So-
zialcharakteren läßt sich nicht durch einen Hoheits-
akt von einem Tag auf den anderen überwinden.
Die Bürger in den neuen Bundesländern sind fak-
tisch von den Bürgern im Westen getrennt und wer-
den dies zunächst auch noch bleiben. In einem Staat
finden sich zwei Gesellschaften.

Der Vollzug der staatlichen Einheit hat die tiefe
Kluft zwischen Ost und West, die nach vier Jahr-
zehnten getrennter ökonomischer und politischer
Entwicklung aufgerissen worden ist, unmittelbar
sichtbar und erfahrbar gemacht. Nun zeigt sich mit
aller Deutlichkeit (und ohne geschönte Statistiken),
wie gering die Substanz der DDR-Wirtschaft ist
(Kapitalstock, Wohnungswesen, Infrastruktur) und
welche ökologischen (Alt-)Lasten sich aufgetürmt
haben. Die Wirtschaft in der ehemaligen DDR be-
findet sich insgesamt in einem desolaten Zustand,
das Produktivitätsniveau erreicht wohl nur knapp
50 Prozent des Niveaus im Westen. Das (1:1 umge-
stellte) Einkommens- und Lohnniveau liegt eben-
falls um mehr als die Hälfte niedriger als im Westen
und entspricht damit dem Produktivitätsgefälle in
etwa. Die Sozialleistungen sind zwar (nach den
Modalitäten des Einigungsvertrages) zwischen Ost
und West im Grundsatz einheitlich, aber nur hin-
sichtlich der Organisationsstrukturen und Lei-
stungsprinzipien, nicht hinsichtlich ihres absoluten
Leistungsniveaus. Die lohn- und beitragsbezogenen
Sozialversicherungsleistungen (wie Renten und Ar-
beitslosenunterstützung) orientieren sich am ost-

deutschen Lohnniveau und liegen deshalb ebenfalls
um mehr als die Hälfte niedriger als im Westen.
Zugleich gilt aber, daß sich in dem (seit 1. Juli 1990)
einheitlichen Währungs- und Wirtschaftsgebiet die
Preise weitgehend angeglichen haben und daß das
Preisniveau in West und Ost mehr oder minder
identisch ist. Die noch stark subventionierten Mie-
ten, Energiekosten und Verkehrstarife werden ab
Jahresanfang 1991 ebenfalls nach oben treiben. Bei
einem einheitlichen Preisniveau (und Preissteige-
rungsraten!) läßt sich dann aus Sicht des Westens
gut beurteilen, was es heißt, von einem Durch-
schnittsnettoiohn von 960 DM, einer Durchschnitts-
rente (Standardrente) von 672 DM oder von einem
Sozialzuschlagsniveau von 495 DM leben zu müs-
sen! Im Westen beträgt demgegenüber der Durch-
schnittsnettolohn 2 300 DM und die Durchschnitts-
rente (bei 45 Versicherungsjahren) 1 662 DM.

Wenn man diesen tiefen Riß betrachtet, kann von
einer ökonomischen und sozialen Einheit oder Ein-
heitlichkeit keine Rede sein. Den im Schnitt wohl-
habenden Westbürgern stehen die zwar formal
gleichgestellten, real in vielfacher Hinsicht aber
schlechter gestellten Ostbürger gegenüber — sie
drohen zu Bürgern zweiter Klasse zu werden. Die
neue Bundesrepublik ist derzeit eine Zweidrittelge-
sellschaft, in der neben die gewohnten Abgren-
zungsmerkmale wie Schichtzugehörigkeit, Bil-
dungsniveau und Geschlecht nun regionale Ab-
grenzungen in einer unbekannten Schärfe und Tiefe
hinzutreten. Die offene Grenze macht die ungelöste
soziale Frage der vormaligen DDR nun zur sozialen
Frage in der neuen Bundesrepublik.

Die Einheit Deutschlands wird erst dann verwirk-
licht sein, wenn vergleichbare Lebensverhältnisse
im gesamten Land bestehen. Der Verfassungsauf-
trag des Artikels 106 des Grundgesetzes, einheitli-
che Lebensbedingungen herzustellen, gilt auch und
gerade für die Bürger in den neuen Bundesländern.
Das Tempo des staatlichen Einigungsprozesses hat
gezeigt, wie vehement die Menschen in der ehema-
ligen DDR diese Gleichstellung einfordem und er-
warten. Die großen sozialen und regionalen Dispa-
ritäten in der „alten“ Bundesrepublik, die sich nach
40 Jahren sozialer Marktwirtschaft eher verschärft
als eingeebnet haben, lassen jedoch erkennen, wie
entfernt schon bislang die Realität vom Verfas-
sungsanspruch liegt. Die für die Zukunft entschei-



dende Frage ist nun, ob es bei der gegenwärtigen
West-Ost-Spaltung bleibt, in deren Folge sozial-
regionale Konflikte in völlig neuer Dimension ent-
stehen dürften, oder ob ein Annäherungsprozeß
einsetzt und in welchem Zeitraum eine Anglei-
chung erreicht wird, die in etwa den regionalen Dis-
paritäten, wie sie in der alten Bundesrepublik be-
stehen, entspricht. Die Erfahrung im In- und Aus-
land zeigt, daß eine solche Angleichung der Ein-
kommens-, Wohlstands- und Lebensverhältnisse
nicht im Selbstlauf erfolgt und nicht dem Markt und
seinen vermeintlichen Selbstheilungskräften über-
lassen bleiben kann. Sozialpolitik ist gefordert, um
die östlichen Bundesländer nicht zum ökonomi-
schen Hinterhof werden zu lassen, um in Deutsch-
land Verhältnisse wie im südlichen Italien zu ver-
meiden. Nach der nationalen Frage muß die soziale
Frage in den Mittelpunkt gestellt werden; nur durch
konkretes sozialstaatliches Handeln, nicht durch
nationale Sinnstiftung, lassen sich die anstehenden
Probleme bewältigen.
Die Problematik läßt sich zuspitzen: Wäre nach
40 Jahren Realsozialismus das ökonomische und
soziale Gefälle zwischen den beiden deutschen
Staaten nicht so groß gewesen, dann wäre es mög-
licherweise erst gar nicht zur staatlichen Einheit
nach der langen Zeit getrennter Existenz gekom-
men. Aber die nunmehr verwirklichte staatliche
Einheit wird wiederum gefährdet, wenn dieses
Gefälle nicht bald überwunden wird, sondern

andauert. Die ökonomischen und sozialen Pro-
bleme werden sich langfristig nicht auf die neuen
Bundesländer beschränken; sie wirken auf das ge-
samte Deutschland zurück.)
An der Schwelle zur Jahrtausendwende steht damit
die Sozialpolitik im vereinigten Deutschland vor
schwierigen Aufgaben und großen Herausforde-
rungen ):1

— Die Integration der neuen Bundesländer muß
sozialpolitisch gestaltet und flankiert werden.

— Die damit verbundenen hohen Finanzierungsan-
forderungen müssen erfüllt werden.

— Unverändert steht auch die neue Bundesrepu-
blik vor dem Problem des gravierenden demogra-
phischen Umbruchs. Die Gesellschaft altert und
wird ihr Angesicht verändern. Die etwas günstigere
Altersstruktur in den neuen Bundesländern ändert
daran nur wenig.
— Im Zusammenhang mit der demographischen
und ökonomischen Entwicklung haben sich (zumin-
dest im Westen) Lebensweisen und -Stile plurali-



siert und differenziert. Sozialpolitik muß den
Wunsch nach individueller Lebensplanung und
-gestaltung abstützen.

— Die gesellschaftliche wie auch sozialpolitische
Trennung von anerkannter und sozial abgesicherter
Erwerbsarbeit einerseits und privater und sozial
ungesicherter Reproduktionsarbeit wie Kinderer-
ziehung, Pflegetätigkeiten und anderer Sozialzeiten
läßt sich weder rechtfertigen noch auf Dauer ohne
negative Rückwirkungen auf den Bestand und die
soziale Weiterentwicklung der Gesellschaft durch-
halten.

— Frauen fordern die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, und zwar nicht nur zeitlich nacheinander,
sondern auch parallel. Sozialpolitik wird zu einer
wichtigen Voraussetzung, um die Kindererziehung
zurück ins gesellschaftliche und Erwerbsleben zu
holen.

— Angesichts des demographischen und sozialen
Wandels wird der Bedarf an professionellen wie
freiwilligen sozialen Diensten weiter anwachsen.
Der eigentliche „Pflegenotstand“ steht erst noch
bevor.

II. Ökonomische Probleme in den neuen Bundesländern
und ihre sozialen Folgen

Es ist richtig, die Teilung Deutschlands kann nur
durch Teilen überwunden werden. Die sozialstaat-
liche Umverteilungspolitik erhält eine neue Dimen-
sion. Das gilt so lange, bis die neuen Bundesländer
die gleiche wirtschaftliche Leistungskraft und das
gleiche Einkommensniveau wie der Westen er-
reicht haben. Doch selbst unter den günstigsten
ökonomischen Bedingungen wird dies viele Jahre
dauern. Eine Angleichung binnen weniger Jahre,
vor der Vereinigung immer wieder verheißen und
versprochen, bleibt irreal; auf Wunder — auch auf
Wirtschaftswunder — können die neuen Bundes-
bürger nicht vertrauen. Eine einfache Rechnung
kann das belegen: Soll in sieben Jahren eine Ver-
doppelung des Sozialprodukts erreicht werden,
dann müßten jährlich Wachstumsraten von zehn
Prozent realisiert werden. Das setzt über Jahre hin-
weg zweistellige Zuwachsraten von Investitionen
und Produktivität voraus.

Für einen solchen Weg gibt es auch international
kaum Vergleiche. Zugleich ist zu berücksichtigen,
daß selbst bei einer Verdoppelung des Sozialpro-
duktes noch keine Angleichung an die westlichen
Bundesländer erfolgt. Denn das Ziel selbst bewegt
sich ja weiter nach oben! Gerade durch den Eini-
gungsprozeß und durch die finanziellen Transfers
von Westen nach Osten boomt die westdeutsche
Wirtschaft. Die rasante Talfahrt der Ökonomie in
der früheren DDR ist gleichsam das Spiegelbild
einer außerordentlich expansiven wirtschaftlichen
Entwicklung in den alten Bundesländern, die auch
international ohne Beispiel ist (in den anderen
westlichen Industrieländern deutet sich eher ein
Konjunkturabschwung an!). Wir erleben derzeit
das Paradebeispiel einer extrem gespaltenen Kon-
junktur, denn so sehr die deutsche Einheit die Fi-
nanzen belastet — für die Konjunktur im westlichen
Teil Deutschlands wird sie zum Motor. Die Finanz-
transfers von West nach Ost, finanziert über die
steil anwachsende Neuverschuldung (rd. 120 Mrd.

DM für alle öffentlichen Haushalte 1990), wirken
wie ein gigantisches Konjunkturprogramm für den
Westen, denn die Mittel fließen in Form von Nach-
frage nach Konsum- und Investitionsgütern zurück,
während auf der anderen Seite die Nachfrage nach
DDR-Produkten faktisch zusammengebrochen
ist.

Die glänzende wirtschaftliche Lage im Westen läßt
den Bürger im Osten ihre Lage noch prekärer und
hoffnungsloser erscheinen. Je länger die ökonomi-
sche und soziale Spaltung zwischen Ost und West
andauert, um so wahrscheinlicher wird es, daß es
wieder zu einem Anstieg der Übersiedlung kommt.
Dies wird aber nicht nur die jüngeren, mobilen und
leistungsstarken Fachkräfte betreffen, sondern
auch die Arbeitslosen und Deklassierten in der frü-
heren DDR, die versuchen werden, ihre Chance im
Westen zu finden. Die Armutspopulation auch im 
Westen wird laufende „Zufuhr“ erhalten. Weiter
zunehmen dürfte auch das Ausmaß der schon jetzt
(mit über 100 000) sehr hohen Pendlerzahlen von
Ost nach West. In den ehemaligen Grenzregionen
— vor allem im Großraum Berlin, wo das hohe
Westlohnniveau mit dem niedrigen Ost-Niveau un-
mittelbar zusammentrifft („links auf der Bernauer
Straße wird die gleiche Arbeit besser bezahlt wie
auf der rechten Straßenseite“) — liegt es auf der
Hand, daß viele Beschäftigte versuchen, eine Stelle
im Westen zu finden. Diese steigende Arbeitsplatz-
nachfrage aus dem Osten ist ein Grund dafür, daß
im Westen trotz der günstigen konjunkturellen Ent-
wicklung und des Zuwachses der Beschäftigtenzah-
len die Zahl der registrierten Arbeitslosen in den
nächsten Jahren kaum rückläufig sein wird.

Die Wechselwirkung zwischen den Arbeitsmärkten
entlastet die Situation im Osten, führt aber zu einer
Verschärfung des Angebots- und Wettbewerbs-
drucks auf den Arbeitsmarkt im Westen. Dies zeigt
sich vor allem im unteren Beschäftigungssegment,
im Bereich der sog. „bad jobs“, z. B. bei den ge-



ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Hier be-
steht die Gefahr, daß es zu einer Unterbietungskon-
kurrenz hinsichtlich Lohnniveau und Arbeitsbedin-
gungen kommt. Auf der anderen Seite übt der nun-
mehr einheitliche Arbeitsmarkt auch einen Druck
auf die Erhöhung des Lohnniveaus und auf die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen im Osten aus
(„Prinzip der kommunizierenden Röhren“).

Der radikale ökonomische und politische System-
schnitt erschüttert nicht nur die Ökonomie. Der
Übergang vom Realsozialismus zum Realkapitalis-
mus betrifft den ganzen Menschen in seinem sozia-
len Umfeld2). Die gesamte Gesellschaft wird einem
gleichermaßen totalen wie abrupten Anpassungs-
druck und Modernisierungsprozeß ausgesetzt und
in ihrer sozialen Binnenstruktur umgewälzt. Die
gewohnten Arbeits- und Lebensverhältnisse verän-
dern sich in kurzer Frist für die gesamte Bevölke-
rung. Das relative Maß an sozialer Homogenität,
sozialer Sicherheit und Eingebundenheit, das die
ehemalige DDR-Gesellschaft charakterisiert hat,
wird durch den Druck des Marktes und der Kon-
kurrenz aufgelöst. Die alte (an die Betriebe und den
sicheren Arbeitsplatz gekoppelte) soziale Siche-
rung bricht weg. Qualifikationen werden entwertet,
individuelle Lebenspläne werden durchkreuzt.

Die Menschen sind von einem repressiv-paternali-
stischen Staat befreit, der zwar entmündigt, aber
(auf niedrigem Niveau) auch materiell versorgt und
sozial betreut hat. Diese doppelte Befreiung führt
dazu, daß die Bürger jetzt weitgehend auf sich
selbst gestellt sind, ohne je gelernt zu haben, eigene
Handlungskompetenz und Selbstvertrauen zu ent-
falten. Der Staat zeichnet aber nun nicht mehr auto-

matisch verantwortlich. In einer marktwirtschaft-
lich-liberalen Wirtschafts- und Sozialverfassung
werden Lebenslagen und -risiken primär über den
Markt verteilt, durch Sozialpolitik nur zum Teil
ausgeglichen. Erwartet wird jedoch nach wie vor, so
hat es den Anschein, daß die neue Regierung die
Angleichung der Lebensbedingungen herstellt. Mit
der Vereinigung ist aber nur die Wirtschafts- und
Sozialordnung übertragen worden, „also genau ge-
nommen hauptsächlich nur institutionell-rechtliche
Verfahren, eben das ,freie4 Spiel der Marktkräfte,
die bundesrepublikanische Lebensweise zu errei-
chen — oder auch nicht“3).

Es entstehen damit neue Anforderungen, Wider-
sprüche und soziale Konflikte, auf die die Men-
schen — aufgewachsen in der (vermeintlichen)
„Idylle“ einer eher provinziellen, von der Welt ab-
geschotteten Gesellschaft — nicht vorbereitet sind.
Viele werden ihrer Wertorientierungen, Identität
und Geschichte beraubt, drohen sozial und kultu-
rell entwurzelt zu werden. „Der Abschied von der
Homogenität des Milieus des .Kleinbürgertums4
und die Umstellung auf die Pluralisierung der Le-
bensstile, auf Toleranz gegenüber ungeordneter
Vielfalt und unkontrollierter Abweichung wird den
Bürgern nicht leichtfallen.“4 )

Zusammenfassend: Es geht also nicht nur, und wo-
möglich noch nicht einmal hauptsächlich, um die
ökonomische Umstrukturierung und um die Um-
stellung der Betriebe, „vielmehr gleichermaßen um
die ,Altlast des Denkens4, d. h. um den Wandel in
den Köpfen und sozialen Beziehungen. Er wird ein
entscheidender politischer Faktor in der kommen-
den Modernisierung.“5)

III. Gewinner und Verlierer:
Neue soziale Differenzierungen und Dauerarbeitslosigkeit

Die Marktwirtschaft wird ihre Vorzüge hinsichtlich
ökonomischer Effizienz, Wohlstand und individuel-
ler Freiheiten sehr bald sichtbar werden lassen.
Aber die Marktwirtschaft ist als solche nicht sozial,
wie es der Begriff „soziale Marktwirtschaft“ vor-
gibt. Die soziale Komponente dieses Wirtschaftssy-
stems mußte und muß erst erstritten werden und ist
stets in Gefahr, einzelbetrieblichen Rentabilitäts-
kalkülen zum Opfer zu fallen. Ökonomische Effi-
zienz ist nicht gleichbedeutend mit individueller
und gesellschaftlicher Wohlfahrt. Ökonomische Ef-

fizienz kennt Gewinner und Verlierer. Soziale Ge-
rechtigkeit ist weder Maßstab noch Ziel. Anderer-
seits schafft erst eine leistungsfähige Wirtschaft die
Voraussetzungen für die Finanzierung und Vertei-
lung eines hohen Niveaus von Sozialleistungen und
für sichere Arbeitsplätze. Sozialpolitik bewegt sich
in diesem Spannungsfeld zwischen ökonomischer
Effizienz und dem Anspruch, soziale Gerechtigkeit
und sozialen Ausgleich sicherzustellen, und ist
selbst wiederum ein Wachstumsfaktor6). Daraus
folgt: Je krisenhafter sich in der früheren DDR der
ökonomische Umbau vollzieht, umso größer wird
die sozialpolitische Aufgabenstellung, um so gerin-
ger ist aber auch die Leistungsfähigkeit der Ökono-
mie, die wiederum für die Finanzierung der Sozial-



leistungen entscheidend ist. Oder anders herum:
Eine rasche wirtschaftliche Belebung würde nicht
nur die Sozialausgaben verringern, sondern auch
deren Finanzierungsfähigkeit verbessern.
Es ist absehbar, daß in den neuen Bundesländern
bislang unbekannte soziale Differenzierungen auf-
brechen: Von den vergleichsweise egalitären sozia-
len Strukturen (bei allerdings großen Privilegien
der Staats- und Parteispitzen) geht der Weg hin zu
einer starken Polarisierung von Einkommen, Le-
benslagen und Lebensrisiken, vielleicht noch radi-
kaler als in der alten Bundesrepublik. Dem „Neuen
Reichtum“ insbesondere des Mittelstandes und
mancher hochbezahlter Fachkräfte wird die „Neue
Armut“ der Ausgegrenzten und Überflüssigen ge-
genüberstehen. Arbeitslosigkeit, ungeschützte Be-
schäftigungsverhältnisse, Bedrohung der Wohnung
— diese Sorgen zählen schon jetzt zum Alltag vieler
Bürger.
Das Einkommensniveau der Beschäftigten wird ins-
gesamt deutlich steigen, aber Löhne und Gehälter
werden sich auf erhöhtem Niveau entsprechend den
aus der alten Bundesrepublik schon sehr bald über-
nommenen (mantel-)tarifvertraglichen Regelungen
zur Lohn- und Gehaltsstruktur und entsprechend
der betrieblichen Produktivitäts- und Wettbewerbs-
stärke nach oben und nach unten ausfächem. Es
wird zu großen Einkommensabständen je nach
Branchen und Qualifikationen kommen. Dies geht
zu Lasten vor allem der Frauen. Und mit der Über-
nahme des Prinzips der lohn- und beitragsbezoge-
nen Renten werden sich auch die Rentenzahlungen,
die bislang nur geringe Unterschiede aufwiesen,
ausdifferenzieren, wobei es wiederum die Frauen
sein werden, die mit den niedrigeren Renten vor-
lieb nehmen müssen7).
Wie groß die Zahl der Opfer und Verlierer der
marktwirtschaftlichen Radikalkur in den neuen
Bundesländern tatsächlich sein wird, hängt nicht
allein von der ökonomischen Entwicklung, sondern
auch ganz maßgeblich davon ab, ob und inwieweit
es gelingt, durch sozialpolitische Maßnahmen die
negativen sozialen Folgewirkungen der Umstruktu-
rierung möglichst zu begrenzen. Auf der Verlierer-
seite des ökonomischen Umbruchs stehen vor allem
die Arbeitslosen. Seit dem Sommer hat quer durch
alle Branchen ein massiver Arbeitsplatzabbau ein-
gesetzt, der durch die neu entstehenden Arbeits-
plätze bei weitem nicht kompensiert wird. Die Zahl
von 600 000 registrierten Arbeitslosen im Novem-
ber 1990 ist hier nur ein erster Vorbote der zu
erwartenden Arbeitsmarktprobleme. Hinzugerech-
net werden müssen nämlich noch die 1, Millionen
Kurzarbeiter, denn infolge der besonderen Kurzar

8

-
beiterregelung im Arbeitsförderungsgesetz der
DDR ist Kurzarbeit faktisch verschobene Arbeits-
losigkeit und in vielen Fällen „Nullarbeit“. Wenn

man davon ausgehen kann, daß bei den 1,8 Milho-
nen Kurzarbeitern der Arbeitsausfall bei durch-
schnittlich 50 Prozent hegt, dann kann die Zähl der
faktisch Arbeitslosen bereits jetzt auf etwa 1.2 Mil-
honen hochgerechnet werden. Das entspricht einer
Arbeitslosenquote von nahezu 15 Prozent8).
Der Beschäftigungseinbruch in den östlichen Bun-
desländern fällt aber noch schärfer aus, als es in den
Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen zum Aus-
druck gelangt. Viele Beschäftigte ziehen sich vom
DDR-Arbeitsmarkt gänzlich zurück: So kommt es
zu einem Abbau der in der ehemahgen DDR beson-
ders hohen Alterserwerbsquote. Allein durch die
Inanspruchnahme des (bereits seit 1. Januar 1990
existierenden) Vorruhestands bzw. (ab 3. Oktober
1990) des Altersübergangsgeldes haben bis Ende
September 1990 etwa 130 000 ältere Arbeitnehmer
frühzeitig ihre Erwerbsarbeit aufgegeben9). Und es
ist zu erwarten, daß unter dem wachsenden Druck
des Arbeitsmarktes noch weit mehr der insgesamt
850 000 Anspruchsberechtigten von den Möglich-
keiten der vorgezogenen Verrentung Gebrauch ma-
chen werden. Parallel zum Abbau der Alterser-
werbstätigkeit vollzieht sich auch ein Abbau der
Frauenerwerbstätigkeit, die in der ehemaligen
DDR sehr viel höher als in der alten Bundesrepu-
blik hegt (Frauenerwerbsquote 90 Prozent im Ver-
gleich zu 54 Prozent). Ein Teil der vormals beschäf-
tigten Frauen und Mütter wird in die Nicht-Er-
werbstätigkeit und/oder in die stille Reserve abge-
drängt10). Die in die neuen Bundesländer übertra-
genen familien- und steuerpolitischen Regelungen
wie Erziehungsgeld, Ehegattensplitting machen zu-
dem die Hausfrauenrolle finanziell durchaus attrak-
tiv11). Zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes im 
Osten kommt es schließlich durch den anhaltend
hohen Abwanderungsstrom und durch die zuneh-
mende Zahl von Pendlern; die Ost-West-Pendler
lassen sich für 1991 auf eine Zahl von 350 000 bis
400 000 schätzen12).
Der Höhepunkt des Beschäftigungsrückgangs und
der Arbeitslosigkeit in der früheren DDR ist indes
noch lange nicht erreicht. Die Beschäftigungsent-
wicklung folgt der Produktionsentwicklung immer
erst mit einem gehörigen Zeitabstand. Selbst wenn
es, wie von den Forschungsinstituten unterstellt, ab
Sommer 1991 zu einer Stabilisierung und danach zu



einem Anstieg der Produktion kommen sollte13),
wird sich der Arbeitsplatzabbau durch die techni-
schen und arbeitsorganisatorischen Rationalisie-
rungsmaßnahmen, die dann in den (übrig gebliebe-
nen) Betrieben erst richtig wirksam werden, weiter
fortsetzen. Außerdem steht der angekündigte Ar-
beitsplatzabbau im öffentlichen Dienst, der auf
etwa 600 000 Personen beziffert wird, erst noch
bevor. Das gleiche gilt für die Beschäftigungsverlu-
ste in der Landwirtschaft. Insofern erscheinen die
im Gemeinschaftsgutachten für 1991 prognostizier-
ten Zahlen von 1,5 Millionen Arbeitslosen und
1,8 Millionen Kurzarbeitern ) immer noch verhal14 -
ten, obgleich damit eine Arbeitslosenquote von
30 Prozent (!) beziffert wird.
Auch wenn zu erwarten steht, daß sich die extrem
hohe Arbeitslosenquote zum Teil wieder verringern
wird, handelt es sich im großen und ganzen nicht um
eine vorübergehende, friktionelle Arbeitslosigkeit,
die im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs zü-
gig überwunden werden kann, sondern um eine
Massen- und Dauerarbeitslosigkeit auf hohem Ni-
veau. Das vereinigte Deutschland wird damit — im
Osten, aber unverändert auch im Westen — durch
ein hohes Ausmaß an Unterbeschäftigung charak-
terisiert sein. Auf dem Arbeitsmarkt der alten Bun-
desrepublik läßt sich erkennen, daß das Risiko, ar-
beitslos zu werden und zu bleiben, d. h. keine neue
Beschäftigung zu erhalten, sehr ungleich verteilt ist.
Zu den Personengruppen, die ein überdurchschnitt-
lich hohes Beschäftigungsrisiko tragen, zählen ins-
besondere Frauen, ältere Arbeitnehmer, Personen
ohne beruflichen Abschluß, gesundheitlich Beein-
trächtigte und Behinderte. In den neuen Bundes-
ländern wird dies mit zunehmender Dauer der Ar-
beitslosigkeit nicht anders sein. Noch zeigt sich im
Prozeß der Entlassungen eine ziemliche Gleichver-
teilung des Risikos, aber bei den Frauen ist bereits
jetzt eine überproportional hohe Arbeitslosigkeit
zu vermerken, die sich weiter verschärfen dürfte.
Mit dem Übergang zur betriebswirtschaftlichen
Kalkulation und unter dem scharfen Wettbewerbs-
druck geraten Frauen in Gefahr, als erste entlassen
und erst als letzte wiedereingestellt zu werden. Vor
allem die alleinerziehenden Mütter werden davon
betroffen sein. Im Einigungsvertrag ist zudem fest-
gelegt, daß die dem alten DDR-Arbeitsrecht ent-
stammenden besonderen Arbeitszeit- und Kündi-
gungsschutzregelungen für Mütter nur noch für eine
kurze Übergangsfrist gelten sollen. Ab 1991 werden
diese Regelungen auf das bundesrepublikanische
„Normalmaß“ zurückgeschraubt. Und der bereits
jetzt einsetzende Abbau der Kinderbetreuungsein-
richtungen (die betrieblichen Einrichtungen wur-
den zum größten Teil an die Kommunen übertra-
gen; die Kommunen erhalten zur Finanzierung ih-
rer Einrichtungen einen bis lediglich Mitte 1991
befristeten Zuschuß aus dem Bundeshaushalt) wird

es vielen Müttern unmöglich machen, Familienauf-
gaben und Berufstätigkeit miteinander in Einklang
zu bringen. Diese „Lösung“ von Beschäftigungs-
problemen zu Lasten der Frauen wird allerdings
kaum dazu führen, daß sich die Frauenerwerbsbe-
teiligung auf das Maß der Bundesrepublik einpen-
delt. Die durchgängige Berufstätigkeit der Frauen
in der früheren DDR ist Ausdruck eines selbstver-
ständlich gewordenen Wunsches nach ökonomi-
scher Unabhängigkeit und zugleich auch schlicht
finanziell notwendig, um zu einem ausreichenden
Haushaltseinkommen zu gelangen15).
Insgesamt gilt, daß mit dem Übergang zur Markt-
wirtschaft und mit dem (unvermeidbaren) Zwang
zur betrieblichen Rentabilitätsrechnung die bishe-
rige Verpflichtung der Betriebe entfällt, alle Men-
schen zu beschäftigen, auch diejenigen, die wegen
ihrer besonderen Lebens- und Gesundheitsbedin-
gungen eine geringere Arbeitsproduktivität aufwei-
sen (z. B. Behinderte) und zugleich höhere Kosten
verursachen. Auch hier muß jetzt Sozialpolitik steu-
ernd und kompensierend eingreifen.
Arbeitslosigkeit ist für die Bürger im Osten nicht
das gleiche wie für die Bürger im Westen. Nach
40 Jahren Vollbeschäftigung und Arbeitsplatzga-
rantie kommt der Verlust des Arbeitsplatzes einem
Schock gleich, der auch deswegen so tief greift, weil
Erwerbsarbeit in der ehemaligen DDR einen un-
verändert hohen Stellenwert im individuellen und
gesellschaftlichen Bewußtsein hat. Noch sind die
Arbeitslosen finanziell auf einem Minimalstand ab-
gesichert. Der überwiegende Teil hat Anspruch auf
Arbeitslosengeld (und Kurzarbeitergeld), das wie
im Westen 63 bzw. 68 Prozent des (rechnerischen)
Nettoentgelts beträgt (das Kurzarbeitergeld wird in
manchen Branchen durch tarifvertragliche Verein-
barungen noch aufgestockt). Bei einem Durch-
schnittsnettolohn von etwa 1 000 DM liegt aber das
Leistungsniveau sehr niedrig und muß — bei Nied-
rigeinkommensbeziehem — durch den Sozialzu-
schlag auf 495 DM aufgestockt werden. Davon ma-
chen bereits jetzt 17 Prozent der Arbeitslosen Ge-
brauch. Mit wachsender Dauer der Arbeitslosigkeit
wird jedoch auch der Kreis derer zunehmen (vor
allem aus dem Bereich der Langzeitarbeitslosen),
der den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder -hilfe
verliert und — wie im Westen — gezwungen wird,
auf familiäre Unterhaltsleistungen zurückzugreifen
oder aber Sozialhilfe zu beziehen. Wie aber werden
sich dauerhafte soziale Unsicherheit und Massenar-
beitslosigkeit sowie soziale und kulturelle Entwur-
zelung sozialpsychologisch und politisch auswir-
ken? Wie verhalten sich die Betroffenen, wenn sich
die Versprechungen und Erwartungen auf einen
baldigen Wohlstand nicht erfüllen? Welche Rück-
wirkung haben Enttäuschung und Resignation auf
das politische Verhalten? Wird in der ehemaligen
DDR die Enttäuschung womöglich in Fremdenhaß
und Nationalismus umschlagen?



IV. Sozial- und Arbeitsmarktpolitik: Möglichkeiten und Grenzen
Angesichts der Dramatik der Arbeitsmarktkrise in
der früheren DDR richten sich die Augen naturge-
mäß auf die Arbeitsmarktpolitik, d. h. auf das ar-
beitsmarktpolitische Instrumentarium des Arbeits-
förderungsgesetzes, das nach dem Beitritt der DDR
zum Grundgesetz nun auch in den neuen Bundes-
ländern gilt, wobei einige (zeitlich befristete) Son-
derregelungen zu beachten sind. So wichtig die so-

; ziale Absicherung der Arbeitslosen durch Arbeits-
losengeld sowie durch Kurzarbeitergeld hierbei
auch ist — darum geht es nicht allein. Einen her-
ausragenden Stellenwert hat die aktive und voraus-
schauende Arbeitsmarktpolitik, denn mit deren
Hilfe kann sowohl die ökonomische Umstrukturie-
rung flankiert und gefördert als auch ein Beitrag zur
Verminderung der Arbeitslosenzahlen geleistet
werden16)- Es bedarf der Förderung der berufli-
chen Ausbildung, Fortbildung und Umschulung,
damit die Beschäftigten den Anforderungen der
neuen Berufe, Tätigkeiten und Branchen besser
entsprechen können. Unstreitig ist es allemal sinn-
voll, die Zeiten der Arbeitslosigkeit oder der Un-
terbeschäftigung für den Erwerb neuer Qualifika-
tionen zu nutzen. Durch die besondere Kurzarbei-
terregelung, die in der ehemaligen DDR (noch) gilt
(Kurzarbeitergeld wird auch dann gezahlt, wenn in
den Betrieben der Auftragsmangel nicht nur vor-
übergehender Natur, sondern dauerhaft ist), bieten
sich Voraussetzungen, Kurzarbeit mit Angeboten
zur beruflichen Qualifizierung inner- oder außer-
halb des Betriebes zu koppeln. Zudem existieren
einige Tarifverträge, die einen verlängerten Kündi-
gungsschutz vorsehen und die eine solche Qualifi-
zierungsstrategie stützen. Unternehmen können
auch Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsgesell-
schaften ) gründen, die17 aus den Betrieben ausge-
lagert sind und die auch dann noch weitergeführt
werden können, wenn nach Überprüfung der Sanie-
rungsfähigkeit das Überleben des Betriebes nicht
gesichert ist.
Vordringliche Aufgabe muß es sein, diese Maßnah-
men massiv auszuweiten. Wenn das Ziel gesetzt
wird, 1991 bis zu 300 000 Personen Fortbildungs-
und Umschulungsmaßnahmen anzubieten, dann
wird auf dem Gebiet der neuen Bundesländer ein
Förderungsniveau angestrebt, das weit über den rd.
200 000 Maßnahmen liegt, die in den alten Bundes-
ländern realisiert werden18). Ob dieses ehrgeizige
Ziel tatsächlich zu erreichen ist, bleibt fraglich, weil
dafür nicht nur Geld (vor allem Zahlung von Unter-
haltsgeld), sondern auch Bildungsträger und quali-
fiziertes Personal notwendig sind. Die erforderliche

Bildungsinfrastruktur läßt sich nicht kurzfristig aus
dem Boden stampfen, zumal die an die Betriebe
angebundenen Bildungsakademien von denselben
gerade abgestoßen werden.
Durch Maßnahmen zur Fortbildung und Umschu-
lung läßt sich Arbeitslosigkeit verringern, weil der
Arbeitsmarkt um die Zahl der Teilnehmer entlastet
wird. Das heißt aber nicht, daß nach Abschluß der
Maßnahmen den betroffenen Beschäftigten auch
automatisch entsprechende Arbeitsplätze zur Ver-
fügungstehen. Durch arbeitsmarktpolitische Quali-
fizierungsmaßnahmen werden keine neuen und zu-
sätzlichen Arbeitsplätze geschaffen; für die Teil-
nehmer verbessern sich nur die individuellen Chan-
cen, im alten Betrieb oder auf dem Arbeitsmarkt
generell einen Arbeitsplatz zu erhalten. Angesichts
der radikalen Umstrukturierung der DDR-Wirt-
schaft ist es auch schwierig, wenn nicht unmöglich,
den Bedarf an Qualifizierung zu ermitteln. Welche
Branchen, Berufe, Tätigkeiten haben in einem
Wirtschaftssystem Zukunft, das sich nach den Be-
dingungen des Marktes und eben nicht nach staat-
lichen Plänen richtet? Neu erworbene Qualifikatio-
nen lassen sich nicht einfach „auf Halde legen“;
werden sie nicht nachgefragt, dann drohen sie
schnell zu entwerten. Qualifizierung und Arbeitslo-
sigkeit — so kann dann die entmutigende Perspek-
tive lauten.
So notwendig eine vorausschauende und aktive Ar-
beitsmarkt- und Qualifizierungspolitik in der ehe-
maligen DDR ist, so wichtig erscheint es auf der
anderen Seite aber auch, die schon angelaufenen
und die noch zusätzlich erforderlichen Maßnahmen
nicht mit Erwartungen zu Überfrachten. Enttäu-
schungen sind ansonsten vorprogrammiert19). Das
Konzept „Qualifizieren statt Entlassen“ ist keine
Zauberformel. Arbeitsmarktpolitik kann nur einen
Teil der Arbeitsmarktprobleme lindem, und bei der
Größenordnung des Arbeitsmarktungleichgewichts
in den neuen Bundesländern sicherlich nur einen
sehr kleinen Teil. Auch in der alten Bundesrepublik
hat die Arbeitsmarktpolitik an dem Grundtatbe-
stand langandauernder Massenarbeitslosigkeit
nichts ändern können.
Diese Hinweise auf den begrenzten Stellenwert der
Arbeitsmarktpolitik bei der Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit sind ein Plädoyer für eine nüchterne,
realistische Betrachtung der wirtschaftlichen und
Arbeitsmarktsituation in der früheren DDR. Eine
grundlegende Verbesserung der Arbeitsmarktlage
setzt eine Belebung der Wirtschaft voraus. Neue,
wettbewerbsfähige und produktivitätsstarke Ar-
beitsplätze im Dienstleistungssektor, im Handel, im
Handwerk, im Baugewerbe, aber auch im industri-
ellen Bereich müssen geschaffen werden.



V. Übertragung der Sozialordnung.
1. Leistungsverbesserungen und Strukturmängel
Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik
Deutschland ist mit der gesamten Rechtsordnung
auch die Sozialordnung auf den anderen Teil
Deutschlands übertragen worden. Der Anglei-
chungsprozeß erfolgt zwar nicht in allen Bereichen
des Arbeits- und Sozialrechts unmittelbar — so sind
im Einigungsvertrag Überleitungsregelungen und
zeitlich befristete Beibehalte einiger DDR-Struktu-
ren und Leistungen geregelt —, aber doch im Prin-
zip vollständig.

Die Übertragung des bundesdeutschen Soziallei-
stungssystems auf das Gebiet der ehemaligen DDR
hat in vielen Bereichen zu deutlichen Leistungsver-
besserungen geführt und bietet auch Voraussetzun-
gen dafür, daß der unzureichende Standard der
medizinischen und sozialen Infrastruktur bald ange-
hoben wird. Die Arbeitslosenversicherung mußte
bereits zeitgleich zur Währungs- und Wirtschafts-
union völlig neu aufgebaut werden. Und bei der
Rentenversicherung wurde ebenfalls zum 1. Juli
1990 eine Anhebung des Rentenniveaus auf
70 Prozent (bei 45 Versicherungsjahren) und eine
(netto-)lohnbezogene Dynamisierung eingeführt,
mit der Folge, daß die Renten im Schnitt um
28 Prozent aufgestockt wurden 20 ). Trotz dieser und
anderer Leistungsverbesserungen kann gleichwohl
nicht die Rede davon sein, daß mit der Übertragung
des sozialen Sicherungssystems nun das Optimum
erreicht worden ist. Sinnvoller wäre es gewesen, das
in beiden deutschen Staaten Vorgefundene vorur-
teilsfrei daraufhin zu überprüfen, was hinsichtlich
sowohl der organisatorischen Strukturen als auch
der materiellen Leistungen und rechtlichen Rege-
lungen vorteilhaft oder unzureichend ist.

Denn nicht alle Elemente der historisch gewachse-
nen, und nicht etwa systematisch konzipierten bun-
desdeutschen Sozialordnung können als vorbildlich
bewertet werden. Das, was bekannt und vertraut
ist, ist nicht automatisch gut. Und ohne die Verhält-
nisse in der früheren DDR idealisieren zu wollen,
so kann doch festgestellt werden, daß eine ganze
Reihe sozial-, arbeits- und familienrechtlicher Re-
gelungen günstiger waren als in der alten Bundes-
republik. Auch entsprachen manche organisatori-
schen Strukturen in der dortigen Sozialversicherung
sowie im Gesundheits- und Sozialwesen langjähri-
gen sozialpolitischen Reformforderungen, wie sie
vor allem von den Gewerkschaften und der Sozial-
demokratie in der alten Bundesrepublik formuliert
worden sind.
Analysiert man den Einigungsvertrag und das Bei-
trittsverfahren nach Artikel 20 GG generell, so

kommt es in der früheren DDR zu einer Duplizie-
rung der Sozial- und Arbeitsverfassung der Bundes-
republik. Wiederholt werden damit auch all die
Schwächen, Probleme und Ungereimtheiten des
Systems der sozialen Sicherung. Mit einem Zusam-
menwachsen, d. h. mit einem gegenseitigen Auf-
einanderzugehen und der Durchführung von Ver-
änderungen auf beiden Seiten hin zu einem höheren
Niveau gesamtdeutscher Sozialstaatlichkeit hat die-
ses „Überstülpen“ nichts gemein. Die Erarbeitung
und Diskussion konzeptioneller Überlegungen zur
Fortentwicklung und wechselseitigen Annäherung
beider sozialer Sicherungssysteme hätte allerdings
Zeit erfordert21); für die notwendigen Diskussio-
nen hätte ein zeitlicher und politischer Freiraum
bestehen oder geschaffen werden müssen. Doch
diese Zeit stand (objektiv?) nicht zur Verfügung.
Bei einer kritischen Betrachtung des (übereilten)
Einigungsverfahrens war es vermutlich von vorn-
herein illusionär, vor dem Hintergrund der insge-
samt diskreditierten und politisch wie ökonomisch
zusammenbrechenden DDR sozialpolitische Refor-
men durchsetzen zu wollen, die in den Jahrzehnten
zuvor in der Bundesrepublik nicht hatten realisiert
werden können.
Die Übertragung der bundesdeutschen Sozialversi-
cherung auf die DDR bezieht sich allerdings zu-
nächst einmal nur auf die Strukturen und Leistungs-
prinzipien, nicht auf das absolute Leistungsniveau.
Bei den lohn- und beitragsbezogenen Lohnersatz-
leistungen — z. B. Arbeitslosengeld, Altersrente,
aber nicht beim Kindergeld und Erziehungsgeld —
wird das absolute Leistungsniveau im Osten so
lange unter dem westlichen Niveau liegen, bis das
Produktivitäts- und Lohngefälle zwischen den bei-
den deutschen Landesteilen eingeebnet ist. Die
Duplizierung des Sozialstaates geht mit seiner Gra-
dualisierung einher22).

Das Wohlstandsgefälle zwischen den Rentnern, um
die größte Gruppe der Sozialleistungsempfänger zu
benennen, läßt sich nur überbrücken, wenn auch
das Lohngefälle zwischen Ost und West eingeebnet
ist. So beträgt die Durchschnittsrente bei 45 Versi-
cherungsjahren im Westen 1 662 DM (netto), im
Osten aber nur 672 DM (netto) bzw. ab 1. Januar
1991 773 DM. Soll dieser krasse Unterschied abge-
baut werden, dann sind in den nächsten Jahren
zweistellige Rentenanpassungssätze im Osten er-
forderlich. Eine einfache Modellrechnung kann die



Aufgabenstellung demonstrieren: Liegt der Netto-
anpassungssatz im Westen jährlich bei fünf Prozent
und im Osten bei 20 Prozent (oder allgemein: über-
trifft der Anpassungssatz im Osten den im Westen
um 15 Prozentpunkte), braucht es immer noch sie-
ben Jahre, bis der Gleichstand erreicht ist. Ein solch
rapider Rentenanstieg im Osten, der die Erhö-
hungssätze im Westen weit übertrifft, setzt aber
eine entsprechend stürmische Lohnentwicklung
voraus. Die zum 1. Januar 1991 stattfindende Ren-
tenanpassung um 15 Prozent, der zum 1. Juli 1991
dann noch eine weitere Erhöhung folgen wird, ist
ein erster Schritt in diese Richtung, der auch durch
die bisherige Lohnentwicklung gedeckt wird.

Im Bereich der Sozialversicherung kommt es zu
einer völligen Übernahme jener (mit Verbands-
und Standesinteressen besetzten) berufsständi-
schen Strukturen, wie sie trotz ihrer Zersplitterung
in der Regel als „gegliedertes" System bezeichnet
oder besser verklärt werden. Übernommen werden
beispielsweise die dringend reformbedürftige Orga-
nisations- und Finanzierungsstruktur der Kranken-
kassen, die Versicherungsfreiheit von Selbständi-
gen, Freiberuflern und Beamten (und zugleich die
Einführung der Beamtenversorgung und berufs-
ständischer Versorgungssysteme), das System der
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflicht-
grenzen, die Versicherungsfreiheit bei „geringfügi-
ger Beschäftigung“ sowie die obsolet gewordene
sozial- und arbeitsrechtliche Unterscheidung zwi-
schen Arbeitern und Angestellten. Die Liste der
Probleme, Unstimmigkeiten, Unzweckmäßigkei-
ten und daraus entstehender Sicherungslücken
Heße sich fortsetzen. Die Gefahr ist nicht von der
Hand zu weisen, daß die neu eingeführten Struktu-
ren und Regelungen sich nun auch in den neuen
Bundesländern verfestigen und die langjährig dis-
kutierten Reformperspektiven zunächst einmal zu-
geschüttet werden.

2. Gefahr von Ausgrenzung, Verarmung und
Sozialhilfebedürftigkeit

Ein Ergebnis der organisatorischen und leistungs-
rechtlichen Übertragung wird sein, daß es wie im 
Westen nun auch im Osten zu einer Ausgrenzung
eines wachsenden Teils der Bevölkerung aus dem
Sozialversicherungsschutz und zu einem Anwach-
sen der Sozialhilfebedürftigkeit kommen wird23 ).
Der Bezug von Hilfen in besonderen Lebenslagen
(insbesondere bei Pflegebedürftigkeit) und von Hil-
fen zum Lebensunterhalt (insbesondere bei Ar-
beitslosen, Rentnerinnen, Alleinerziehenden) nach
dem Bundessozialhilfegesetz dürfte für viele der
neuen Bundesbürger bald zur Notwendigkeit wer-
den. Je mehr Menschen in Zukunft ohne Versiche-

rungsschutz bleiben oder deren Versicherungsan-
sprüche auslaufen, je weniger Löhne, Renten, Ar-
beitslosengeld und andere Sozialleistungen das Exi-
stenzminimum decken und je früher der Sozialzu-
schlag entfällt, um so größer wird der Empfänger-
kreis von Sozialhilfe in den neuen Bundesländern
werden. Damit ist absehbar, daß auf die Gemein-
den erhebliche Belastungen zukommen werden,
ohne daß gewährleistet ist, daß sie auch über die
entsprechenden Finanzmittel verfügen werden.
Da das Einkommens- und damit auch das Lohner-
satzleistungsniveau in der ehemaligen DDR kaum
der Hälfte des Niveaus in den Westländern ent-
spricht, wird der Empfängerkreis von Sozialhilfe im
Osten (relativ) erheblich größer sein. Nimmt man
nämlich das für die Sozialhilfe grundlegende Be-
darfsprinzip ernst, dann kann der Regelsatz für die
Hilfen zum Lebensunterhalt in den neuen Bundes-
ländern den in den westlichen Bundesländern gülti-
gen Regelsatz nicht wesentlich unterschreiten.
Denn das Preisniveau liegt in beiden Teilen
Deutschlands im wesentlichen einheitlich hoch (die
Mieten werden im Regelsatz nicht berücksichtigt).
So beträgt der Regelsatz in den neuen Bundeslän-
dern derzeit 400 DM im Monat (gegenüber
447 DM im Durchschnitt der Westländer), wobei
Mehrbedarfszuschläge für ältere Menschen und Er-
werbsunfähige nicht vorgesehen sind.
Vor allem Arbeitslose und Rentner laufen Gefahr,
auf den Bezug von Sozialhilfe angewiesen zu sein.
Die Rentenumstellung und -anpassung zum 1. Juli
1990 mit der Zielgröße eines Rentenniveaus von
70 Prozent des Lohnes hat zwar im Durchschnitt zu
einer deutlichen generellen Anhebung des Lei-
stungsniveaus geführt (verstärkt noch einmal durch
die Anhebung zum 1. Januar 1991), aber die Erhö-
hungssätze variieren sehr stark, und ein Teil der
Rentner hat überhaupt keine Verbesserungen er-
fahren. Aus dem Prinzip der lohn- und beitragsbe-
zogenen Renten ergibt sich, daß die neue DM-
Rente umso weniger die alte, in DDR-Mark be-
rechnete Rente übersteigt, je weniger Versiche-
rungsjahre vorliegen und je näher das Rentenzu-
gangsjahr an den 1. Juli 1990 heranreicht. Insge-
samt kann man davon ausgehen, daß von den
2,9 Mio. Alters- und Invalidenrentnern zum 1. Juli
1990 rund 2,25 Mio. eine Rentenanhebung erfah-
ren haben, während es in rund 650 000 Fällen bei
der bisherigen im Verhältnis 1:1 umgestellten
Rente geblieben ist. Vor allem die älteren Frauen
erhielten nur eine geringe oder keine Anhe-
bung24).

Um einen massenhaften Sozialhilfebezug zu ver-
meiden, wurde auf Druck der damaligen DDR-
Regierung ab dem 1. Juli 1990 ein Sozialzuschlag



eingeführt, der niedrige Renten, niedriges Arbeits-
losengeld, Kurzarbeitergeld sowie Arbeitslosen-
hilfe, die unterhalb eines Betrages von 495 DM lie-
gen, auf dieses Niveau aufstockt. Seine Bedeutung
ist sehr groß: Bereits im August 1990 mußte jeder
sechste Leistungsempfänger nach dem Arbeitsför-
derungsgesetz der DDR den Sozialzuschlag in An-
spruch nehmen, obgleich die Ausgrenzungsmecha-
nismen der Arbeitslosenversicherung wegen der
bisherigen Kürze der Arbeitslosigkeit noch kaum
wirksam werden konnten25 ). Und rund ein Drittel
aller Rentnerinnen und Rentner, das sind 650 000
Personen, davon zu 94 Prozent Frauen, hegen mit
ihrer Rente unterhalb von 495 DM26 ).

Nach dem Einigungsvertrag soll der Sozialzuschlag
gleichwohl nur vorübergehend gelten: Er ist nicht
dynamisiert, wird begrenzt auf Neuzugänge bis zum
31. Dezember 1991 und soll ab dem 1. Juli 1995
generell entfallen. Der Sozialzuschlag ist also nicht
als Mindestsicherung konzipiert, sondern wird fak-
tisch als Vorgriff auf die noch aufzubauende Sozial-
hilfe in den neuen Bundesländern angesehen. Lie-
gen Rente, Arbeitslosengeld oder -hilfe unter dem
Sozialhilfesatz, dann soll in Zukunft auch in der
früheren DDR aufstockende Sozialhilfe beantragt
werden, vorausgesetzt, Bedürftigkeit Hegt vor. Die
ursprüngliche Absicht der Bundesregierung, schon
bei der Rentenerhöhung zum 1. Januar 1991 den
Sozialzuschlag anzurechnen, wurde nach öffentli-
chen Protesten allerdings fallengelassen. Denn die
Empfänger des Sozialzuschlags hätten dann keine
oder nur eine geringe Rentenerhöhung erhalten.
Nun wird auch nach der Rentenerhöhung der bis-
herige, individuell berechnete Sozialzuschlag wei-
ter gezahlt, so daß die Summe aus Rente und Sozi-
alzuschlag, individuell jeweils unterschiedlich, aber
immer über 495 DM liegen wird.

Ein Grund für diese Modifizierung der Sozialzu-
schlagsregelung war, daß die Sozialhilfeverwaltung
in den neuen Bundesländern bzw. in den Kommu-
nen überhaupt noch nicht aufgebaut und arbeitsfä-
hig ist. Unabhängig davon ist aber generell zu be-
zweifeln, ob alle Arbeitslosen oder Rentner tat-
sächlich den Weg zum Sozialamt finden und die
ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch neh-
men. Die Erfahrungen in der Bundesrepublik mit
der hohen Dunkelziffer der Armut, insbesondere
mit der versteckten Altersarmut, sprechen dage-
gen. Es deutet sogar vieles darauf hin, daß gerade in
der ehemaligen DDR das Verhältnis zwischen Be-
hörden und Bürgern belastet ist und daß obrigkeits-

staatliche Strukturen in der öffentlichen Verwal-
tung — auch in der noch aufzubauenden Sozialhil-
feverwaltung —, die abschrecken und verängsti-
gen, unverändert vorherrschen. Wie werden sich
ältere Menschen, insbesondere ältere Frauen, ver-
halten, wenn sie in Zukunft auf das Sozialamt ver-
wiesen werden? Eine solche sozialtechnische Rege-
lung hat eine unübersehbare sozialpsychologische
Dimension für all diejenigen, die bislang auf eine
ihnen zustehende Mindestrente vertrauen konnten
und nun plötzlich zu Sozialhilfeempfängem degra-
diert werden, und dabei noch Gefahr laufen, daß
das Sozialamt auf unterhaltspflichtige Kinder bzw.
Eltern zurückgreift. Auch das Prinzip der
Generationensubsidiarität war in der ehemaligen
DDR faktisch unbekannt.

3. Demokratisierung des Sozialstaats als Aufgabe

Wenngleich festgelegt ist, daß in den neuen Bun-
desländern die organisatorischen Strukturen des
Sozialleistungssystems, wie sie in der alten Bundes-
republik bekannt sind, eingeführt werden, so heißt
das nicht, daß die institutioneilen und personellen
Strukturen schon geschaffen sind. Es wird Zeit ver-
gehen, bis die Verwaltungen verläßlich arbeiten
können, bis die ungeheure Fülle der sämtlich neuen
rechtlichen Regelungen erst einmal bekannt und
die derzeitige Rechtsunsicherheit überwunden ist.
Die Einführung des neuen Rechtssystems erfolgte
völlig unvorbereitet, da auch die Verhandlungen
über die Staatsverträge von der Öffentlichkeit fak-
tisch abgeschirmt blieben und Verwaltungen wie
Bürger die neuen Regelungen erst nachträglich zur
Kenntnis nehmen konnten. Dieses Verfahren einer
Rechtsetzung ohne eine vorangegangene demokra-
tische Diskussion paßt sich fatalerweise der bisher
gewohnten autoritär-paternalistischen Sozialpolitik
an27 ). Sozialstaatlichkeit setzt aber demokratische
Teilhabe und praktische Solidarität voraus. Solida-
rität ist Basis und Gestaltungsprinzip von Sozialpo-
litik: Sie kann nicht angeordnet werden. Sozialpoli-
tische Leistungen werden von den Bürgern auf
Dauer nur dann akzeptiert (und finanziert), wenn
sie sich an der Ausgestaltung der Politik auch betei-
ligen können. Gefordert ist die Entwicklung von
individueller Initiative, Bürgerbeteiligung und
Selbstverwaltung. Die nun auch in der früheren
DDR etablierte Selbstverwaltung in der Sozialver-
sicherung muß erst noch zu einer kontrollierenden
und gestaltenden Institution werden, wenn sie nicht
— wie vielfach im Westen — zum verlängerten
Arm einer übermächtigen Verwaltung verküm-
mern soll. Zusammengefaßt: Sozialpolitische Mit-
bestimmung, Bürgernähe, Beteiligung von Ge-
werkschaften und von Interessenverbänden der Be-
troffenen sowie Förderung von Selbsthilfeinitiati-
ven — dies sind Anforderungen an eine wirklich



neue Sozialpolitik, die erst noch erfüllt und erlernt
werden müssen, und dies nicht nur jenseits der
Elbe.

4. Gestaltung von sozialen Diensten und des
Gesundheitswesens

Auch in den neuen Bundesländern besteht Sozial-
politik nicht nur aus der Sozialversicherungspolitik.
Von der Umstellung der Sozialordnung wird die
gesamte soziale und gesundheitliche Versorgung,
d. h. die sozialen und medizinischen Dienste und
Einrichtungen, betroffen: Es sind zuvorderst erheb-
liche Investitionen notwendig, um die im Schnitt
qualitativ unzureichenden ambulanten wie statio-
nären Versorgungseinrichtungen im Gesundheits-
wesen, in der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe
zu sanieren und zu modernisieren. Da sich die Be-
triebe mehr und mehr von ihren gesundheitlichen
und sozialen Einrichtungen trennen, fallen in der
Umstellungsphase den Kommunen, aber auch den
Wohlfahrtsverbänden hierbei neue (Träger-)Auf-
gaben zu.

Im Gesundheitswesen ist nach dem, Einigungsver-
trag vorgesehen, daß die DDR-spezifische ambu-
lante medizinische Versorgung durch Ambulato-
rien und Polikliniken, die trotz vieler unbestrittener
Mängel im Prinzip gut funktioniert hat und auch
von der Bevölkerung akzeptiert wurde, abgeschafft
und auf die niedergelassenen Ärzte übertragen
wird. Diese Regelung zielt darauf ab, den niederge-
lassenen Ärzten sobald wie möglich auch in den
neuen Bundesländern das Monopol der ambulan-
ten gesundheitlichen Versorgung einzuräumen28 ).
Die Probleme, die sich aus dieser Monopolstellung
für die Qualität der ambulanten Versorgung und für
die Verbindung von ambulanter und stationärer
Versorgung ergeben, sind bekannt. Auch die Orga-
nisationsform der Einzelpraxis muß in ihrer Effek-
tivität und Effizienz als begrenzt angesehen wer-
den. Der Betrieb von Ambulatorien und Poliklini-
ken ist nach dem Einigungsvertrag nur noch für fünf

Jahre vorgesehen, danach entscheiden die Zulas-
sungsausschüsse. Diese Frist ist äußerst knapp be-
messen, da nicht sichergestellt ist, daß trotz der
Vorrangpolitik für die niedergelassenen Kassen-
ärzte diese die ambulante Versorgung flächendek-
kend wahrnehmen können werden. Eine Überle-
bensgarantie für die bisherigen Einrichtungen be-
deutet die Übergangsfrist nicht, denn noch ist unge-
klärt, in welchem Rahmen und unter welchen Be-
dingungen die Krankenkassen sie finanzieren wer-
den. Es besteht Gefahr, daß die Patienten zu den
Leidtragenden der (kassen-)ärztlichen Interessen-
politik werden. Auch die übernommenen Ein-
schränkungen im Leistungsrecht der Krankenversi-
cherung (Selbstbeteiligungsregelungen, Nichtab-
deckung des Risikos der stationären Pflegebedürf-
tigkeit) wirken sich zu Lasten der Kranken aus.
Wenngleich der Einigungsvertrag die Anpassungs-
modalitäten der Arbeits- und Sozialordnung vor-
gibt, so ist dennoch der gesamtdeutsche Gesetzge-
ber souverän, um in der nächsten Legislaturperiode
eine sozialpolitische Reformpolitik zu betreiben,
die den in der alten Bundesrepublik in den vergan-
genen Jahren erarbeiteten Diskussionsstand auf-
greift und zugleich die besonderen Bedingungen
und Interessen der neuen Bundesländer berück-
sichtigt. Die Reformliste ist lang: Sie bezieht sich
beispielsweise auf die Organisationsstruktur der
ambulanten medizinischen Versorgung ). Statt am
Leitbild des niedergelassenen Kassenarztes in sei-
ner Einzelpraxis festzuhalten, könnte die neue Re-
gierung Organisationsvielfalt einräumen, die auch
den Betrieb von Ambulatorien und Polikliniken
ermöglicht, über deren Akzeptanz die Bevölkerung
in Ost und West zu entscheiden hätte. Weiterer
Reformbedarf wie die Neuordnung der Kranken-
kassenstruktur, soziale Absicherung bei Pflegebe-
dürftigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
eigenständige soziale Sicherung der Frauen. Ein-
führung einer bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung treten hinzu.

VI. Sozialpolitischer Reformbedarf und die Kosten der Einigung

Die Realisierung von Reformpolitik ist durch die
Vereinigung nicht einfacher geworden, aber sie
bleibt möglich und ist dringender denn je. Sozialpo-
litische Reformen für die neue Bundesrepublik sind
nicht von vornherein mit Kosten verbunden; ko-
stenwirksam werden neue und/oder verbesserte
Leistungsansprüche, aber nicht Organisations- und
Strukturreformen. Leistungsverbesserungen — vor
allem bei der Pflegesicherung, beim Ausbau von
Kinderbetreuungseinrichtungen und bei der Min-

destsicherung — bleiben notwendig, selbst wenn
berücksichtigt werden muß. daß die Einheit
Deutschlands ohnehin mit hohen Kosten verbun-
den ist.
Es besteht kein Zweifel, daß die durch den Verei-
nigungsprozeß bereits angefallenen und noch zu
erwartenden finanziellen Belastungen erheblich
sind. Alle optimistischen Prognosen werden ange-



sichts der Wucht der ökonomischen Anpassungs-
krise, in der sich die neuen Bundesländer befinden,
hinfällig, denn rückläufige Produktionsziffern, Um-
sätze und Beschäftigtenzahlen vermindern das dor-
tige Steuer- und Beitragsaufkommen, während auf-
grund der gleichen Ursachen die Ausgabenansätze
in der Sozialversicherung — vor allem in der Ar-
beitslosenversicherung, in den Länder- und Ge-
meindehaushalten, im Bundeshaushalt und bei den
Sondervermögen (insbesondere Treuhandan-
stalt) — steil ansteigen. Allein bei der Sozialversi-
cherung Ost ist 1991 ein Defizit von deutlich über

Mrd. DM zu befürchten, wenn Arbeitslosigkeit
und Beschäftigungsabbau das von den Wirtschafts
30

-
forschungsinstituten angenommene Ausmaß an-
nehmen.

Die Deckung dieser Defizite, die für das Jahr 1991
für alle öffentlichen Haushalte, die Sozialversiche-
rungsträger und für die Sondervermögen auf über
.150 Mrd. DM veranschlagt werden können30), läßt
sich nicht allein durch eine unbegrenzte Kreditfi-
nanzierung erzielen. Eine expansive Schuldenpoli-
tik treibt den Zinssatz weiter nach oben mit negati-
ven Auswirkungen für die Konjunktur und belastet
die öffentlichen Haushalte mit Tilgungs- und Zins-
zahlungen. Zudem müssen negative verteilungspo-
litische Rückwirkungen berücksichtigt werden: Die
Zinszahlungen fließen den Beziehern höherer Ein-
kommen und den Geldvermögensbesitzem zu, die
durch den Vereinigungsprozeß ohnehin schon be-
günstigt sind ), während die Zinsen31 auf die Staats-
schuld aus dem allgemeinen Steueraufkommen, zu
dem vor allem die Masse der Bezieher kleiner und
mittlerer Einkommen beiträgt, finanziert werden.
Zur Begrenzung der Defizitfinanzierung ist es des-
halb unvermeidlich, sowohl Einnahmeverbesserun-
gen als auch Ausgabenkürzungen durchzusetzen
Betroffen wird die Bevölkerung also auf jeden Fall.
Kontrovers ist „nur“ die Frage nach dem konkreten
Was und Wie. Die Möglichkeiten zur Ausgaben-
kürzung sind zahlreich: Sie beginnen mit dem Ab-
bau der sog. teilungsbedingten Lasten und reichen
bis zur radikalen Kappung des Verteidigungshaus-
halts. Auch ist es möglich, Investitionsprogramme
von Bund, Ländern und Gemeinden zeitlich zu
strecken. Und natürlich bleiben die Sozialausgaben
in dieser politischen Diskussion nicht außerhalb der
Betrachtung. Die Liste zeigt, daß jeweils genau
überprüft werden muß, in welchen Bereichen wel-
che Einsparmöglichkeiten sinnvoll und zumutbar
sind, und wer durch Leistungsumschichtungen,
Kürzungen und Verzichte auf Verbesserungen be-
lastet wird. Politische Prioritätensetzungen sind er-

forderlich. Eine Vorrangpolitik für die neuen Bun-
desländer bewirkt allerdings wahrscheinlich das
Aufbrechen von Konflikten zwischen den Bürgern
im Osten und Westen.

Auch für die Sozialpolitik der nächsten Jahre sind
(finanzielle) Prioritätensetzungen notwendig. Die
finanziellen Mehranforderungen ergeben sich in er-
ster Linie auf dem Gebiet der ehemaligen DDR;
dabei ist zu berücksichtigen, daß durch die Hoch-
konjunktur im Westen, die ja durch den Vereini-
gungsprozeß zum großen Teil getragen wird, die
Kassen der Sozialversicherungsträger West gut ge-
füllt sind. Sozialpolitische Prioritäten zugunsten der
neuen Bundesbürger sind allerdings nicht gleichbe-
deutend mit einem völligen Verzicht auf dringend
gebotene Leistungsverbesserungen auch im We-
sten. Den Langzeitarbeitslosen, Sozialhilfeempfän-
gem, Pflegebedürftigen, Wohnungssuchenden und
kinderreichen Familien geht es durch die Vereini-
gung Deutschlands nicht besser, sondern eher
schlechter32). Der Hinweis, daß in den östlichen
Bundesländern viele Menschen unter teilweise
noch schwierigeren Umständen leben müssen, löst
die sozialen Probleme im Westen nicht. Denn in der
insgesamt wohlhabenden alten Bundesrepublik
sind die Unterschiede in der Verteilung von Ein-
kommen, Vermögen und Lebenslagen gerade
durch den Vereinigungsprozeß noch größer gewor-
den. Notwendig sind deshalb aus verteilungspoliti-
schen Gesichtspunkten Einnahmeverbesserungen,
die sich am Solidarprinzip orientieren und die Bür-
ger nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bela-
sten.

Die Bundesregierung hat sich entschieden gegen
Steuererhöhungen in der nächsten Legislaturpe-
riode des Bundestags ausgesprochen. Es wäre zu
begrüßen, wenn die bereits diskutierte Mehrwert-
steuererhöhung um zwei Punkte vermieden wird,
da die Geringverdiener (Rentner, Arbeitslose, kin-
derreiche Familien) davon im besonderen Maße
belastet würden, und zwar gerade die Bürger im
Osten (wegen ihrer niedrigen Einkommen). Es ist
aber abzusehen, daß die Beitragszahler zur Finan-
zierung herangezogen werden, indem etwa die Ren-
tenversicherung Ost frühzeitig in einen Finanzver-
bund mit der Rentenversicherung West geführt
wird, und die Betriebsmittelkredite damit durch die
Rentenversicherung West ausgeglichen werden
müssen. Schon angekündigt ist die Absicht, den
Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung herauf-
zusetzen, um die Defizitdeckung des Bundes zur
Arbeitslosenversicherung zu limitieren, und dafür
den Beitragssatz zur Rentenversicherung entspre-
chend zu kürzen. Die durch Beitragszahlungen an-



gesammelten, derzeit außerordentlich hohen
(Schwankungs-)Reserven in den Rentenkassen trü-
gen dann über Umwege zur Entlastung des Bundes-
haushalts bei.

Bereits schon Anfang der achtziger Jahre war diese
Politik des „Verschiebebahnhofs“ zu Lasten der
Beitragszahler behebt. Die Kritik daran bleibt die-
selbe: Belastet werden die versicherungspflichtigen
Arbeiter und Angestellten bis zur Beitragsbemes-

sungsgrenze; andere, versicherungsfreie Erwerbs-
tätige wie Beamte, Freiberufler und Selbständige
bleiben außen vor. Doch bei der deutschen Eini-
gung handelt es sich um eine gesamtstaatliche Auf-
gabe, an der alle Bürger entsprechend ihrer Lei-
stungsfähigkeit beteiligt werden sollten. Eine sol-
che Orientierung spricht für eine Erhöhung der
Lohn- und Einkommensteuer, womit sich bewahr-
heitet: Die Teilung Deutschlands kann nur durch
Teilen überwunden werden.



Ulrich van Suntum

Die soziale Komponente in der Marktwirtschaft

I. Soziale Marktwirtschaft

Der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft geht auf
Alfred Müller-Armack zurück1)- Die Grundidee
dieser wirtschaftspolitischen Konzeption läßt sich
indessen bis zu John Stuart Mill (1806—1873) zu-
rückverfolgen2), der das Gedankengebäude der
ökonomischen Klassik nicht nur vollendete, son-
dern auch bereits durch weitgehende sozialpoliti-
sehe Elemente ergänzte. So trat er bereits für eine
(allerdings proportionale) Einkommensteuer sowie
für eine radikale Erbschaftssteuer ein und vertrat
eine Eigentumskonzeption, „die der heutigen Auf-
fassung, wie sie beispielsweise in der Sozialpflichtig-
keit der Eigentümer im Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland ihren Niederschlag gefun-
den hat, sehr nahe kommt“3). Aber auch Adam
Smith (1723—1790), der Urvater der Nationalöko-
nomie. steht nicht für ein schrankenloses Konzept
des laissez faire, für das er oft in Anspruch genom-
men wird.

Der zynischen Bienenfabel Bernard Mandevilles
(1670—1733)4). in welcher der wirtschaftliche Nie-
dergang eines Volkes beschrieben wird, das be-
schloß, tugendhaft zu werden, stand der schottische
Professor für Moraltheologie ablehnend gegen-
über5). Und selbst in der Bienenfabel finden sich
Hinweise darauf, daß der Eigennutz durch verbind-
liche Regeln kanalisiert werden muß, wenn er letzt-
lich durch die Kraft der „unsichtbaren Hand“ des
Marktes (Smith) dem Gemeinwohl dienen soll:
„Stammt nicht der Wein, der unser Leben
erfrischt, aus dürren, krummen Reben?
Stutzt man den Wuchs nicht rigoros
verholzt der Weinstock, wuchert bloß.

der edle Früchte uns bereitet,
wenn man ihn bindet und beschneidet.
So kann auch Laster nützlich sein,
schränkt das Gesetz es weise ein.“6)

Tatsächlich lassen sich in der nationalökonomi-
schen Literatur kaum Autoren finden, die einem
„Nachtwächterstaat“ (Ferdinand Lassalle, 1825—
1864)7) das Wort geredet hätten, wenngleich Art
und Umfang der für notwendig erachteten staatli-
chen Einflußnahme auf das Wirtschaftsgeschehen
sehr unterschiedlich beurteilt wurden, abhängig na-
türlich auch von den politischen und ökonomischen
Verhältnissen der jeweiligen Zeit. So muß man die
aus heutiger Sicht sicher übertriebene Abneigung
der ökonomischen Klassik gegen staatliche Ein-
griffe 8) vor dem Hintergrund der Auseinanderset-
zung mit dem extrem interventionistischen System
des Merkantilismus sehen9), und manche pointiert
liberale Position heutiger Autoren würde ohne die
negativen Erfahrungen mit den Auswüchsen des
modernen Wohlfahrtsstaates wohl moderater aus-
gefallen sein.

Um so höher ist die Leistung der Väter der Sozialen
Marktwirtschaft10) einzuschätzen, der zentralisti-
schen Wirtschaftslenkung der Nationalsozialisten
bzw. dem Interventionismus der Weimarer Repu-
blik keinen radikalen Liberalismus entgegenzuset-
zen, sondern ein Konzept, welches zwar konse-
quent auf den Wettbewerb setzt, gleichzeitig aber
auch der Gefahr Rechnung zu tragen versucht, daß
der Wettbewerb beschränkt bzw. mißbraucht wer-
den oder zu unsozialen Konsequenzen führen
könnte. Sie konnten dabei zum einen auf Erfahrun-
gen in der Frühzeit der Industrialisierung zurück-
greifen, welche die Notwendigkeit entsprechender

(



Vorkehrungen hinreichend deutlich gemacht hat-
ten. Zum anderen hatten die bis dahin bekannten
Experimente mit zentral gelenkten Wirtschaften
deren Ineffizienz und Menschenfeindlichkeit ge-
zeigt. Gleichwohl ist es problematisch, die Soziale
Marktwirtschaft als „Dritten Weg“ zwischen Kapi-
talismus und Sozialismus zu bezeichnen: Sie ist kein
Kompromiß zwischen diesen beiden — grundsätz-
lich unvereinbaren — Koordinationsmechanismen,
sondern setzt eindeutig auf Wettbewerb und Lei-
stungsanreize als Triebfedern der wirtschaftlichen
Entwicklung. Was sie vom Konzept der Klassiker
unterscheidet, ist weniger der moralische Anspruch

— auch die Vertreter des ökonomischen Liberalis-
mus haben nur das beste für die Menschen ge-
wollt11) — als vielmehr die realistischere Sicht-
weise der ökonomischen und sozialen Gefahren in
einer sich weitgehend selbst überlassenen Wirt-
schaft. Indem sie den Schutz des Wettbewerbs vor
dem Zugriff nicht nur der Unternehmen und Ver-
bände, sondern auch des Staates zum Programm
macht, ist die Soziale Marktwirtschaft sogar konse-
quenter als der Kapitalismus des 19. und der Staats-
kapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts und un-
terscheidet sich hierin auch grundlegend von allen
Formen sozialistischer Wirtschaftslenkung.

II. Soziale Wirkungen der Marktwirtschaft
Grundlegend für das Verständnis der Marktwirt-
schaft ist die Erkenntnis, daß sie bereits von ihrer
Grundkonzeption her, d. h. auch ohne sozialpoliti-
sche Korrekturen des Staates, wichtige soziale Wir-
kungen mit sich bringt. In erster Linie ist hier auf
die Effizienz des marktwirtschaftlichen Wirtschafts-
systems zu verweisen: Dynamischer Wettbewerb
und leistungsorientierte Entlohnung der Produk-
tionsfaktoren führen dazu, daß die Produktions-
möglichkeiten einer Volkswirtschaft optimal — im
Sinne der sich am Markt ergebenden Preissigna-
le — genutzt werden, da jede Art von Verschwen-
dung — wieder im soeben definierten Sinne — sich
nachteilig auf die persönliche Einkommenssitua-
tion des Verschwenders auswirkt. Die vierzigjäh-
rige Erfahrung mit der Sozialen Marktwirtschaft in
der Bundesrepublik hat gezeigt, daß dadurch ein
allgemeines Wohlstandsniveau erreicht werden
kann, welches in Systemen staatlicher Wirtschafts-
lenkung nicht annähernd zu realisieren ist, und daß
davon auch die unteren Einkommensschichten in so
starkem Maße profitieren, daß schon ihr marktmä-
ßig erzieltes Einkommen weit über dem in anderen
Wirtschaftsordnungen erreichbaren Niveau liegt.
Darüber hinaus ermöglicht das auf diese Weise er-
zielte Wirtschaftswachstum zusätzliche Vertei-
lungsspielräume, ohne die eine staatliche Sozial-
bzw. Umverteilungspolitik letztlich gar nicht mög-
lich wäre. Dieser Zusammenhang lag auch der klas-
sischen Vorstellung von Sozialpolitik im Sinne von
Mill zugrunde: Maximierung des Verteilungsspiel-
raumes durch möglichst unverfälschte Knappheits-
preise am Markt und „anschließende“ — im logi-
schen, nicht im zeitlichen Sinne — Korrektur der
Verteilungsrelationen durch den Staat ). Mill sah12

aber auch schon deutlich die Gefahr, daß eine
Überstrapazierung der Umverteilung die Lei-
stungsanreize gefährden und damit auch die Vertei-
lungsmasse reduzieren könnte13). Damit unter-
schied er sich grundlegend von Karl Marx (1819—
1883), der die Effizienz des kapitalistischen Systems
lediglich zur Vorbereitung des Sozialismus nutzen
wollte, um es anschließend abzuschaffen — womit
gewissermaßen die Kuh geschlachtet worden wäre,
welche die Milch geben sollte.
Die Effizienz des marktwirtschaftlichen Systems
bezieht sich, wie erwähnt, auf die sich am Markt
ergebenden Preissignale. Darin liegt einerseits eine
Einschränkung, andererseits aber auch eine weitere
soziale Eigenschaft der Marktwirtschaft. Die Ein-
schränkung liegt darin, daß die Preissignale ver-
fälscht sein können, insbesondere durch externe
Effekte (z. B. Umweltkosten), die nicht automa-
tisch in die Kalkulation der privaten Anbieter ein-
gehen und damit der staatlichen Internalisierung
bedürfen, etwa im Wege von Umweltabgaben14).
Die soziale Dimension der Orientierung an Markt-
preisen liegt im Prinzip der Konsumentensouverä-
nität: Nicht der Staat befindet über die Knappheit
bzw. über den Wert der einzelnen Güter, sondern
diese ergibt sich in einem anonymen und damit will-
kürfreien Prozeß am Markt, nämlich aus den Prä-
ferenzen der Konsumenten einerseits, den Entloh-
nungsansprüchen der Produktionsfaktoren ande-
rerseits. Damit werden Warteschlangen bzw. bü-
rokratische Zuteilungsverfahren vermieden, aller-
dings um den Preis, daß die Kaufkraft des einzelnen
auch sein Gewicht bei der Abstimmung mit dem
„Stimmzettel Geld“ bestimmt. Aber dies ist die
unvermeidliche Konsequenz aus der Leistungsan-
reizfunktion der Einkommen, und sie läßt sich zu-





dem im Wege von Maßnahmen der Sekundärvertei-
lung abmildem, ohne daß dabei die effizienzstei-
gerade Funktion knappheitsbestimmter Preise ver-
loren ginge.

Eng mit diesem Gesichtspunkt verbunden ist eine
weitere soziale Eigenschaft der Marktwirtschaft,
nämlich die Minimierung von Marktmacht, auch der
des Staates. Der einzelne soll nicht von staatlichen
Zuteilungen abhängig sein, sondern im Rahmen
seines Einkommens und allgemein gültiger Gesetze
frei über die Befriedigung seiner Konsumwünsche
entscheiden können. Das bezieht sich auch auf das
im Ausland verfügbare Warenangebot: Importkon-
trollen, Devisenbewirtschaftung oder Beschrän-
kungen der Reisefreiheit sind unvereinbar mit der
Marktwirtschaft. Im Unterschied zum Kapitalismus
des 19. Jahrhunderts werden in der Marktwirt-
schaft aber auch Vorkehrungen dagegen getroffen,
daß das Güterangebot durch private Kartelle oder
Monopole beschränkt wird; sichtbarer Ausdruck
dieses — nicht immer erfolgreichen — Bemühens
ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) von 1957. Darüber hinaus soll die Zulas-
sung von Privateigentum den einzelnen weniger ab-
hängig von privater oder staatlicher Marktmacht
machen und ihm zusätzliche Leistungsanreize ver-
schaffen.

Dies bezieht sich ausdrücklich auch auf das private
Eigentum an Produktionsmitteln. Dabei steht weni-
ger die Freiheit des Besitzers dieser Produktions-
mittel im Vordergrund als vielmehr die der Arbeit-
nehmer, denn diese sind weniger abhängig in ihrer
Arbeitsplatzwahl, wenn sie sich einer Vielzahl von
konkurrierenden Unternehmen gegenübersehen,
als wenn der Staat der einzige Anbieter von Ar-
beitsplätzen wäre. Zusätzlich ist ihnen der Zusam-
menschluß in Gewerkschaften und die Vereinba-
rung kollektiver Tarifverträge erlaubt, obwohl dies
im Grunde eine Beschränkung des Wettbewerbs
bedeutet: Werden marktwidrig überhöhte Löhne
oder überzogene Kündigungsschutzvorschriften
vereinbart, so profitieren davon die Arbeitsplatzbe-
sitzer auf Kosten der Arbeitsuchenden, für die es
dann keine rentablen Arbeitsplätze mehr gibt. Aus
der Koalitionsfreiheit der Tarifparteien ergibt sich
daher auch eine besondere soziale Verantwortung,
was ganz generell für jeden Nutznießer von Wett-
bewerbsbeschränkungen gilt. Im GWB ist deshalb
für marktbeherrschende Unternehmen eine Miß-
brauchsaufsicht installiert worden, die allerdings in
der Praxis schwer umzusetzen und daher grundsätz-
lich der Schaffung wettbewerblicher Marktstruktu-
ren unterlegen ist.

Wie in allen anderen Wirtschaftsordnungen, so gibt
es auch in der Marktwirtschaft widerstreitende In-
teressen von Verbrauchern und Anbietern bzw.
Arbeitnehmern. So steht z. B. im Streit um das
Ladenschlußgesetz das Interesse der Konsumenten

an zeitlich flexiblen Einkaufsmöglichkeiten gegen
das Interesse der Erwerbstätigen im Einzelhandel,
geregelte und im ganzen nicht zu lange Arbeitszei-
ten zu haben. Umgekehrt sollen z. B. die in der
Handwerksordnung festgelegten Qualifikationsan-
forderungen, etwa für das Führen eines Elektrobe-
triebes, den Verbraucher vor Gefahren schützen,
beschränken dabei aber die Gewerbefreiheit, z. B.
im Falle von aus dem Ausland stammenden Anbie-
tern.

Im politischen Entscheidungsprozeß werden solche
Konflikte meist zugunsten der besser organisierten
Gruppe entschieden, und das sind i. d. R. die An-
bieter. Es kommt hinzu, daß vermeintliche Ver-
braucherinteressen oft lediglich zur Durchsetzung
von Wettbewerbsbeschränkungen auf der Anbie-
terseite angeführt werden. Vor allem aber gilt es zu
bedenken, daß jeder Anbieter gleichzeitig auch
Verbraucher ist, wenngleich auf anderen Märkten,
so daß einseitig anbieterfreundliche Regelungen
sich letztlich für alle als negativ herausstellen kön-
nen. Aus diesem Grunde präferieren marktwirt-
schaftlich orientierte Ökonomen im Zweifel auch
hier die dezentrale Lösung von Konfliktfällen über
den Markt: Einzelhandelsgeschäfte mit langen Öff-
nungszeiten könnten z. B. höhere Preise verlangen,
um ihre Angestellten entsprechend zu entschädi-
gen, und an die Stelle verbindlicher Meisterbriefe
im Handwerk könnten freiwillige, wenngleich staat-
lich überwachte Qualifikationsnachweise treten,
die dann den Charakter eines Wettbewerbsparame-
ters und nicht mehr den einer Wettbewerbsbe-
schränkung hätten. Der Markt und nicht mehr die
Macht der Verbände würde dann entscheiden, wel-
ches Angebot sich letztlich durchsetzt. Wenngleich
auch dieser Lösung über Gütesiegel. Qualitätsge-
meinschaften und offizielle Berufsbezeichnungen
sicherlich Grenzen gesetzt sind, entspricht sie dem
marktwirtschaftlichen Grundgedanken sicher eher
als bindende staatliche Vorschriften.

Schließlich ist eine wichtige soziale Eigenschaft der
Marktwirtschaft auch in der Präferenz für Geldwert-
stabilität zu sehen, die dieses Wirtschaftssystem fak-
tisch erzwingt. Zwar läßt sich die Geldversorgung
nach überwiegender — wenngleich nicht unbestrit-
tener — Auffassung nicht wettbewerblich organi-
sieren. sondern obliegt dem Staat bzw. vorzugs-
weise einer unabhängigen und auf die Stabilität der
Währung verpflichteten Notenbank, wie dies in der
Bundesrepublik der Fall ist. Aber andererseits ist
wertstabiles Geld eine unabdingbare Vorausset-
zung für das Funktionieren des Preismechanismus,
so daß marktwirtschaftlich orientierte Ökonomen
fast ausnahmslos diesem Ziel Priorität im Sinne ei-
ner conditio sine qua non für die Erreichung der
anderen Ziele des sog. magischen Vierecks15) —



hoher Beschäftigungsstand, angemessenes und ste-
tiges Wirtschaftswachstum sowie außenwirtschaftli-
ches Gleichgewicht — beimessen. Sozialpolitisch
bedeutsam ist dies vor allem wegen der negativen
Verteilungswirkungen, die mit der Inflation ver-
bunden sind: Sie benachteiligt tendenziell die Be-
zieher fester Einkommen (insbesondere Rentner
und Arbeitnehmer) gegenüber den Beziehern von
Residualeinkommen (Gewinnen), und sie führt zur
Entwertung von Geldvermögen gegenüber den
Sachvermögen, womit ebenfalls vorwiegend die we-
niger wohlhabenden Bevölkerungsschichten be-
nachteiligt sind, da diese i. d. R. Sparguthaben bil-
den und nur in begrenztem Ausmaß über Produk-
tivvermögen oder Wohneigentum verfügen. Zu-
dem begünstigt die Inflation die Schuldner (insbe-
sondere den Staat) gegenüber den Gläubigern und
läuft damit auch dem sozialpolitischen Anliegen der
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand zuwi-
der.

Weniger empfindlich erscheinen die Vertreter der
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung zu-
nächst, wenn es um die Verletzung des Vollbeschäf-
tigungsziels geht. Zumindest temporäre Unterbe-

schäftigung im Konjunkturverlauf wird als unver-
meidbar angesehen, und ein gesetzlich festgeschrie-
benes Recht auf Arbeit wird überwiegend abge-
lehnt. Dahinter steht die Befürchtung, eine staatli-
che Vollbeschäftigungsgarantie müsse letztlich die
Autonomie der Tarifparteien sowie das Recht auf
freie Arbeitsplatzwahl gefährden, da sie sonst nicht
zu realisieren wäre. Ein einklagbares Recht auf
Arbeit müsse schließlich dazu führen, daß ein von
Entlassung bedrohter Arbeitnehmer entweder trotz
fehlender Einsatzmöglichkeiten weiterbeschäftigt
wird oder aber einen staatlich zugewiesenen ande-
ren Arbeitsplatz erhielte; beides wäre mit den der
Marktwirtschaft immenenten Erfordernissen
marktgesteuerter Produktion und mobiler Produk-
tionsfaktoren unvereinbar. Statt dessen wird ver-
sucht, den Konjunkturverlauf möglichst zu versteti-
gen und im übrigen eine angemessene soziale Absi-
cherung im Wege der Arbeitslosenversicherung zu
gewährleisten. Seit Mitte der siebziger Jahre hat
zudem die sog. aktive Arbeitsmarktpolitik zuneh-
mendes Gewicht erhalten, die jedoch bereits als
umstrittenes Instrument im Rahmen einer Markt-
wirtschaft gilt ).16

III. Ergänzende soziale Komponenten

Damit sind bereits ergänzende Komponenten ange-
sprochen, die im Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft zusätzlich zu ihren immanenten sozialen Vor-
teilen verankert wurden. Hier sind im wesentlichen
vier Problembereiche zu unterscheiden:

— Bei der sozialen Sicherung geht es um die Be-
grenzung bzw. Abdeckung von Risiken, denen der
einzelne und seine Angehörigen im Erwerbs- bzw.
auch im Privatleben ausgesetzt sind; Beispiele sind
Krankheit, Unfall, Erwerbsunfähigkeit und Tod.
Dieses Problem kann prinzipiell auch auf rein pri-
vatwirtschaftlicher Ebene in Form von Versiche-
rungen bzw. Risikogemeinschaften gelöst werden
und hat auch hier seinen historischen Ursprung ).
Dennoch werden die wichtigsten Risiken auf der
Grundlage der Sozialgesetzgebung Bismarcks
(1815 —1898)
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186 ) heute überwiegend durch die
staatliche Sozialversicherung abgedeckt19).

— Beim sozialen Ausgleich (auch: soziale Gerech-
tigkeit) steht dagegen die Solidarität mit dem
Schwächeren im Vordergrund. Da es hier um Um-
verteilung über den bloßen Risikoausgleich auf Ge-
genseitigkeit hinaus geht, ist dieses Anliegen nicht
rein privatwirtschaftlich zu bewältigen, wenngleich
es mit den freien Wohlfahrtsverbänden (z. B. Ar-
beiterwohlfahrt, Caritas, Rotes Kreuz) auch hier
privatwirtschaftliche Wurzeln gibt. Die wesentli-
chen Instrumente liegen heute indessen beim Staat
(u. a. Einkommen- und Vermögensteuer, Sozial-
transfers, Bereitstellung öffentlicher Güter usw.).

— Chancengleichheit und Gleichberechtigung (etwa
der Arbeitnehmer im wirtschaftlichen Entschei-
dungsprozeß) sind sozialpolitische Ziele, die z. B.
in der staatlichen Bereitstellung von Bildungsein-
richtungen sowie in den Mitbestimmungsregelun-
gen des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 (no-
velliert in den Jahren 1972 und 1976) sowie im Mit-
bestimmungsgesetz von 1976 (im Montanbereich
bereits 1951) ihren materiellen Ausdruck finden20 ).
Diese Komponenten stehen allerdings in einem be-
sonderen Spannungsverhältnis zur marktwirtschaft-



liehen Grundidee und insbesondere zum Leistungs-
prinzip. So würde vollständige Chancengleichheit
u. a. eine radikale Erbschaftsteuer voraussetzen
(ohne daß sie damit schon als gewährleistet gelten
könnte), und eine uneingeschränkte paritätische
Mitbestimmung der Arbeitnehmer dürfte mit dem
Eigentumsrecht in Konflikt geraten.

— Schließlich ist noch auf die gesetzlichen Maßnah-
men zum Schutz der Arbeitnehmer und Konsumen-
ten hinzuweisen, die sich u. a. in der Verbraucher-
schutzgesetzgebung, im Kündigungs- und Miet-
rechtschutz sowie im Unfallschutz am Arbeitsplatz
und in den gesetzlichen Arbeitszeitregelungen kon-
kretisieren. Wie bereits angedeutet, ließe sich man-
ches davon auch wettbewerblich oder durch die
Tarifparteien organisieren. Als besonders proble-
matisch gilt, daß in diesen Bereichen die Rechtsnor-
men in zunehmenden Maße durch gerichtliche
Grundsatzentscheidungen statt durch den Gesetz-
gebergesetzt werden (sog. Richterrecht). Dies ver-
stärkt die Gefahr, daß bei der Einzelfallentschei-
dung längerfristige Konsequenzen (z. B. des Mie-
terschutzes auf den Wohnungsbau) zu wenig Beach-
tung finden und damit langfristig das Gegenteil des
Gewollten erreicht wird (z. B. Wohnungsmangel
wegen fehlender Rentabilität der Vermietung).

Bei der Gestaltung dieser ergänzenden sozialen
Komponenten konnten die Väter der Sozialen
Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zum
großen Teil an Gesetze und Institutionen anknüp-
fen, die bereits in der Zeit der industriellen Revo-
lution bzw. in der Weimarer Republik geschaffen,
von den Nationalsozialisten jedoch ausgesetzt bzw.
gleichgeschaltet worden waren. Das traf vor allem
auch auf die Vielzahl von freien Wohlfahrtsverbän-
den und staatlich installierten Institutionen der So-
zialversicherung zu. So beruht das heutige, stark
gegliederte System der staatlichen Sozialversiche-
rung noch immer auf der Grundlage der Reichsver-
sicherungsordnung (RVO) von 1911, und auch die
Selbstverwaltung dieser Institutionen durch Or-
gane, in denen Arbeitgeber und Versicherte paritä-
tisch vertreten sind, wurde nach ihrer zwischenzeit-
lichen Ersetzung durch das nationalsozialistische
Führerprinzip wieder eingeführt. Neben dem Prin-
zip der Selbstverwaltung ist die Sozialpolitik in der
Marktwirtschaft durch drei weitere, sich teilweise
ergänzende, teilweise aber auch konkurrierende
Grundprinzipien gekennzeichnet:
— Das Solidaritätsprinzip bezeichnete ursprünglich
die gegenseitige Hilfe im Rahmen von — nicht not-
wendigerweise staatlichen — Solidargemeinschaf-
ten nach dem Grundsatz der christlichen Sozial-
lehre: „Alle für einen, einer für alle.“ Grundlage
solcher Solidargemeinschaften war die Überein-
stimmung der Beteiligten in den Lebenslagen (z. B.
Knappschaften im Bergbau), in den Lebensan-
schauungen (z. B. christliche Solidargemeinschaf-
ten, Caritas) und/oder in sonstigen Interessenkon-

vergenzen (Parteien, Gewerkschaften. Genossen-
schaften). Kennzeichnend für diese Gemeinschaf-
ten war deshalb das Prinzip der Freiwilligkeit ihres
Zustandekommens ohne staatlichen Zwang. Heute
wird — abweichend davon — der Begriff der Soli-
darität auch zur Rechtfertigung hoheitlicher
Zwangsmaßnahmen in Anspruch genommen, z. B.
im Falle von steuerlichen Sonderbelastungen („So-
lidaritätsbeitrag der Besserverdienenden“).
— Das Subsidiaritätsprinzip besagt im Kern, daß
die Regelung sozialer Probleme grundsätzlich auf
der niedrigsten möglichen Ebene erfolgen soll,
d. h. Selbsthilfe geht vor Fremdhilfe, die Familie
rangiert vor den freien Wohlfahrtsverbänden und
diese wiederum haben Vorrang vor dem Staat. Das
Subsidiaritätsprinzip gliedert also das Solidaritäts-
prinzip in seiner konkreten Ausgestaltung; es
wurde ebenfalls vor allem von der christlichen So-
ziallehre vertreten (Enzyklika Quadragesimo Anno
von 1931). Neben der Begrenzung der staatlichen
Macht wird es insbesondere mit der Freiheit und
Verantwortung der Bürger für sich selbst und an-
dere sowie — auf der pragmatischen Ebene — mit
der größeren Problemnähe und dem daraus resul-
tierenden Informationsvorsprung der unteren
Handlungsebenen begründet. So ist z. B. die Zu-
ständigkeit der Kommunen statt übergeordneter
Gebietskörperschaften für die Sozialhilfe auf dieses
Prinzip zurückzuführen, denn gerade in diesem Be-
reich gibt es erhebliche Ermessens- und Gestal-
tungsspielräume.

— Das Sozialstaatsprinzip schließlich kennzeichnet
das Recht und die Verpflichtung des staatlichen
Souveräns, durch Akte hoheitlicher Gewaltaus-
übung unmittelbar gestaltend auf die sozialen Be-
lange der Bevölkerung Einfluß zu nehmen. Je nach-
dem, in welcher Form dies geschieht, kann das So-
zialstaatsprinzip im Konflikt mit den zuvor genann-
ten Prinzipien stehen oder aber diese unterstützen:
Ersteres ist z. B. in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung der Fall, da diese für breite Bevölkerungs-
kreise obligatorische Einheitsversicherung nur we-
nig Raum für privatwirtschaftlich organisierte Si-
cherungsgemeinschaften läßt21). Harmonie zwi-
schen dem Sozialstaatsprinzip und den Prinzipien
von Solidarität und Subsidiarität besteht dagegen
dort, wo der Staat Hilfe zur Selbsthilfe gewährt
(z. B. durch die steuerliche Abzugsfähigkeit von
Vorsorgeaufwendungen) oder freie Wohlfahrtsver-
bände direkt unterstützt. Von marktwirtschaftlich



orientierten Sozialpolitikern werden meist Lösun-
gen bevorzugt, bei denen der Staat zwar eine
Pflichtversicherung in bestimmter Höhe grundsätz-
lich vorschreibt, die Wahl des Versicherungsträgers
aber dem einzelnen überläßt. Damit wird einerseits
eine obligatorische Mindestsicherung jedes einzel-
nen erreicht, gleichzeitig aber Wettbewerb zwi-
schen den Versicherungen ermöglicht22).

Das Verhältnis der einzelnen Grundprinzipien zu-
einander ist in Abbildung 1 in stark vereinfachter
Darstellung skizziert. Die Zuständigkeit des einzel-
nen bzw. der verschiedenen Solidargemeinschaften
hängt insbesondere vom Grad der Absicherung ab,
die erzielt werden soll: Während der Staat vor allem
für die Sicherung eines Mindestlebensstandards
(etwa im Wege der Sozialhilfe, vorzugsweise jedoch

IV. Gestaltungsformen
Die Komplexität der verschiedenen sozialpoliti-
schen Problemfelder und die Vielfältigkeit der je-
weils individuellen Umstände verbieten es, Sozial-
politik nach einem einheitlichen Schema zu organi-
sieren. Gerade in diesem sensiblen Bereich, in dem
es einerseits um dreistellige Milliardenbeträge, an-
dererseits aber eben auch um die Bewältigung indi-
vidueller Notlagen geht, tun sich ausdifferenzierte

im Wege einer Versicherungspflicht) zuständig ist,
rückt bei zunehmenden Ansprüchen an das Siche-
rungsniveau die freiwillige Vorsorge bzw. die Zu-
ständigkeit spezieller Solidargemeinschaften in den
Vordergrund. Beispielsweise können bestimmte
Grundbedürfnisse eines mittellosen Menschen, der
zum Pflegefall geworden ist, nach Art und Umfang
als sicher gelten und daher unbedenklich als staat-
liche Regelleistung gewährt werden. Es gibt aber
darüber hinaus spezielle Lebenslagen, deren finan-
zielle Erfordernisse nur im Einzelfall zu definieren
sind und deren Bewältigung daher besser in den
Händen problemnäherer Institutionen (Kommu-
nen, Verbände, Familie) aufgehoben ist. Für die
Absicherung eines darüber hinausgehenden Nive-
aus ist schließlich im Regelfall persönliche Vorsorge
zu treffen.

der sozialen Sicherung
Seibsteuerungsmechanismen in der Praxis jedoch
meistens schwer. Viele theoretisch überzeugende
Lösungen scheitern z. B. in der Praxis daran, daß
die Probleme, die sie bewältigen sollen. Ergebnis
langjähriger Fehlentwicklungen und Versäumnisse
sind, die nicht mehr revidiert werden können. Das
gilt z. B. für den Vorschlag, die Rentenversiche-
rung vom Umlageverfahren wieder auf das Kapital-
deckungsverfahren umzustellen, denn dies würde
aufgrund der im Umlageverfahren inzwischen auf-
gelaufenen Rentenansprüche bedeuten, daß über



viele Jahrzehnte hinweg zwei Rentensysteme zu-
gleich finanziert werden müßten23 ). Aus einem
ähnlichen Grund kann eine Pflichtversicherung für
den Pflegefall nur langfristig zur Lösung dieses Pro-
blems beitragen, denn für einen Großteil der in
Zukunft davon Betroffenen käme sie viel zu spät:
Die Prämien wären für ältere Menschen kaum auf-
zubringen, insbesondere nicht für Frauen (aufgrund
deren relativ hoher Lebenserwartung).

Dementsprechend wird die konkrete Ausgestaltung
der sozialen Komponente in der Marktwirtschaft
immer auf ein Neben- und Miteinander verschie-
dener Instrumente angewiesen sein, die je nach
Problemlage zu wählen sind. Dabei empfiehlt es
sich jedoch, sowohl auf der logischen als auch auf
der operativen Ebene zwischen dem Anliegen der
sozialen Sicherung einerseits und dem des sozialen
Ausgleichs andererseits zu trennen.

Hinsichtlich der sozialen Sicherung sind die drei
Gestaltungsmöglichkeiten Versicherung, Versor-
gung und Fürsorge zu unterscheiden:
— Grundlage der Versicherung ist die Mitglied-
schaft sowie die Gewährung von beitragsäquivalen-
ten Leistungen unter Einschluß des Risikoaus-
gleichs. Auf die Leistungen besteht bei Vorliegen
dieser Voraussetzungen ein Rechtsanspruch sowohl
dem Grunde als auch der Höhe nach. Eine Bedürf-
tigkeitsprüfung erfolgt nicht; die Verweigerung
bzw. Minderung der Versicherungsleistungen kann
allenfalls dann erfolgen, wenn der Versicherungs-
fall grob fahrlässig oder mutwillig herbeigeführt
worden ist. Kennzeichnend für das Versicherungs-
prinzip ist ferner die Möglichkeit, innerhalb be-
stimmter Grenzen den Umfang der Risikoabsiche-
rung selbst zu wählen und gegebenenfalls einen
Selbstbeteiligungsvorbehalt zu vereinbaren, beides
natürlich mit entsprechenden Konsequenzen für die
Prämienhöhe. Während letzteres bei privaten An-
bietern (z. B. Lebensversicherungen, private Kran-
kenversicherungen) durchaus üblich ist, sind ent-
sprechende Elemente in der gesetzlichen Sozialver-
sicherung bisher nur ansatzweise eingeführt wor-
den.
— Grundlage des Versorgungsprinzips ist die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (z. B. Be-
amte) und/oder die Erbringung bestimmter (nicht-
geldlicher) Vorleistungen (z. B. Kriegsteilnehmer);
es kommt vor allem im staatlichen Bereich zur An-
wendung. Die Leistungen werden nicht aus Beiträ-
gen, sondern i. d. R. aus allgemeinen Haushalts-
mitteln finanziert, und die Bemessung der Leistun-
gen setzt nicht allein am Umfang etwaiger erbrach-
ter Vorleistungen an, sondern auch an persönlichen
Merkmalen wie Alter, Familienstand etc. Es be-

steht ein Rechtsanspruch sowohl dem Grunde als
auch der Höhe nach ohne Prüfung der individuellen
Bedürftigkeit.
— Das Fürsorgeprinzip schließlich setzt weder fi-
nanzielle noch sonstige Vorleistungen für den Lei-
stungsbezug voraus, sondern orientiert sich allein
an der Bedürftigkeit. Ein Rechtsanspruch besteht
meist gar nicht oder nur dem Grunde nach, d. h.
über den Umfang der Leistungen entscheidet z. B.
im Falle der Sozialhilfe letztlich der zuständige
Sachbearbeiter, wenngleich natürlich im Rahmen
entsprechender Richtlinien. Bei der Prüfung der
Bedürftigkeit wird i. d. R. auch das Vermögen des
Betreffenden sowie seiner engeren Familienange-
hörigen berücksichtigt und gegebenenfalls sein Ein-
satz vor dem Erhalt staatlicher Leistungen gefor-
dert.
Jedes dieser drei Gestaltungsprinzipien hat spezifi-
sche Vor- und Nachteile. Dem marktwirtschaftli-
chen System am ehesten adäquat ist das Versiche-
rungsprinzip: Das Prinzip von Leistung und Gegen-
leistung ist hier ebenso gewahrt wie die Möglichkeit
des Wettbewerbs zwischen verschiedenen Anbie-
tern von Versicherungsleistungen, und die Leistun-
gen haben keinen Almosencharakter, sondern sind
selbst erworbene Ansprüche, deren Umfang (und
Kosten) weitgehend selbst bestimmt werden kön-
nen.
Der Vorteil des Versorgungsprinzips ist dagegen
vor allem darin zu sehen, daß es auch nach Eintritt
des Risikofalles noch installiert werden kann, z. B.
im Fall der Kriegsopferversorgung. Außerdem ist
es relativ einfach zu handhaben, da keine Prämien
erhoben und keine versicherungsmathematischen
Berechnungen angestellt werden müssen. Dafür be-
steht hier die Gefahr der Überversorgung sowie
eines Übergewichts leistungsfeindlicher Elemente
in der Gestaltung, da mit den allgemeinen Haus-
haltsmitteln eine kaum versiegende Finanzierungs-
quelle zur Verfügung steht. So sind Beamte im Al-
ter i. d. R. weitaus besser abgesichert als vergleich-
bare Angestellte in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung.

Das Fürsorgeprinzip schließlich ist das am flexibel-
sten einsetzbare Instrument, gleichzeitig aber auch
das leistungsfeindlichste, da hier keinerlei Vorlei-
stungen des Bezugsberechtigten vorausgesetzt wer-
den. Andererseits haben die Leistungen hier star-
ken Almosencharakter, und die Bedürftigkeitsprü-
fung birgt ebenso wie der Zugriff auf das Vermögen
des Leistungsempfängers die Gefahr von Behör-
denwillkür ebenso wie die Möglichkeit unangemes-
sener Härten. Dieses Prinzip — etwa in Gestalt der
Sozialhilfe — eignet sich daher vor allem für jene
Fälle, die von den anderen Maschen des sozialen
Netzes nicht aufgefangen werden.
Die richtige Auswahl bzw. Kombination der drei
sozialpolitischen Gestaltungsprinzipien läßt sich



auch anhand des in Abbildung 2 dargestellten „ma-
gischen Dreiecks“ der Sozialpolitik veranschauli-
chen. Die dort dargestellten drei Ziele lassen sich
im allgemeinen nicht gleichzeitig realisieren: Wenn
man etwa die verbleibenden Risiken und Kosten für
den einzelnen sehr gering wählt, gleichzeitig aber
Mißbrauch und Mitnahmeeffekte vermeiden will,
so braucht man eine sehr starke und ins einzelne
gehende bürokratische Kontrolle der Leistungsge-
währung. Will man dies vermeiden, also z. B. die
Regelsätze in der Sozialhilfe zu Lasten der Kann-
Leistungen ausweiten, so muß man entweder er-
höhten Mißbrauch einkalkulieren oder das Lei-
stungsniveau so wählen, daß genügend private An-
reize bestehen, möglichst wieder ein marktmäßiges
Einkommen zu erzielen. Ähnliche Zielkonflikte be-
stehen im Gesundheitswesen und bei der Arbeitslo-
senunterstützung. Die Kunst der Sozialpolitik be-
steht darin, die Zielkonflikte durch geschickte
Kombination und Ausgestaltung der einzelnen Si-
cherungsinstrumente möglichst gering zu halten.

Im Bereich des sozialen Ausgleichs lassen sich zwei
grundsätzlich verschiedene Ansatzpunkte unter-
scheiden, nämlich objekt- und subjektgebundene
Umverteilungsmaßnahmen:

— Beispiele für objektgebundene Transfers sind So-
zialtarife im öffentlichen Nahverkehr, staatlich ge-
bundene oder subventionierte Mieten im Woh-
nungsbau. kostenlose Bereitstellung von Bildungs-
einrichtungen usw. Der Vorteil wird darin gesehen,
daß diese Transfers zweckgebunden erfolgen und
somit neben dem reinen Umverteilungsziel auch ein
staatliches Lenkungspotential hinsichtlich der pri-
vaten Konsumwünsche erschließen. Dem steht als
wesentlicher Nachteil gegenüber, daß die wahren
Kosten dieser Güter nicht mehr sichtbar werden
und so eine Tendenz zur Ineffizienz auf der Anbie-
terseite, zur Anspruchsmentalität auf der Nachfra-

gerseite entsteht. Die Folgen sind Warteschlangen
(etwa im sozialen Wohnungsbau) und/oder aus-
ufernde Kosten für den Steuerzahler (etwa im öf-
fentlichen Nahverkehr). Außerdem ist kaum zu
vermeiden, daß die Sozialtarife auch Nicht-Bedürf-
tigen zugutekommen und damit weitere Mittel ver-
schwendet werden — warum soll z. B. der siebzig-
jährige Millionär mit dem Seniorenpaß zum halben
Fahrpreis Bahn fahren und sein Sohn auf Staatsko-
sten studieren dürfen?

— Die subjektgebundene Verteilungspolitik ist vor
allem im System der progressiven Einkommenbe-
steuerung verwirklicht, ergänzt durch personenbe-
zogene Transfers wie Mindestrenten, Arbeitslosen-
unterstützung, Sozialhilfeleistungen und (mit Ein-
schränkung) Wohngeld24). Konsequente Vertreter
dieses Prinzips denken sogar daran, es ausschließ-
lich über das Steuersystem zu verwirklichen, indem
die Vielzahl von Transferzahlungen weitgehend in
Form einer „negativen Einkommensteuer“25 ) bei
voller Verwendungsfreiheit für den einzelnen zu-
sammengefaßt werden. Dies entspräche nicht nur
dem Prinzip der Konsumentensouveränität, son-
dern würde auch die von subventionierten Preisen
ausgehenden Anreize zur Verschwendung bei An-
bietern und Nachfragern beseitigen. In jedem Fall
sind subjektgebundene Transfers gezielter zugun-
sten der wirklich Bedürftigen einsetzbar und erhö-



hen die Transparenz des Umverteilungssystems.
Der staatliche Lenkungsanspruch hinsichtlich der
Einkommenverwendung muß insoweit allerdings
preisgegeben werden: Wenn sich der Begünstigte
z. B. Heber ein Auto kauft, statt in eine bessere
Wohnung zu ziehen, so wäre dies als Ausdruck sei-
ner persönlichen Präferenzen hinzunehmen26).

Besonders problematisch sind Regelungen, bei de-
nen die Ziele der sozialen Sicherung mit Umvertei-
lungszielen kombiniert werden, und dies womöglich
auch noch im Wege Objekt- statt subjektbezogener
Sozialpolitik. Dies ist beispielsweise im System der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) der Fall:
Hier sind nicht nur die Beiträge nach Einkommen
(und die Selbstbeteiligung zusätzlich nach Familien-
stand) statt nach Risikoäquivalenz gestaffelt, auch
der Leistungsbezug (etwa bei Medikamenten) ist je
nach der persönlichen Bedürftigkeit unentgeltlich
oder kostenpflichtig. Solche Mischsysteme weisen
gravierende Mängel auf:

Erstens ist Wettbewerb zwischen verschiedenen
Anbietern praktisch nicht möglich; z. B. wären
Krankenkassen mit einer günstigen Einkommen-
struktur ihrer Mitglieder dabei immer im Vorteil,
auch wenn sie nicht effizienter arbeiten. Dadurch
werden staatlich reglementierte Beiträge und Aus-
gleichszahlungen notwendig, die aber wiederum
den Leistungswettbewerb verhindern.

Zweitens treten zwangsläufig Ungerechtigkeiten
auf; z. B. können sich Bezieher hoher Einkommen
der Umverteilung im System der GKV durch Ab-
wanderung in die private Krankenversicherung ent-
ziehen. Wenig sinnvoll erscheint es auch, daß z. B.

Junggesellen die kostenlose Mitversicherung von
Familienangehörigen anderer GKV-Mitglieder mit-
finanzieren, obwohl diese vielleicht sogar ein höhe-
res Einkommen erzielen.

Schließlich leidet auch die Transparenz der staatli-
chen Umverteilung, und es treten im Ergebnis so-
gar widersinnige Belastungseffekte ein. So kann
eine Lohnerhöhung dazu führen, daß das verfüg-
bare Nettoeinkommen des Begünstigten sinkt, weil
er aufgrund des höheren Bruttoeinkommens z. B.
Ansprüche auf Wohnbeihilfen verliert und/oder
eine höhere Selbstbeteiligung in der Krankenversi-
cherung auferlegt bekommt. Zudem führt die
mehrmalige Überprüfung des Einkommens durch
Finanzamt, Krankenkasse, Wohngeldbehörde etc.
zu unnötigen Kosten — auch auf Seiten der Begün-
stigten, die permanent Anträge ausfüllen und Be-
lege vorlegen müssen.

Es gibt somit gewichtige Gründe für eine organisa-
torische Trennung der beiden Hauptanliegen der
Sozialpolitik, soziale Sicherung auf der einen und
sozialer Ausgleich auf der anderen Seite: Das Aus-
gleichsziel könnte weitgehend dem Finanzamt
übertragen werden, während die Absicherung von
sozialen Risiken weitgehend über konkurrierende
— möglichst private — Versicherungsgesellschaf-
ten zu erfolgen hätte; dem Staat käme dabei vor-
wiegend die Aufgabe zu, darauf zu achten, daß
auch jedermann eine entsprechende Mindestsiche-
rung erwirbt, und ihn notfalls dabei im Wege der
Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Auch wenn
sich nicht alle sozialen Probleme auf diese Weise
lösen lassen, so wäre dies doch der einer Marktwirt-
schaft am ehesten adäquate Weg.

V. Fehlentwicklungen und Steuerungsdefizite

Die soziale Komponente in der Marktwirtschaft
hat, gemessen an der sog. Sozialleistungsquote
(d. i. der gesamte Sozialaufwand, in Beziehung ge-
setzt zum Bruttosozialprodukt), seit den sechziger
Jahren stark an Gewicht gewonnen und betrug 1990
ca. 30 Prozent27). Herausragenden Anteil daran
haben die Bereiche Alterssicherung und Gesund-
heitswesen; sie lassen auch in der Zukunft über-
durchschnittliche Steigerungsraten erwarten, vor

allem wegen der steigenden Alterslast der Bevölke-
rung.

Ein überproportionaler Kostenanstieg im Sozialbe-
reich ist nicht per se als bedenklich zu werten; so-
weit er Ausdruck entsprechender Präferenzände-
rungen der Bevölkerung ist, ist er ebenso zu akzep-
tieren wie die gestiegene Nachfrage nach einem
beliebigen anderen Gut. Darum ist es auch fragwür-
dig. z. B. den Anstieg der Gesundheitsausgaben an
die Entwicklung der sog. Grundlohnsumme zu bin-
den, wie dies im Rahmen der Kostendämpfungspo-
litik seit Mitte der siebziger Jahre versucht
wird ).28

Anders liegt der Fall jedoch, wenn der Kostenan-
stieg auf Fehlsteuerungen der Nachfrage und man-



gelnde Effizienzanreize bei den Anbietern von So-
zialleistungen zurückzuführen ist. Daß dies in der
Bundesrepublik der Fall ist, dafür gibt es gut be-
gründete Argumente29 ):

— Auf der Anbieterseite mangelt es an Wettbewerb
und damit an Effizienzanreizen, z. B. im Gesund-
heits- und Bildungswesen. Vor allem aufgrund der
Verbindung mit verteilungspolitischen Zielen sind
diese Bereiche überwiegend als staatliches Handeln
organisiert, in denen Verwaltungs- und Zuteilungs-
denken dominiert statt Kostenbewußtsein und
Nachfrageorientierung der Leistungen.

— Die Nachfragerseite ist ebenfalls durch fehlendes
Kostenbewußtsein und daraus resultierende An-
spruchsmentalität gekennzeichnet. Da die Kosten
der sozialen Leistungen überwiegend anonym,
nämlich von der Gemeinschaft der Beitrags- bzw.
Steuerzahler getragen werden, hat der einzelne
kaum Anreize, seine Nachfrage nach sozialen Lei-
stungen zu begrenzen. Die Vorstellung, die Kosten

würden von anderen getragen, wird durch die ein-
gebauten Umverteilungselemente noch verstärkt,
erweist sich aber als Illusion, da die teilweise explo-
sionsartig gestiegenen Kosten — etwa im Gesund-
heitswesen — letztlich zu starken Beitragsanhebun-
gen für alle Versicherten geführt haben (vgl. die
Tabelle).
Besonders bedenklich sind die „wachstumsmin-
dernden Rückkoppelungseffekte“ (Klemmer), die
sich aus diesen Fehlsteuerungen ergeben haben:
Steigende Kosten führen zu steigenden Steuer- und
Abgabenlasten, diese wiederum fördern das Be-
streben, möglichst viel von der eigenen Beitragslast
über die vermehrte Inanspruchnahme von Leistun-
gen wieder „hereinzuholen“. Überdies mindert die
steigende Abgabenlast die Leistungsanreize und
fördert die Tendenz zur sog. Schattenwirtschaft,
d. h. zur Hinterziehung von Steuern und Sozialab-
gaben. Dies wiederum gefährdet das Wirtschafts-
wachstum und damit die Finanzierung des sozialen
Sicherungssystems.

Die Wirtschaftspolitik hat auf diese Entwicklungs-
tendenzen seit Mitte der siebziger Jahre vor allem
mit Maßnahmen zur sog. Kostendämpfung rea-
giert. Diesen blieb ein nachhaltiger Erfolg jedoch
versagt, weil sie nicht an den Ursachen der Pro-
bleme — den falschen Anreizen für Anbieter und



Nachfrager — ansetzten. Es wurde gewissermaßen
versucht, einzelne Kostenventile zu verschließen,
ohne daß der Überdruck im System damit beseitigt
worden wäre. Inzwischen sind allerdings erste
Schritte in diese Richtung getan worden, vor allem
mit dem Gesundheitsreformgesetz von 1988, wel-

ches neben vielen fragwürdigen Komponenten erst-
mals eine spürbare Selbstbeteiligung der Versicher-
ten an den von ihnen verursachten Kosten gebracht
hat. Ob sich die seitdem erreichte Senkung der
Krankenkassenbeiträge als dauerhafter Erfolg er-
weisen wird, bleibt abzuwarten.

VI. Fazit

Die inzwischen über vierzigjährige Erfahrung mit
der Sozialen Marktwirtschaft hat die Überlegenheit
dieser Konzeption gegenüber allen in der Realität
vorhandenen Alternativen eindrucksvoll bestätigt.
Dies bezieht sich nicht nur auf die Effizienz des
Systems, sondern auch auf seine soziale Kompo-
nente; so hatte 1988 selbst ein Arbeitslosenhaushalt
in der Bundesrepublik mit knapp 1 100 DM pro
Haushaltmitglied noch ein höheres verfügbares
(Netto-)Einkommen als ein Durchschnittshaushalt
in der DDR (813 Mark)30). Die im Zuge des Ver-
einigungsprozesses gewonnenen Erkenntnisse ha-
ben zudem die Vorteile deutlich gemacht, welche

die Marktwirtschaft auch in Bereichen wie dem
Wohnungswesen hat. in denen ihr vielfach Versa-
gen nachgesagt wird. Wenn dennoch Steuerungsde-
fizite in diesem wie auch in anderen sozialrelevan-
ten Bereichen zu beobachten sind, so hat dies seine
Ursache vielfach darin, daß zu wenig Gebrauch von
wettbewerblichen Elementen in der Sozialpolitik
gemacht wird. Insofern besteht eine wechselseitige
Komplementarität zwischen Marktwirtschaft und
Sozialpolitik.



Winfried Schmähl

Finanzierung sozialer Sicherung
bei einer alternden Bevölkerung in Deutschland

I. Die demographische Herausforderung

Die demographische Situation und Entwicklung
sind für alle Bereiche der Wirtschafts- und Sozial-
politik wie allgemein für das gesellschaftliche Leben
in einem Land von zentraler Bedeutung. Wichtig
für die verschiedenen Bereiche der sozialen Siche-
rung — Vorsorge und Sicherung bei Alter und In-
validität, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Ar-
beitslosigkeit, um nur die wichtigsten zu nennen —
ist vor allem die Struktur der Bevölkerung (insbe-
sondere nach Alter, Geschlecht und regionaler Ver-
teilung): Für relativ mehr alte Menschen sind Ren-
ten und Pensionen zu finanzieren, auch steigende
Ausgaben bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit,
wenn sich der Anteil alter Menschen an der Bevöl-
kerung erhöht und ältere Menschen mehr als junge
von Krankheit und Pflegebedürftigkeit betroffen
werden.

Vor allem der Rückgang der Geburtenhäufigkeit
und die längere Lebenserwartung tragen zu dieser
Entwicklung bei, die sich in allen hochentwickel-
ten Ländern — besonders ausgeprägt aber in
(West-)Deutschland — zeigt. Allerdings ist zu be-
achten, daß die Situation in den westeuropäischen
Ländern mit allenfalls noch langsamem Bevölke-
rungswachstum, z. T. sogar — wie in Deutsch-
land — absolutem Rückgang der Bevölkerungs-
zahl, in scharfem Kontrast zu Entwicklungen in
anderen Teilen der Welt steht. Nach den neuesten
Bevölkerungsvorausberechnungen der UNO ist in
den nächsten Jahrzehnten in Afrika mit der stärk-
sten Bevölkerungsexplosion zu rechnen. Nicht nur
der Umfang der Weltbevölkerung, sondern auch
ihre regionale Verteilung werden sich tiefgreifend
wandeln ).1

Eine weitere wichtige Quelle nationaler demogra-
phischer Veränderung sind Wanderungen. Das
wurde gerade in jüngster Zeit auf dem Gebiet der
ehemaligen Bundesrepublik Deutschland durch die
Einwanderung von Aus- und Übersiedlern deut-
lich: 1989 wanderten 721 000 Aus- und Übersiedler

zu (1990 waren es bis Juni weitere 470 000), wäh-
rend die Zahl der 1989 auf dem damaligen Bundes-
gebiet Geborenen nur 677 000 betrug. Im Vergleich
zu den ebenfalls mit erheblicher Unsicherheit be-
hafteten Annahmen über die künftige Entwicklung
von Geburten und Sterbefällen sind Wanderungs-
annahmen noch erheblich unsicherer.

Dennoch lassen sich deutlich einige Entwicklungsli-
nien und damit verbundene Aufgaben erkennen. So
wissen wir, daß die um 1960 Geborenen, die gebur-
tenstarken Jahrgänge, nach etwa 60 Jahren ins
Rentenalter kommen. Wir kennen auch zumindest
die inländische Erwerbsbevölkerung bis etwa zum
Jahre 2010 vollständig — da alle schon geboren
sind — und für die Folgezeit einen großen Teil.
Unter alternativen Annahmen über künftige Ge-
burten- und Sterblichkeitsverhältnisse läßt sich zu-
dem die Bandbreite möglicher Entwicklungen ab-
schätzen. Die mit demographischen Vorausberech-
nungen verbundene Unsicherheit darf also nicht
dazu verleiten, sich abzeichnende demographische
Strukturwandlungen bei wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Überlegungen zu vernachlässigen.
Für die alten Bundesländer (d. h. Westdeutsch-
land) zeigte die 1987 vom Statistischen Bundesamt
vorgelegte Bevölkerungsvorausberechnung (mitt-
lere Variante) auf der Basis einer weiterhin niedri-
gen Geburtenhäufigkeit und einer noch weiter
leicht steigenden Lebenserwartung einen Rückgang
der deutschen (inländischen) Bevölkerung bis zum
Jahre 2030 um etwa 14 Millionen. Damit wäre zu-
gleich eine tiefgreifende Wandlung der Altersstruk-
tur verbunden: Während die Zahl der Personen im
Alter unter 60 Jahren um 18 Millionen sinken
würde, stiege die Zahl der 60 Jahre und Älteren
sogar noch absolut um etwa vier Millionen. Kamen
1985 36 Personen im Alter von 60 und mehr Jahren
aufje 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 20
bis unter 60 Jahren, so würde dieser Altenquotient
biszum Jahr 2030 auf 81 steigen. Auch die Zahl sehr
alter Menschen (z. B. 80 Jahre und älter) wird ab-
solut und relativ zunehmen.
Es wäre falsch, würde man nach der Vereinigung
der beiden deutschen Nachkriegsstaaten von einer
tiefgreifenden Veränderung der demographischen
Situation ausgehen. Zwar ist die Geburtenhäufig-
keit in der ehemaligen DDR z. Zt. noch höher (al-
lerdings auch unterhalb des Niveaus, das eine Be-





Standserhaltung der Bevölkerung ermöglicht), und
die Lebenserwartung spürbar niedriger als in West-
deutschland, doch wird zumeist damit gerechnet,
daß sich Geburtenhäufigkeit und Lebenserwartung
in beiden Teilen annähern werden. Allerdings
braucht dies Zeit.

Tabelle 1 verdeutlicht exemplarisch die Unter-
schiede in der Lebenserwartung von Neugeborenen
sowie (was gerade für sozialpolitische Überlegun-
gen von besonderem Interesse ist) der z. B. Sech-
zigjährigen zwischen West- und Ostdeutschland.
Obgleich die Lebenserwartung in Westdeutschland
deutlich höher ist als in Ostdeutschland (ähnliches
gilt generell für West- und Osteuropa), gibt es doch
Länder, deren Lebenserwartung noch höher ist

(z. B. Japan), was zur Begründung für eine weitere
positive Entwicklung auch bei uns oft herangezogen
wird.

Zwar ist insgesamt die Bevölkerung in Ostdeutsch-
land jünger, doch ändern sich durch die Vereini-
gung die gesamtdeutsche Bevölkerungsentwicklung
und Altersstruktur im Vergleich zur westdeutschen
nur sehr begrenzt, da die Bevölkerungszahl Ost-
deutschlands nur etwa ein Fünftel der gesamtdeut-
schen Bevölkerung ausmacht. Insofern ist davon
auszugehen, daß die zuvor für Westdeutschland ab-
sehbaren demographischen Strukturwandlungen
nach der deutschen Vereinigung tendenziell beste-
hen bleiben. Dies gilt auch für die Auswirkungen
auf verschiedene Bereiche sozialer Sicherung.

II. Bevölkerungsentwicklung, soziale Sicherung
und deren Finanzierung

1. Zum Zusammenhang von Bevölkerungsent-
wicklung und sozialer Sicherung

Die demographische Entwicklung hat auf die Fi-
nanzlage in den verschiedenen Bereichen sozialer
Sicherung nicht nur direkte, sondern auch indirekte
Auswirkungen, da durch demographische Verän-
derungen u. a. die Situation auf dem Arbeitsmarkt
beeinflußt wird (was unmittelbar erkennbar wird
hinsichtlich des Angebots an Arbeitskräften), so-
ziale Sicherung aber in vielfältiger Weise mit dem
Arbeitsmarkt verknüpft ist (lohnbezogene Bei-
tragsfinanzierung, Lohnersatzleistungen wie Ren-
ten. Arbeitslosen- und Krankengeld). Zum ande-
ren sind für die Entwicklung des Finanzbedarfs im
Bereich sozialer Sicherung auch weitere arbeits-

marktrelevante Faktoren wichtig, z. B. das Er-
werbsverhalten (altersspezifische Erwerbsquoten
von Männern und Frauen, Ausmaß der Erwerbstä-
tigkeit in Form von Vollzeit- oder Teilzeitbeschäf-
tigung, Arbeitslosigkeit, Einkommens- und insbe-
sondere Lohnentwicklung und Preisentwick-
lung)2).

Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsmarkt, allge-
mein die gesamtwirtschaftliche Lage und Entwick-
lung sowie soziale Sicherung stehen in vielfältigen,
zudem häufig wechselseitigen Beziehungen. Dies



wird exemplarisch in der Abbildung angedeutet. So
werden Auswirkungen sozialpolitischen Handelns
auf Sterblichkeit (und Gesundheitszustand), Ge-
burtenentwicklung und Wanderungen diskutiert
(also Rückwirkungen auf die demographische Ent-
wicklung selbst), aber auch auf Arbeitsangebot
(man denke an Altersgrenzen, Rehabilitation. Ge-
sundheitsmaßnahmen) und Arbeitsnachfrage (Ar-
beitgeberbeiträge zur Sozialversicherung als Lohn-
bestandteile). Intensiv wird wissenschaftlich auch
über mögliche Auswirkungen sozialer Sicherung
auf Sparen und Investieren, Kapitalbildung und
Wirtschaftswachstum diskutiert, was wiederum
u. a. die Finanzierung sozialer Sicherung beein-
flußt. Allerdings muß man sich stets vor allzu ver-
einfachenden, insbesondere die spezifischen Bedin-
gungen und institutioneilen Regelungen eines Lan-
des außer acht lassenden allgemeinen Aussagen hü-
ten3). Solche Aspekte sind im Hinblick auf Entste-

hung und Deckung des Finanzbedarfs zu beach-
ten.

2. Möglichkeiten zur Deckung des Finanzbedarfs
im Bereich sozialer Sicherung

Bevor exemplarisch Aufgaben und Lösungswege in
einzelnen Bereichen des deutschen sozialen Siche-
rungssystems aufgezeigt werden, ist es nützlich, sich
die prinzipiell verfügbaren Alternativen zu verdeut-
lichen. Wenn Ausgaben im Zusammenhang mit so-
zialer Sicherung (z. B. im Krankheitsfall) entste-
hen. ist zunächst zu fragen, wo sie entstehen, in
öffentlichen Haushalten (Sozialversicherungsträ-
ger. Gebietskörperschaften) oder bei privaten
Haushalten oder Unternehmungen. Selbstbeteili-
gung der Versicherten an Krankheitskosten verla-
gert z. B. unmittelbar bestimmte Ausgaben auf pri-
vate Haushalte. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
durch Arbeitgeber anstelle von Krankengeld verla-



gert Ausgaben von der Krankenversicherung auf
Arbeitgeber, insbesondere Unternehmen. Im fol-
genden geht es — sofern nichts anderes gesagt
wird — um die Finanzierung von Ausgaben in öf-
fentlichen Haushalten (der Sozialversicherung so-
wie von Bund, Ländern und Gemeinden)4).

Der (öffentliche) Finanzbedarf hängt von vielen
Einflußfaktoren ab. Er kann insbesondere auch
vom Gesetzgeber selbst beeinflußt werden durch
Änderung der für die Ausgabenentwicklung maß-
gebenden Regelungen. So senkt z. B. eine Erhö-
hung des Renteneintrittsalters in der gesetzlichen
Rentenversicherung die Rentenausgaben und da-
mit den Finanzbedarf. Wenn über Finanzierung
und Finanzierbarkeit sozialer Sicherung gespro-
chen wird, sind in der Regel auch Möglichkeiten zur
Beeinflussung der Ausgaben einzubeziehen und
nicht allein Alternativen zur Deckung eines gegebe-
nen Finanzbedarfs.

Zur Deckung des Finanzbedarfs gibt es verschie-
dene Wege. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des
Finanzierungsverfahrens und der Finanzierungsin-
strumente. Zum einen ist zu klären, ob Ausgaben
jeweils durch laufende Einnahmen ohne vorherige
Vermögensansammlung gedeckt werden sollen
(Umlageverfahren). Dies erfolgt in der Bundesre-
publik für alle staatlichen Sicherungssysteme. Dem-
gegenüber findet z. B. in der privaten Lebensversi-
cherung angesichts des für die Zukunft unsicheren
Umfangs an Prämieneinnahmen eine vorherige
Vermögensansammlung statt (kapitalgedecktes Fi-
nanzierungsverfahren). Renten werden dann auch
aus Zinseinkünften und Vermögensauflösung fi-
nanziert.

Für die Finanzierung im Umlageverfahren stehen
lohnbezogene Sozialversicherungsbeiträge sowie
Steuereinnahmen zur Verfügung, wenn man von
(vorübergehender) Kreditfinanzierung einmal ab-
sieht. Bei Steuern kann es sich um direkte und indi-
rekte Steuern handeln, die unterschiedliche Perso-
nenkreise treffen. Die Sozialversicherungsbeiträge
zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung
sowie zur Bundesanstalt für Arbeit werden in der
Bundesrepublik jeweils zur Hälfte von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern gezahlt, in der gesetzlichen
Unfallversicherung allein vom Arbeitgeber5).
Zahlt z. B. der Bund an die Rentenversicherung
einen Zuschuß, so sind dies Einnahmen für die
Sozialversicherung, die jedoch vom Bundeshaus-
halt wiederum finanziert werden müssen.

Die Auswahl der verschiedenen Instrumente sollte
in Abhängigkeit von ihren Wirkungen und deren
Beurteilung anhand der wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Ziele erfolgen. Von besonderer Bedeutung
ist dabei auch die Bereitschaft der Abgabepflichti-
gen zur Tolerierung oder Akzeptierung von Abga-
ben. Dabei dürfte dem Unterschied zwischen „Bei-
trägen“ und „Steuern“ eine wichtige Rolle zukom-
men, da durch Beiträge ein Anspruch auf eine (spä-
tere) Gegenleistung erworben wird (besonders
deutlich in der gesetzlichen Rentenversicherung),
während mit der Steuerzahlung kein Anspruch auf
eine (spezifizierte) Gegenleistung verbunden ist. Je
mehr zudem der jeweilige Verwendungszweck be-
jaht wird, um so eher dürfte auch die dafür erfor-
derliche Abgabe akzeptiert werden. Gerade in Zei-
ten steigenden Finanzbedarfs ist dies ein wichtiger
Gesichtspunkt.

III. Entwicklung, Beeinflussung und Deckung
des Finanzbedarfs für die Alterssicherung

1. Reduzierung des Ausgabenanstiegs und verän-
derte Belastungsverteilung durch das „Renten-
reformgesetz 1992“

Vor allem die Alterssicherung wird von dem
starken Alterungsprozeß der Bevölkerung be-
troffen. Demographische wie auch um ökonomi-
sche Variablen ergänzte Modellberechnungen zeig-
ten. daß bei unverändertem Leistungsrecht sowohl

in der gesetzlichen Rentenversicherung (dem quan-
titativ bei weitem bedeutendsten deutschen Alters-
sicherungssystem) als auch in der (aus den Haushal-
ten der Gebietskörperschaften finanzierten) Beam-
tenversorgung etwa mit einer Verdoppelung des
Finanzbedarfs (ausgedrückt in Abgabe-Prozent-
punkten) gerechnet werden müßte6)- Dies hat in



der Bundesrepublik zu langen und intensiven Dis-
kussionen über die erforderlichen und akzeptablen
Maßnahmen geführt7), die in das von breitem poli-
tischen Konsens getragene „Rentenreformgesetz
1992“ (RRG 1992) mündeten. Dieses Gesetz wurde
im Deutschen Bundestag am 9. November 1989
verabschiedet. Durch das beschlossene Maßnah-
menbündel sollte zum einen der Anstieg des Fi-
nanzbedarfs reduziert, zum anderen eine ausgewo-
gene Belastungsverteilung zwischen den von der
Rentenversicherung betroffenen Gruppen der Be-
völkerung erreicht werden. Übergang von der
brutto- zur nettolohnorientierten Rentenanpassung
und Veränderungen der Rentenformel, die das vor-
zeitige (nicht krankheitsbedingte) Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben durch allmählich — allerdings
erst nach der Jahrtausendwende — einsetzende

Abschläge von der Rentenhöhe finanziell weniger
attraktiv machen, gehören zu den ausgabenbrem-
senden Maßnahmen. Dennoch bleibt ein steigender
Finanzbedarf, der durch höhere Beitragssätze z. T.
aufgefangen werden soll, aber auch dadurch, daß
der Finanzierungsanteil des Bundes nicht weiter
sinkt. Zu diesem Zweck wurde der an die Renten-
versicherung gezahlte Bundeszuschuß nicht mehr
nur — wie bisher — an die Lohnentwicklung, son-
dern auch an die Entwicklung des Beitragssatzes in
der Rentenversicherung gekoppelt. Hierdurch wird
erreicht, daß über längere Zeit der Anteil der Bun-
deszahlungen an den Rentenausgaben etwa kon-
stant bleibt. Insgesamt würde durch diese Maßnah-
men erreicht, daß der sonst — nach geltendem
Recht — erforderliche Anstieg des Beitragssatzes
etwa halbiert wird (vgl. Tabelle 2) bei einem Ren-
tenniveau, daß zumindest für langjährig Versi-
cherte zu einem erheblichen Maß das Aufrechter-
halten des in der Erwerbsphase durch Arbeitsent-



gelt erreichten Lebenshaltungsniveaus ermög-
licht8).

Die Art der Einnahmenbeschaffung — über Sozial-
versicherungsbeiträge und durch Zahlungen aus
dem Staatshaushalt — ist verteilungspolitisch, auch
im Hinblick auf die Akzeptanz der gesetzlichen
Rentenversicherung und zur Verminderung von
Abgabenwiderständen von erheblicher Bedeutung.
Die gesetzliche Rentenversicherung ist — wie jede
Sozialversicherung — ein Mischsystem, in dem so-
wohl der Versicherungsgedanke (Leistung und Ge-
genleistung sollen sich unter Berücksichtigung des
versicherungsimmanenten Risikoausgleichs ent-
sprechen) als auch der Gedanke des sozialen Aus-
gleichs verwirklicht werden sollen. Durch den so-

zialen Ausgleich wird — anders als bei der Orien-
tierung am Versicherungsgedanken (Äquivalenz-
prinzip) — eine Umverteilung von Einkommen im
Lebensablauf zwischen Personen und Personen-
gruppen ausgelöst, und nicht nur eine intertempo-
rale Einkommensumschichtung von der Erwerbs-
auf die Rentnerphase wie bei der weitgehend allein
am Versicherungsgedanken orientierten privaten
Lebensversicherung. Interpersonelle, nicht versi-
cherungsgemäße Umverteilungsausgaben sind je-
doch als Ergebnis allgemeiner Staatsaufgaben anzu-
sehen und sollten aus allgemeinen Staatshaushalten
finanziert werden, nicht aber aus lohnbezogenen
Sozialversicherungsbeiträgen (denen ja eine Ge-
genleistung gegenüber stehen soll).
Dem wird häufig entgegengehalten, daß der Kreis
von Beitragszahlern weitgehend dem der Steuer-
zahler entspräche und deshalb die Unterscheidung
nach Beitrags- und Steuerfinanzierung eher von
akademischem als praktischem Interesse sei. Damit
werden aber für die Wirkungen der Abgaben und
ihre Beurteilung in der Bevölkerung wichtige
Aspekte übersehen: Der Kreis der Steuerpflichti-
gen umfaßt — je nach Steuerart — auch andere
Personen als nur versicherungspflichtige Beitrags-
zahler (so bei der Mehrwertsteuer alle Konsumen-



ten und bei der Einkommensteuer auch steuer-
pflichtige Beamte, Rentner und Pensionäre sowie
nicht versicherte Selbständige). Auch werden bei
der Einkommensteuer nicht nur Arbeitsentgelte bis
zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversiche-
rung herangezogen, sondern alle Einkünfte. Zu-
dem wird die Familien- und Haushaltssituation be-
rücksichtigt. und es wird ein progressiver Tarif an-
gewandt und nicht ein proportionaler wie bei der
Beitragsfinanzierung. Werden nun dem sozialen
Ausgleich dienende Staatsaufgaben über die Ren-
tenversicherung abgewickelt — gleiches gilt auch
für andere Sozialversicherungszweige — und aus
Beiträgen und nicht aus Steuern finanziert, kann es
zu einer höchst „unsozialen“ Art der Finanzierung
kommen, wie ein Vergleich mit der Einkommen-
steuer deutlich macht.

Alle seriösen Berechnungen über den Anteil nicht
versicherungsadäquater Ausgaben in der Renten-
versicherung deuten darauf hin, daß der jetzige
Anteil des Bundeszuschusses von etwa 18 Prozent
der Rentenausgaben bereits zu niedrig ist (1957
betrug der Anteil rund 30 Prozent). Ein weiteres
Absinken des Finanzierungsanteils aus Steuern zu
verhindern war somit vor allem aus verteilungspoli-
tischen Gründen erforderlich, um die Leistungs-
Gegenleistungs-Beziehung in der Rentenversiche-
rung nicht noch weiter auszuhöhlen9). Die aus-
gabenadäquate Art der Finanzierung wird in der
nächsten Zeit vor allem im Zusammenhang mit
Ausgaben der deutschen Vereinigung in verschie-
denen Zweigen des sozialen Sicherungssystems von
Bedeutung sein.

2. Finanzierung der Alterssicherung im vereinten
Deutschland

Durch die deutsche Vereinigung ergeben sich für
die gesetzliche Rentenversicherung viele neue Auf-
gaben. Dies resultiert nicht aus der demographi-
schen Entwicklung, da — wie erwähnt — die Al-
tersstruktur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR
tendenziell eher günstiger als im bisherigen Bundes-
gebiet ist. Finanzierungsprobleme erwachsen viel-
mehr zum einen aus der unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Entwicklung in West- und Ostdeutsch-
land, zum anderen aus der verglichen mit dem bun-
desdeutschen System völlig unterschiedlichen Kon-
zeption der früheren DDR-Rentenversicherung.
Zum 1. Juli 1990 wurde auf dem Gebiet der dama-
ligen DDR eine erhebliche Erhöhung von Renten

aus dem staatlichen Rentensystem wirksam10).
Hierdurch sollten zum einen in der DDR beste-
hende erhebliche Rentenunterschiede zwischen
Rentnern mit sonst gleichen rentenrechtlichen
Merkmalen, nur unterschiedlichem Jahr des Ren-
tenbeginns beseitigt, zum anderen die Renten auf
ein Niveau angehoben werden, das — unter Be-
rücksichtigung des niedrigeren Lohnniveaus in der
DDR — dem Rentenniveau in der Bundesrepublik
entspricht. Diese Niveauanhebung in die Berech-
nung einbeziehend wurde erwartet, daß mit einem
Beitragssatz wie in Westdeutschland und einem
ähnlichen Staatsanteil an der Rentenfinanzierung
im Prinzip ein ausgeglichener Rentenversiche-
rungshaushalt möglich wäre (Anlaufprobleme bzw.
Anschubfinanzierung einmal ausgeklammert).
Eine solche Erwartung setzt jedoch eine relativ ra-
sche Besserung der ökonomischen Lage auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR voraus. Diese Berech-
nung fußt aber noch auf dem Rentenrecht der DDR
(unter Berücksichtigung der erwähnten Niveauan-
hebung). Nach den zwischen den beiden Regierun-
gen getroffenen Vereinbarungen soll jedoch das
Rentenrecht der Bundesrepublik ab 1992 in der
Form des RRG 1992 in Gesamtdeutschland gelten.
Da sich aber das DDR-Rentenrecht in vielerlei
Hinsicht fundamental von dem der Bundesrepublik
unterscheidet, würde eine unmodifizierte Übertra-
gung zu erheblichen Mehrausgaben führen. So sind
z. B. in Westdeutschland die Altersgrenzen niedri-
ger und die Witwenrenten höher. Das Schaffen glei-
cher Bedingungen auch in dem neuen Teil der Bun-
desrepublik führt folglich zu Mehrausgaben. Wie
Überleitungsregelungen aussehen werden und wel-
che finanziellen Konsequenzen damit verbunden
sind, ist noch unklar. Insgesamt ist jedoch mit zu-
sätzlichem Finanzbedarf zu rechnen.
Die Rentenversicherungen in West- und Ost-
deutschland sind bislang finanzierungsmäßig noch
getrennt. Es wird eine wichtige Zukunftsaufgabe
sein, für den Zeitpunkt der Verschmelzung der bei-
den Rentenversicherungen eine den jeweiligen
Aufgaben adäquate Finanzierung festzulegen, um
nicht unerwünschte Umverteilungseffekte auszulö-
sen und u. U. längerfristig das gesamte Rentenver-
sicherungssystem in seiner Grundkonzeption tief-
greifend zu verändern.

Dies ist vor allem auch deshalb wichtig, weil für eine
längere Zeit noch Renten, die nach DDR-Recht
festgesetzt wurden, im Rentenbestand sein werden.
Die Renten des Pflichtversicherungs- und des Frei-
willigen Zusatzrentenversicherungssystems (FZR)
der DDR haben mit einer auch nach Äquivalenzge-
sichtspunkten konzipierten Rentenversicherung
kaum etwas zu tun. Die Höhe der Pflichtversiche-
rungsrenten war weitgehend unabhängig vom frü-



heren Lohn. Die Rentenstruktur ist vielmehr von
Mindestleistungen geprägt. Interpersonelle Ein-
kommensumverteilung dominiert auch in der
FZR). Insofern ist die jetzt beschlossene weit
überwiegende Beitragsfinanzierung dieser Renten
verteilungspoliti
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sch problematisch. Die Gestaltung
der DDR-Renten rechtfertigt in hohem Maße Steu-
erfinanzierung.
Neben dem Pflicht- und Zusatzrentensystem exi-
stieren auf dem Gebiet der ehemaligen DDR noch
viele höchst unterschiedliche Zusatz- und Sonder-
versorgungssysteme (so für Mitarbeiter des Staats-
apparates, der SED, der Blockparteien, verschie-
dene Gruppen der „Intelligenz“ u. v. a. m.). Die
dort angesammelten Ansprüche sollen auch in die
Rentenversicherung überführt werden. Hier wird
sorgfältig darauf zu achten sein, daß der Rentenver-
sicherung von den jeweils zuständigen Stellen ent-
sprechende Finanzierungsbeträge zufließen. Insbe-
sondere wird dies Finanzierungsmittel aus dem
Staatshaushalt erfordern. Dabei ist angesichts der
Finanzierungsprobleme öffentlicher Haushalte im
Zuge der deutschen Vereinigung aber nicht auszu-
schließen. daß versucht wird, möglichst viel über

Beitragszahlungen abzuwickeln. Dies hätte zum ei-
nen die oben beschriebenen negativen verteilungs-
politischen Folgen, aber auch die Konsequenz, daß
damit die Rentenversicherung immer mehr zu ei-
nem allgemeinen Umverteilungssystem würde, sich
immer weiter vom Gedanken einer Entsprechung
von Leistung und Gegenleistung entfernte. Eine
Konsequenz könnten wachsende Abgabewider-
stände (Ausweichreaktionen der Pflichtigen) sein.

Bei der Finanzierung der Rentenversicherung geht
es also nicht nur um das Niveau der Abgaben und
ihrer Veränderung, sondern auch um die ausgaben-
adäquate Finanzierungsstruktur. Für die Akzep-
tanz des Systems in der Bevölkerung ist beides von
Bedeutung. Renten sind eben nur so lange „sicher“,
wie die Abgabepflichtigen bereit sind, zur Finanzie-
rung beizutragen. Die bislang hohe Wertschätzung
des Rentenversicherungssystems, das am Konzept
des Erhalts des Lebensstandards und damit notwen-
digerweise auch an dem von Leistung und Gegen-
leistung ausgerichtet ist, sollte durch Entscheidun-
gen im Zusammenhang mit der schwierigen Über-
gangsphase des Zusammenwachsens beider Teile
Deutschlands nicht aufs Spiel gesetzt werden.

IV. Soziale Sicherung bei Krankheit
sowie Hilfs- und Pflegebedürftigkeit

Die soziale Absicherung im Krankheitsfall sowie
bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit ist in der Bundes-
republik bislang höchst unterschiedlich geregelt. Im
Krankheitsfall tritt entweder die gesetzliche und/
oder eine private Krankenversicherung ein. Der
Schutz erstreckt sich hier auf die gesamte Bevölke-
rung. Bei Pflegebedürftigkeit gibt es keine Sozial-
versicherungsinstitution, die hierfür zuständig ist,
auch wenn die Grenzziehung zwischen Krankheit
und Pflegebedürftigkeit in der Praxis oft schwierig
ist, so daß folglich manche der mit Pflegebedürftig-
keit verbundenen Ausgaben auch über die Kran-
kenversicherung abgewickelt werden. Die Absiche-
rung erfolgt im Pflegefall entweder durch private
Vorsorge oder intrafamiliäre Hilfen oder — so
schätzungsweise bei der Hälfte der Kosten für sta-
tionäre Versorgung im Pflegefall — durch die (steu-
erfinanzierte) Sozialhilfe, weil angesichts der damit
verbundenen hohen Kosten in der Regel selbst
hohe Renten/Pensionen nicht zur Finanzierung aus-
reichen. Zudem ist zu berücksichtigen, daß sich das
Potential an familiärer Hilfe verringert angesichts
der kleiner werdenden Familien (weniger Kinder),
der größeren räumlichen Entfernung zwischen Fa-*

milienangehörigen sowie der steigenden Erwerbs-
beteiligung von Frauen (die überwiegend als Töch-
ter oder Schwiegertöchter Eltern pflegen). Für die
Höhe des Finanzbedarfs bei Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit ist von beträchtlicher Bedeutung, ob
die Versorgung ambulant oder stationär erfolgt.

Für beide Bereiche ist der Alterungsprozeß der
Bevölkerung von erheblichem Einfluß, da die rela-
tive Häufigkeit von Erkrankungen bzw. von damit
verbundenen Ausgaben mit dem Lebensalter zu-
nimmt und Hilfs- und Pflegebedürftigkeit vor allem
im höheren Lebensalter auftritt. Der Alterungspro-
zeß der Bevölkerung führt zu einer stärkeren zah-
lenmäßigen Besetzung dieser „kostenintensiven“
Altersgruppen und damit zu steigenden Ausga-
ben.
Allerdings wäre es verfehlt, die demographischen
Veränderungen als überwiegenden oder gar einzi-
gen ausgabenerhöhenden Einflußfaktor anzusehen
— er ist bei weitem nicht der wichtigste Grund für
Ausgabenanstieg und erhöhten Finanzbedarf. Me-
dizinisch-technischer Fortschritt, verändertes Ver-
halten von Nachfragern und Anbietern sowie die
Preisentwicklung sind einige der wichtigen
Gründe ).12



Zudem ist der Einfluß der demographischen Verän-
derungen für Finanzierungsprobleme im Bereich
der Krankenversicherung bei weitem nicht so groß
wie in der Rentenversicherung. Dort scheidet der
Rentner zugleich aus dem Kreis der Beitragszahler
aus, während in der Krankenversicherung auch die
Rentner weiterhin Beiträge abführen. Angesichts
der absolut und relativ wachsenden Rentnerzahl ist
dies für die erforderlichen Beitragssätze von großer
Bedeutung. Während in der gesetzlichen Renten-
versicherung ohne Maßnahmen des RRG 1992 bis
zum Jahre 2030 etwa eine Verdoppelung des Bei-
tragssatzes erforderlich gewesen wäre (auf etwa
36 Prozent), würde der Alterungsprozeß im Be-
reich der gesetzlichen Krankenversicherung in die-
sem Zeitraum nur etwa einen Beitragssatzanstieg
um rund drei Beitragssatzpunkte erfordern13). Zu-
dem ist zu beachten, daß sich der Personenkreis,
der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
entrichtet, auch immer mehr dem annähert, der
Leistungen empfängt, da angesichts niedriger Ge-
burtenhäufigkeit der Anteil beitragsfrei mitversi-
cherter Kinder an allen Versicherten sinkt. Glei-
ches gilt wegen der steigenden Frauenerwerbsquote
auch hinsichtlich des Anteils beitragsfrei mitversi-
cherter Ehefrauen.

Allerdings kommt es bei Aussagen über den Fi-
nanzbedarf in diesen Bereichen auch auf die An-
nahmen über die künftige Entwicklung des Gesund-
heitszustandes der Bevölkerung an. Hier gibt es
— gerade im Zusammenhang mit der erwarteten
weiteren Steigerung der Lebenserwartung — sehr
unterschiedliche Annahmen: So wird einerseits da-
mit gerechnet (bzw. erhofft), daß die Bevölkerung
immer älter und zugleich auch gesünder wird bzw.
daß Erkrankungen erst später eintreten. Anderer-
seits wird befürchtet, daß die längere Lebensspanne
mit erhöhten (zudem sehr ausgabenintensiven) Er-
krankungen — insbesondere auch chronischer und
degenerativer Art — verbunden sein dürfte.
Alterungsprozeß und Wandlungen des Krankheits-
spektrums verändern aber nicht nur das Ausgaben-
volumen, sondern erfordern auch Veränderungen
in der Ausgabenstruktur bis hin zum Ausbildungs-
bereich und der Forschung, wo geriatrische
Aspekte zunehmende Beachtung finden müssen.
Hinsichtlich der Deckung des Finanzbedarfs in der
gesetzlichen Krankenversicherung wird im Unter-
schied zur gesetzlichen Rentenversicherung nur
über Veränderungen der Beiträge diskutiert, nicht
dagegen darüber, ob nicht auch bestimmte Ausga-
ben — wie z. B. die Mitversicherung von Familien-

angehörigen als Form des Familienlastenaus-
gleichs — insbesondere unter verteilungs- und ggf.
auch beschäftigungspolitischen Aspekten statt des-
sen aus Steuern finanziert werden sollten.

Während es im Rahmen der Bismarckschen Sozial-
versicherungsgesetzgebung vor rund 100 Jahren
erst für die gesetzliche Rentenversicherung poli-
tisch durchsetzbar war, einen beträchtlichen Teil
der Ausgaben aus Steuern zu finanzieren, gelang
dies bei der gesetzlichen Krankenversicherung
nicht. Dieser Unterschied blieb bis heute erhalten.
Die beträchtlichen Unterschiede zwischen Ost- und
Westdeutschland auch im Bereich der Krankenver-
sorgung geben allerdings Anlaß, über die ausgaben-
adäquate Finanzierungsstruktur der gesetzlichen
Krankenversicherung bzw. im Gesundheitssystem
nachzudenken14).

Die soziale Absicherung bei Pflegebedürftigkeit
wird in der nächsten Legislaturperiode des (ersten
gesamtdeutschen) Bundestages gesetzgeberische
Weichenstellungen erfordern, da das Potential an
Familienpflege tendenziell abnimmt, während die
Nachfrage nach entsprechenden Leistungen
steigt15). Bei allen Maßnahmen sollte darauf geach-
tet werden, daß keine Anreize für eine Auslagerung
von Pflegetätigkeit aus den Haushalten gegeben
werden. Wichtig ist dafür auch Hilfe für die Pfle-
genden (stundenweise Unterstützung, Übernahme
der Pflegeaufgaben durch andere in Urlaubszeiten
u. a. m.) sowie eine Honorierung von nicht er-
werbsmäßig erbrachter Pflegetätigkeit, z. B. durch
Erwerb von eigenen Rentenansprüchen. Durch
häusliche Versorgung kann die besonders kosten-
trächtige stationäre Pflege vermieden oder zumin-
dest hinausgeschoben werden. Um dies zu errei-
chen ist auch eine Verbesserung der Möglichkeiten
für ambulante Versorgung — also nicht allein im 
Sinne der Übernahme von Pflegetätigkeiten durch
Familienangehörige, sondern durch vermehrte am-
bulante Hilfen von ehrenamtlichen und professio-
nellen Helfern (z. B. über Sozialstationen) — erfor-
derlich, ergänzt z. B. durch die Anbindung der ei-
genen Wohnung an Sozialstationen durch Notruf-
einrichtungen. Allgemein ist der Gestaltung der
Wohnbedingungen und des Wohnumfeldes in die-
sem Zusammenhang Aufmerksamkeit zu widmen,
damit ein Hilfsbedürftiger eher in die Lage versetzt
wird, länger in seiner eigenen Wohnung zu leben.
Aber auch stärkere Beachtung von Rehabilitation
für ältere Menschen — nicht im Sinne der Wieder-
eingliederung in das Erwerbsleben, sondern zur



Verbesserung der Möglichkeiten zu selbständiger
und aktiver Lebensgestaltung — gehört hierzu.

Die Bewältigung der mit Pflegebedürftigkeit ver-
bundenen Aufgaben setzt aber vor allem ein ausrei-
chendes professionelles Dienstleistungsangebot für
den ambulanten wie stationären Bereich voraus.
Angesichts der Schwere vieler der mit Pflegetätig-
keit verbundenen Aufgaben wird dies nur durch
entsprechend attraktive Entlohnung zu realisieren
sein. Dies steigert den Finanzbedarf und macht
gleichzeitig deutlich, daß ambulante Versorgung
nicht notwendig mit Ausgabenreduktion im Ver-
gleich zu stationärer Betreuung verbunden sein
muß, sicher aber in der Regel mit mehr Lebensqua-
lität für diejenigen, die Hilfe benötigen.

Hinsichtlich der künftigen Deckung des Finanzbe-
darfs werden verschiedene Modelle zum Abschluß
von Versicherungen diskutiert:

1. Freiwillig, angeregt durch entsprechende An-
reize zum Abschluß einer privaten Versiche-
rung, die bestimmten Mindestbedingungen ge-
nügt, und

2. Versicherungspflicht im Sinne von

a) Pflicht zum Abschluß einer entsprechenden pri-
vaten Versicherung;

b) Pflicht-Sozialversicherung, Finanzierung über
Sozialversicherungsbeiträge.

Bei den privaten Versicherungen werden bereits
jetzt sowohl von der privaten Krankenversicherung
als auch der privaten Lebensversicherung Ange-
bote unterbreitet. Im Hinblick auf die Sozialversi-
cherungslösung wird über die Angliederung an be-
reits bestehende Sozialversicherungseinrichtungen
(insbesondere die gesetzliche Krankenversiche-
rung) diskutiert oder über das Schaffen einer eigen-
ständigen Einrichtung.

Schließlich gibt es auch Vorschläge, statt der Versi-
cherungslösungen eine Abwicklung über öffentliche
Haushalte (und damit steuerfinanziert) vorzusehen.
Aber auch hier sollen die Kommunen von Ausga-
ben entlastet werden, die sie jetzt im Rahmen der
mit Pflege verbundenen Sozialhilfeausgaben zu fi-
nanzieren haben. Desgleichen geht es bei den Ver-
sicherungslösungen nicht allein um Sozialversiche-
rungsbeiträge oder Prämien, sondern auch durch
steuerliche Anreize bzw. Abzugsfähigkeit wird Ein-
fluß auf die Lastverteilung genommen. Durch eine
frühzeitig im Lebensablauf einsetzende Vorsorge
für das Risiko, pflegebedürftig zu werden, werden
insgesamt jedoch keine hohen oder nicht akzep-
tablen Zahllasten entstehen.

V. Einige allgemeine Folgerungen

Gerade demographische Veränderungen zeigen,
daß eine längerfristige Orientierung des wirtschafts-
und sozialpolitischen Handelns erforderlich ist.
Dies ist zudem in sozialen Sicherungssystemen ge-
nerell von großer Bedeutung, wo — wie insbeson-
dere in der Alterssicherung — eine langfristige Sta-
bilität maßgeblich zur Schaffung eines Sicherheits-
gefühls bei den Betroffenen beiträgt sowie zu deren
Bereitschaft, sich an der Finanzierung der Systeme
zu beteiligen. Insgesamt besteht kein Anlaß, die
durch den Alterungsprozeß der Bevölkerung ausge-
lösten Herausforderungen im Bereich sozialer Si-
cherung zu dramatisieren; allerdings sind sie auch
nicht zu vernachlässigen. Es spricht vieles dafür,
daß sie in einer wirtschafts- und sozialpolitisch ak-
zeptablen Weise bewältigt werden können. Dies
wird erleichtert, wenn die gesamtwirtschaftliche
Lage und Entwicklung günstige Finanzierungs-
grundlagen schafft. Abbau von Arbeitslosigkeit
und steigende Erwerbsbeteiligung erhöhen zumin-
dest die Einnahmen. Die Auswirkungen können für
verschiedene Bereiche jedoch unterschiedlich sein.
So läßt z. B. eine steigende Frauenerwerbsquote in
der Krankenversicherung die Ausgaben weitge-
hend unberührt, hat jedoch mehr Beitragseinnah-
men zur Folge, während in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung den gestiegenen Beitragseinnah-
men erhöhte Rentenversicherungsansprüche ge-

genüber stehen, die später zu Ausgaben führen.
Vor allem aber erleichtert Einkommenswachstum
die Finanzierung sozialer Sicherung: Je stärker die
Bruttoeinkünfte wachsen, so daß bei steigender
Abgabenbelastung — die unvermeidlich er-
scheint — auch noch die Nettoeinkünfte zuneh-
men, um so größer dürfte die Bereitschaft zum
Tolerieren höherer Abgaben sein. Dies gilt um so
mehr, wenn deren Verwendungszweck bejaht und
eine möglichst klare Verknüpfung zwischen eige-
nem Finanzierungsbeitrag und den (Gegen-)Lei-
stungen besteht. Allerdings darf Einkommens-
wachstum nicht mit negativen Folgen u. a. für Um-
welt und Gesundheit verbunden sein, da hierdurch
die sozialpolitische Aufgabenerfüllung eher behin-
dert als gefördert würde. Neben Erwerbsmöglich-
keiten und Erwerbsfähigkeit (beeinflußt insbeson-
dere durch den Gesundheitszustand) kommt es
aber auch auf die Erwerbsbereitschaft an.

Dies alles macht exemplarisch deutlich, daß insge-
samt eine umfassende, ganzheitliche Problemsicht
erforderlich ist16). Dies betrifft z. B. die Auswir-



kungen, die von sozialer Sicherung — und hier spe-
ziell ihrer Finanzierung — auf die Einkommensent-
wicklung ausgehen. So machte beispielsweise die
Diskussion über eine Veränderung der Bemes-
sungsgrundlagen für Arbeitgeberzahlungen durch
Ergänzen oder Ersetzen der bisherigen lohnbezoge-
nen Beiträge durch eine umfassend definierte Wert-
schöpfungsabgabe deutlich, daß hierdurch u. U.
negative Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung
ausgehen können und damit dem Ziel, Finanzie-
rungsprobleme besser zu lösen, nicht entsprochen
würde ).17

Voraussetzung für reales Einkommenswachstum ist
aber auch, daß die gesamtwirtschaftliche Produkti-
vität im Zuge des demographischen Alterungspro-
zesses nicht negativ beeinflußt wird. Hier werden
häufig Befürchtungen laut, da ältere Arbeitnehmer
— die ja dann einen größeren Anteil an der Er-
werbsbevölkerung ausmachen — eine geringere
Arbeitsproduktivität als jüngere aufweisen würden.
Unabhängig davon, ob diese Aussage empirisch
fundiert ist, ergibt sich als wichtige Zukunftsauf-
gabe, die Qualifikation und Produktivität älterer
Arbeitnehmer durch vermehrtes Einbeziehen in
Weiterbildungsmaßnahmen usw. zu fördern.
Hierzu gehört ebenso, die invaliditätsbedingte Min-
derung der Arbeitsleistung wie auch das vorzeitige
Ausscheiden aus dem Berufsleben durch Maßnah-

men der Prävention und Rehabilitation zu reduzie-
ren. All dies verdeutlicht exemplarisch, daß die
Bewältigung der Finanzierungsaufgaben im Be-
reich sozialer Sicherung weit über die Diskussion
einzelner Finanzierungsinstrumente hinausreicht.
Abschließend sei nochmals betont, daß Abgaben-
bereitschaft auch Akzeptanz voraussetzt. Um sie zu
erlangen, erhöhen und zu erhalten, sollte Verunsi-
cherung durch immer neue Diskussionen über tief-
greifende Änderungen des sozialen Sicherungssy-
stems vermieden werden (sie erfordern zudem län-
gerfristige Übergangsprozesse, wie allein im Zu-
sammenhang mit dem deutschen Einigungsprozeß
deutlich wird). Erforderlich ist, daß den Betroffe-
nen eine klare Konzeption im Bereich sozialer Si-
cherung deutlich wird und Maßnahmen, die ergrif-
fen werden, einsichtig sind. Dies erfordert u. a.,
vermehrt dem Gesichtspunkt der Information Auf-
merksamkeit zu schenken. Klare und verläßliche
Information verdeutlicht den Betroffenen, inwie-
weit ergänzende soziale Sicherungen — sei es durch
den privaten Haushalt selbst, sei es über Be-
triebe — notwendig erscheinen bzw. wünschens-
wert sind und welche längerfristigen Konsequenzen
dies für die Haushalte, aber auch für die Arbeitge-
ber hätte. Durch tagespolitisch und wahlkampf-
orientierte Vorschläge und Handlungen, durch
Verschieben von Finanzierungslasten dorthin, wo
man gerade glaubt, dies leichter und/oder unauffäl-
liger durchsetzen zu können, wird dem entgegenge-
wirkt; es werden eher Verunsicherung und Wider-
stände ausgelöst. Die Bewältigung der mit dem de-
mographischen Alterungsprozeß verbundenen Fi-
nanzierungsaufgaben im Bereich sozialer Sicherung
setzt deshalb entsprechendes konzeptionell orien-
tiertes Handeln der politisch Verantwortlichen vor-
aus.

•



Britta Kuhn

Sozialunion in Europa

I. Der Europäische Binnenmarkt und die Sozialpolitik

1. Das Projekt 1992

Am 31. Dezember 1992 soll der europäische Bin-
nenmarkt vollendet sein. Bei dem Binnenmarkt-
projekt handelt es sich um die Verwirklichung der
vier Grundfreiheiten, der Freizügigkeit von Waren,
Personen, Dienstleistungen und Kapital. Bereits
die Römischen Verträge aus dem Jahre 1957 ent-
hielten dieses Ziel neben anderen, die Art. 3 EWG-
Vertrag nennt: z. B. gemeinsamer Außenzolltarif,
gemeinsame Verkehrs-, Landwirtschafts- und Au-
ßenhandelspolitik. Freihandel und Freizügigkeit
stellen daher einen Teilbereich des Gemeinsamen
Marktes dar.

Der Binnenmarkt wird den Wettbewerb auf Güter-,
Kapital- und Arbeitsmärkten verstärken. Auf eine
„soziale Flankierung“ der Folgen dieses Wettbe-
werbs bezieht sich die Forderung nach einer ge-
meinschaftlichen Sozialpolitik.

1. Gütermärkte: In dem Maße, in dem die Han-
delshemmnisse im europäischen Warentausch
fortfallen, werden auch die Arbeitskräfte einem
stärkeren internationalen Wettbewerb ausgesetzt
sein.

2. Kapitalmärkte: Mit der Freiheit des Kapital-
verkehrs werden die Unternehmen mobiler.
Standortentscheidungen werden daher in zu-
nehmendem Maße von arbeits- und gesellschafts-
rechtlichen Bestimmungen sowie von Sozialab-
gaben der Unternehmen im jeweiligen Land abhän-
gen.

3. Arbeitsmärkte: Die Mobilität von Arbeitskräf-
ten wird die nationalen Arbeitsmärkte verschmel-
zen; eine direktere Konkurrenz unter den Arbeit-
gebern, aber auch unter den Arbeitnehmern in der
EG wird die Folge sein.

Zu untersuchen ist, ob das Binnenmarktprojekt
von einer Harmonisierung des nationalen Arbeits-
rechts und der sozialen Mindestleistungen auf
europäischer Ebene begleitet werden darf
(rechtliche Frage), inwieweit dies bereits geschieht
(politisch-institutionelle Frage) und ob es sich dabei
um einen effizienten Weg handelt (ökonomische
Frage).

2. Die Sozialpolitik im EWG-Vertrag

Die Römischen Verträge aus dem Jahre 1957 1) ziel-
ten auf die Errichtung eines gemeinsamen Marktes
(Art. 2 EWGV), d. h. sie waren in erster Linie
wirtschaftspolitisch motiviert. Die eigentliche so-
ziale Errungenschaft der Gründungsverträge wurde
in verbesserten Lebens- und Arbeitsbedingungen
als Ergebnis einer international arbeitsteiligen
Wirtschaft gesehen.

Die im weiteren Sinne sozialen Vorschriften des
EWG-Vertrages befinden sich in den Artikeln 117
bis 128 („Die Sozialvorschriften“ und „Der Euro-
päische Sozialfonds“) und 48 bis 58 (Freizügigkeit
von Arbeitnehmern und Niederlassungsfreiheit).
Zu unterscheiden ist zwischen zwingenden und
nicht zwingenden Vorschriften. Bei letzteren han-
delt es sich um reine Programmsätze, welche keine
Gemeinschaftskompetenz begründen, so z. B.
Art. 117: „Die Mitgliedstaaten sind sich über die
Notwendigkeit einig, auf eine Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte
hinzuwirken . . .“ Erstere dagegen werden in der
Regel einstimmig beschlossen und stellen eine Er-
mächtigungsgrundlage für gemeinschaftliches Se-
kundärrecht dar, beispielsweise Art. 51: „Der Rat
beschließt einstimmig auf Vorschlag der Kommis-
sion die auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit für
die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
notwendigen Maßnahmen . . .“. Das Einstimmig-
keitserfordernis verdeutlicht den Wunsch der Ver-
tragspartner — entgegen vielfach anderslautender
„Lippenbekenntnisse“ —, den zwischenstaatlichen
Charakter der EG nicht zugunsten einer suprana-
tionalen Organisation aufzugeben. So hebt auch der
Grundsatz der Einzelermächtigung den qualitati-
ven Unterschied zwischen dem EWG-Vertrag und
einer nationalen Verfassung hervor: „Zur Erfüllung
ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrages
erlassen der Rat und die Kommission Verord-
nungen, Richtlinien und Entscheidungen . . .“
(Art. 189 Satz 1; Hervorhebung durch die Verfas-
serin). Ein gewisses Maß an Flexibilität bieten aller-
dings die Artikel 100 (Richtlinienkompetenz zur
Angleichung solcher nationaler Rechtsvorschriften,
welche sich „unmittelbar auf die Errichtung oder
das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes aus-



wirken“) und 235 (Erlaß von Vorschriften seitens
der Gemeinschaft für unvorhergesehene Fälle, „um
im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines ihrer
Ziele zu verwirklichen“).

Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) sollte
dreißig Jahre nach Gründung der EWG neue inte-
grationspolitische Impulse geben. Die politische
Stagnation der siebziger und frühen achtziger Jahre
wurde nicht zuletzt mit der Ausdehnung der Ge-
meinschaft von sechs auf nunmehr zwölf Mitglieder
erklärt. Die zunehmende Vielfalt der Interessensla-
gen erschwerte den Entscheidungsprozeß im Rat.
Der Zusatz zum EWG-Vertrag sah daher auf eini-
gen für die Verwirklichung des Binnenmarktes
wichtigen Gebieten den Übergang von der Einstim-
migkeit zu qualifizierten Mehrheiten vor.

Die Mehrheitsregel bewirkt eine Stärkung des su-
pranationalen Moments. Dies ist aus ökonomischer
Sicht jedoch nur dann wünschenswert, wenn die
Präferenzen zwischen Mehrheit und Minderheit

kaum divergieren. Diese Bedingung scheint jedoch
nur dort erfüllt zu sein, wo es um die Integration der
Märkte geht. Was die Integration und Zentralisie-
rung der Politik angeht, hat die Bandbreite der
Präferenzen in der Gemeinschaft eher zugenom-
men.
Auf dem Gebiet der Sozialpolitik interessieren vor
allem die neuen Artikel 118 a und 100 a EEA. Er-
sterer betrifft den Erlaß von Mindestvorschriften im 
Bereich der „Arbeitsumwelt . . ., um die Sicherheit
und die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen“
(Abs. 1). Letzterer bezieht sich in Abs. 1 auf eine
Rechtsharmonisierung zum Zwecke der Vollen-
dung des Binnenmarktes bis 1993. Diese Sonderre-
gelung zu Art. 100 findet ihre Grenze aber in
Abs. 2, welcher die Bestimmungen über die Freizü-
gigkeit und über die „Rechte und Interessen der
Arbeitnehmer“ ausdrücklich von Art. 100al aus-
nimmt. Das Einstimmigkeitserfordernis bleibt also
im Bereich der Sozialpolitik scheinbar erhalten mit
Ausnahme des Art. 118 a.

II. Die Sozialpolitik der EG-Organe

1. Der Europäische Gerichtshof (EuGH)

Dem EuGH obliegt die „Wahrung des Rechts bei
der Auslegung und Anwendung dieses Vertrages“
(Art. 164 EWGV). Problematisch ist nun vor allem
die Auslegung des EWG-Vertrages: Fast immer
wurde einer „integrationsfreundlichen“ (d. h. zen-
tralistischen) Auslegung der Vorzug gegeben, wo-
bei der Übergang zur Rechtsfortbildung als fließend
bezeichnet werden muß. Die „Dynamisierung“ des
EWG-Vertrages durch den EuGH läßt sich anhand
der sozialen Sicherung von Wanderarbeitnehmern
veranschaulichen 2):

1. „Positive Diskriminierung von Wanderarbeitneh-
mern“: Die EG-Verordnung 1408/71 sieht in Ver-
bindung mit Art. 51 EWGV für Arbeitnehmer, die
in mehreren Ländern der Gemeinschaft gearbeitet
haben, eine anteilige Rentenberechnung „nach den
verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten“ (Art. 51) entsprechend der Versicherungszeit
vor. Damit sollte vermieden werden, daß diese Per-
sonen schlechter oder besser gestellt werden als die
international nicht mobilen Arbeitskräfte. Der
EuGH vertrat die Ansicht, daß mobile Arbeits-
kräfte durch Antikumulierungsvorschriften gewisse
nationale Vergünstigungen verlieren, was einer
Einschränkung der Freizügigkeit gleichkomme.

Er bewirkte durch seine ständige Rechtsprechung,
daß die international mobilen Arbeitskräfte tat-
sächlich besser gestellt sind als die immobilen. So
erhält ein Arbeitnehmer, der in der Bundesrepu-
blik und den Niederlanden beschäftigt gewesen
war, nach Eintritt seiner Arbeitsunfähigkeit
zwei volle Invaliditätsrenten: eine beitragsab-
hängige deutsche und die von der Versicherungs-
dauer unabhängige niederländische (Fall Be-
sem3)).

2. „Sozialexport“: Finanziell noch folgenreicher ist
die Neigung des EuGHs, bei sozialen Leistungen
wie etwa dem Kindergeld vom Territorialitätsprin-
zip abzuweichen. So verpflichtete der EuGH die
Bundesrepublik, Kindergeld an die in Italien leben-
den Kinder eines von dort stammenden Arbeitneh-
mers zu zahlen, nachdem dessen berufstätige Frau
es versäumt hatte, einen entsprechenden Antrag in
Italien zu stellen (Fall Salzano )). Die Bundesrepu-
blik befürchtet, wenn dieses Beispiel Schule macht,
einen umfangreichen Export deutscher Soziallei-
stungen, da diese meist höher als in den anderen
EG-Staaten sind.
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2. Die Kommission

Die Kommission ist das Exekutivorgan der Ge-
meinschaft. Ihr obliegt zum einen die Anwendung
des Vertrages (Art. 1511. Spiegelstrich, in Verbin-
dung mit Art. 169 EWGV). Zum zweiten hat sie
das alleinige Vorschlagsrecht (Art. 155, 2. bis
4. Spiegelstrich, in Verbindung mit Art. 152, 149
und 189 EWGV). Zur Erfüllung ihrer Aufgaben
bedient sich die Kommission eines rapide wachsen-
den Beamtenapparates. Die Kommission hat ein
Interesse daran, ihr Initiativrecht weit auszulegen.
Die Möglichkeit dafür bietet vordergründig der
Auftrag des Art. 155 EWGV, „Empfehlungen oder
Stellungnahmen auf den in diesem Vertrag bezeich-
neten Gebieten abzugeben, soweit der Vertrag dies
ausdrücklich vorsieht oder soweit sie es für notwen-
dig erachtet“ (Hervorhebung durch die Verfasse-
rin). Zwar entfalten Empfehlungen und Stellung-
nahmen selbst nach ihrer Verabschiedung durch
den Rat keine rechtsverbindliche Wirkung
(Art. 189; anderes gilt für Richtlinie und Verord-
nung). Doch forciert die Kommission Gemein-
schaftsinitiativen zur „sozialen Flankierung des
Binnenmarktes“ in zunehmender Anzahl und
Reichweite. Sie erweckt so in der europäischen Öf-
fentlichkeit den Eindruck, als unterliege die Sozial-
politik in weiten Teilen gemeinschaftlicher Kompe-
tenz.

Bis 1987 konzentrierte die Kommission ihre sozial-
politischen Initiativen auf eine faktische Durchset-
zung der Freizügigkeit und der Niederlassungsfrei-
heit. Die nationalen, zum Teil abgeschotteten Ar-
beitsmärkte sollten in einem europäischen Arbeits-
markt verschmolzen werden. So wurden einmal be-
reits 1958 sozialversicherungsrechtliche Koordinie-
rungsregelungen für Wanderarbeitnehmer geschaf-
fen, um deren Gleichstellung mit inländischen Ar-
beitskräften zu erreichen. Zum zweiten versuchte
die Kommission im Rahmen des Strukturfonds (So-
zial-, Regional- und Agrarfonds), den Anpassungs-
prozeß am Arbeitsmarkt zu erleichtern. Neben den
— nur im weiteren Sinne sozialpolitischen — regio-
nalen Finanzhilfen betrieb die Kommission gemäß
Art. 123 EWGV eine aktive Beschäftigungspolitik
über die von ihr verwalteten Mittel des Sozialfonds.
Seit 1984 werden rund 75 Prozent der Fondsmittel
dafür verwendet, die Jugendarbeitslosigkeit in den
strukturschwachen Gebieten zu mildern. Die
Fondsmittel werden ständig aufgestockt, denn die
Kommission neigt dazu, die Arbeitsmarktprobleme
nicht an der Wurzel zu bekämpfen: Anstatt Inflexi-
bilitäten im privaten Bereich zu beseitigen, werden
deren Kosten (nämlich erhöhte Arbeitslosigkeit)
der Allgemeinheit angelastet5).

Ein drittes Betätigungsfeld stellt die Arbeitsschutz-
politik dar. Auf der Grundlage des „Sozialpoliti-
schen Aktionsprogramms“ aus dem Jahre 1974 er-
gab sich die Möglichkeit, zahlreiche Richtlinien
zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu erlas-
sen. Hier wurde erstmals eine Politik der Mindest-
standards betrieben, die allerdings insofern wenig
Aufsehen erregte, als sie a) dem Einstimmigkeits-
erfordernis unterlag und b) eng umgrenzte Hy-
giene- und Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz
betraf.

Das Aktionsprogramm von 1974 öffnete viertens
den Weg zu einer Einflußnahme auf die Unterneh-
mensverfassung. So wurden im Zuge einer Verstär-
kung der Beteiligungsrechte von Arbeitnehmern
und Sozialpartnern Richtlinien verabschiedet, die
sich auf Massenentlassungen, Unternehmensüber-
tragungen und den Schutz des Arbeitnehmers bei
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers beziehen.

Weitere Initiativen der Kommission hatten zum
Ziel, die Gleichstellung von Mann und Frau beim
Arbeitsentgelt zu erreichen (Art. 119 EWGV) und
das Ursprungslandprinzip bei der Anerkennung
von Diplomen und sonstigen Berufsabschlüssen
durchzusetzen (Art. 57 EWGV).

Seit Inkrafttreten der EEA verfügt die Kommission
nicht nur formell über zusätzliche Kompetenzen.
Sie versucht darüber hinaus, durch fragwürdige
Auslegung der neuen Rechtsnormen noch weiter
sozialpolitische Zuständigkeiten verbindlich auf
Gemeinschaftsebene zu verlagern. Im Vordergrund
ihrer Bemühungen steht nun weniger die Liberali-
sierung des Arbeitsmarktes, als vielmehr eine um-
fassende Regulierung des Arbeitsrechts. Die natio-
nalen Rechtsvorschriften sollen harmonisiert und
auf einen möglichst großen gemeinsamen Nenner
gebracht, d. h. erweitert werden.

So wurde den Regierungschefs der EG Mitte De-
zember 1989 eine „Gemeinschaftscharta der sozia-
len Grundrechte“6) als „feierliche Erklärung“ zur
Verabschiedung vorgelegt. Die Grundrechte er-
strecken sich auf Freizügigkeit, Beschäftigung und
Entlohnung, Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, sozialen Schutz, Koalitionsfrei-
heit und Tarifverhandlungen, Berufsausbildung,
Gleichberechtigung, Beteiligungsrechte von Ar-
beitnehmern, Arbeitsumwelt, Kinder- und Jugend-
schutz, Alte und schließlich Behinderte. Der Leer-
formelcharakter zahlreicher Bestimmungen (z. B.
„angemessenen sozialen Schutz“, Art. 10) sollte
dazu dienen, die Erklärung für möglichst viele Mit-
gliedsländer konsensfähig zu machen. Die Kommis-
sion vertritt die Ansicht, soziale Grundrechte auf
europäischer Ebene seien „für den reibungslosen



Ablauf des Binnenmarktgeschehens“ unabdingbar
(Art. 27). „Damit soll verhindert werden, daß die
Mitgliedstaaten im Zuge der Vollendung des Bin-
nenmarktes soziale Maßnahmen ergreifen, die ihre
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Mitglied-
staaten verbesssern.7 1) (Hervorhebung durch die
Verfasserin). Fände diese Äußerung allgemeine
Zustimmung, so könnte die Kommission versu-
chen, weite Teile der Sozialcharta über verschie-
dene rechtliche „Tricks“ in verbindliches Recht um-
zusetzen:

1. Sie würde die Charta als Beitrag zur „Arbeits-
umwelt“ (Art. 118 a EWGV) interpretieren und die
Einstimmigkeitsregel von Art. 100 a II EWGV um-
gehen.

2. Sie könnte versuchen, das Ziel des „wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalts“ (Art. 130 a
EWGV) zum allgemeinen Gestaltungsauftrag der
Gemeinschaft in Fragen der Sozialpolitik zu erhe-
ben.

3. Schließlich wäre eine „dynamische“ Nutzung der
Lückenvorschrift 235 in Verbindung mit Art. a
EWGV (Binnenmarkt) denkbar.

8

Im ersten Entwurf der Charta war das an die Kom-
mission gerichtete Mandat des Rates enthalten, ein
Aktionsprogramm zu erstellen, aufgrund dessen ein
Sockel sozialer Mindeststandards rechtsverbindlich
in die Gemeinschaftsgesetzgebung übertragen wer-
den könnte. Das Aktionsprogramm enthält zwar
ein einleitendes Bekenntnis zum Subsidiaritätsprin-
zip8). Gleichzeitig werden jedoch Thesen vertre-
ten, die hierzu in krassem Widerspruch stehen, so
etwa die Notwendigkeit, „das Problem der Arbeits-
losigkeit . . . auf Gemeinschaftsebene zu lösen“9).
In Verfolgung einer „Gesamtpolitik“ ) plant die
Kommission Arbeitsbeschaffungsprogramme, eine
Koordination der nationalen
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Arbeitsvermittlungs-
monopole auf Gemeinschaftsebene und ausgewei-
tete Interventionen im Rahmen des Europäischen

Sozialfonds, um eine eigenständige, aktive Beschäf-
tigungspolitik zu betreiben.
Die Kommission will ihre Initiativen als Beitrag zur
„Arbeitsumwelt“ verstanden wissen. Damit be-
schreitet sie den ersten der drei oben skizzierten
Wege. So legte sie im Juni 1990 drei Richtlinienvor-
Schläge zur Reglementierung „atypischer“ Beschäf-
tigungsverhältnisse (Teilzeit, befristete und Leihar-
beitsverhältnisse) vor. Sie zielen darauf ab, solche
Beschäftigungsverhältnisse finanziell unattraktiv zu
machen und so vom Markt zu verdrängen. Weitere
Einschränkungen der Vertragsfreiheit auf dem Ar-
beitsmarkt befinden sich in der Vorbereitung.

Ein gesondertes Kapitel der Kommissionsarbeit
liegt schließlich in dem Versuch, ein europäisches
Tarifvertragsrecht auf der Grundlage des Arti-
kels 118 b EEA (Dialog zwischen den Sozialpart-
nern) sowie ein gemeinschaftliches Unternehmens-
verfassungsrecht über Art. 235 EWGV zu schaffen.
Beides sei angesichts des Vorhandenseins transna-
tionaler Unternehmen erforderlich.

Während europäische Tarifverträge vor allem von
Arbeitgeberseite abgelehnt werden, wird die Ab-
sicht, die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer
am Unternehmen zu vereinheitlichen, durch unter-
schiedliche nationale Traditionen erschwert. Zur
Diskussion steht daher eine Europäische Aktienge-
sellschaft, welche die Wahl Heße zwischen 1. dem
deutschen Mitbestimmungsmodell, 2. dem franzö-
sischen Modell (gewählter Betriebsrat ohne Arbeit-
nehmerkontrolle), 3. dem skandinavischen Unter-
nehmensmodell des individuellen Aushandelns der
Mitbestimmungsform ).11

Auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts sind die
politischen Mißerfolge der Kommission besonders
offensichtlich. Zahlreiche Vorschläge wurden
mehrfach aufgelegt, scheiterten aber vorläufig oder
endgültig im Rat. Ein Paradebeispiel in diesem Zu-
sammenhang stellt der Werdegang der Vredeling-
Richtlinie (Unterrichtung und Anhörung von Ar-
beitnehmern in Unternehmen mit transnationaler
Struktur) aus dem Jahre 1980 dar. Sie führte
schließlich zu einem Zerwürfnis der Sozialpartner
und liegt nun wohl endgültig bei den Akten.



III. Sozialunion in Europa durch Harmonisierung der Sozialpolitik?

In den bisherigen Ausführungen standen rechtliche
und institutionelle Gesichtspunkte im Vorder-
grund. Im folgenden soll die Sozialpolitik der EG
aus ökonomischer Sicht betrachtet werden. Die Ge-
meinschaft strebt in zunehmendem Maße eine Har-
monisierung des Arbeits- und Sözialrechts an. Har-
monisierung bedeutet hier eine Ausweitung der Re-
gulierungstätigkeit.

1. Harmonisierung und individuelle
Präferenzbefriedigung

Die Wünsche der Bürger können umso eher be-
rücksichtigt werden, je weniger sie sich innerhalb
eines Gemeinwesens unterscheiden. Die EG ist da-
gegen durch die Süderweiterung heterogener ge-
worden. Dies legt somit eher eine Dezentralisie-
rung oder einen Abbau von Regulierungen nahe als
deren Ausbau: Angesichts größerer regionaler Un-
terschiede können die Präferenzen der Bürger
umso besser befriedigt werden, je dezentraler ent-
schieden wird.

2. Harmonisierung und internationaler
Wettbewerb

In Mode gekommen ist der Begriff des „Sozialdum-
pings“. Dahinter steht die Vorstellung, daß die
niedrigeren Sozialleistungen der Unternehmen in
den „Billiglohnländern“ diesen einen nicht gerecht-
fertigten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Gleich-
zeitig weisen unsere Sozialpolitiker regelmäßig auf
den hohen Wert deutscher Sozialleistungen (inklu-
sive Mitbestimmung) für den Standort Deutschland
hin. Problematisch an dieser Argumentation ist ihre
Widersprüchlichkeit.

Sozialleistungen, die ihre Kosten wert sind, setzen
sich auch ohne staatliche Interventionen auf dem
Arbeitsmarkt durch. Wären die südlichen EG-Mit-
glieder an einem hohen sozialen Schutzniveau inter-
essiert, so würden die Arbeitnehmer eine entspre-
chende Senkung der Nettolöhne in Kauf nehmen.
Ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit bliebe
davon unberührt.

Eine Harmonisierung der Sozialleistungen auf ho-
hem Niveau bezweckt dagegen eine Verteuerung
des Faktors Arbeit in den weniger entwickelten
Ländern der Gemeinschaft: Bei konstanten Netto-
löhnen sollen zusätzliche Sozialleistungen einge-
führt werden. Die Verteuerung des Faktors Arbeit
schadet vor allem schlecht ausgebildeten Arbeit-
nehmern in arbeitsintensiven Sektoren. Sie können
mangels Produktivität nicht weiterbeschäftigt wer-
den. Die sogenannten „Billiglohnländer“ würden
ihren Spezialisierungsvorteil bei der Herstellung ar-
beitsintensiver Güter verlieren. Daneben würden
die überhöhten Arbeitskosten ausländisches Kapi-

tal abschrecken, welches den wirtschaftlichen Auf-
holprozeß beschleunigen könnte. Die Folge wären
eine Flucht in die (nicht regulierte) Schattenökono-
mie, verstärkte Regionalhilfen durch den Europäi-
schen Sozial- oder Regionalfonds sowie Wanderun-
gen der Arbeitslosen in die nördlichen Industrie-
zentren.

Die Nutznießer harmonisierter Sozialleistungen
wären vor allem Arbeitnehmer in den importkon-
kurrierenden Sektoren der nördlichen EG-Staaten
(z. B. Agrar- oder Textilbranche). Das Kapital
bliebe im Land und vergrößerte dort den Spielraum
für Lohnerhöhungen.

3. Harmonisierung und Zentralisierung

„Binnenmarkt bedeutet ganz allgemein den Trans-
fer von Souveränitätsrechten auf die Gemein-
schaft.“12)) Diese Aussage des Präsidenten der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände zeigt, welch fortgeschrittenes Stadium die
Irrmeinungen um den Europäischen Binnenmarkt
erreicht haben. Fast geht es nur noch um ein Mehr
an Regulierungen auf Gemeinschaftsebene.

Harmonisierung bedeutet Zentralisierung in all je-
nen Fällen, in denen sozialpolitische Entschei-
dungskompetenzen nach oben verlagert werden.
Genau dieses wäre bei einer Durchsetzung europäi-
scher Mindeststandards der Fall. Ökonomisch ge-
rechtfertigt wäre eine solche Zentralisierung nur,
wenn die auftretenden sozialen Probleme nicht auf
unterer Ebene zu bewältigen wären (Subsidiaritäts-
prinzip). Zwei Beispiele mögen diesen Zusammen-
hang verdeutlichen.

1. Seuchenschutz: Seuchen machen vor Grenzen
nicht halt. Ihre Bekämpfung kann daher im natio-
nalen Alleingang nicht effizient erfolgen. Daß dar-
aus allerdings eine Gemeinschaftskompetenz zur
Seuchenbekämpfung abgeleitet werden muß, er-
scheint nicht als zwingend. Ebenso könnten sich die
Mitgliedsstaaten in Verhandlungen einigen, koor-
dinierte Maßnahmen in Verbindung mit Finanzaus-
gleichszahlungen zu ergreifen.

2. Sozial- und Arbeitsmarktstatistiken: Die Trans-
parenz des Sozialraumes Europa kann, was zum
Teil bereits geschieht, durch die Veröffentlichung
vereinheitlichter Statistiken auf Gemeinschafts-
ebene erhöht werden. Statt einer EG-zentralen
Produktion wäre aber auch denkbar, daß die EG
lediglich die Erhebungstechniken normierte, sich
im übrigen darauf beschränkte, Sozialstatistiken
von nationalen und privaten Anbietern zu kaufen.



Dieser Weg zentraler Bereitstellung bei dezentraler
Produktion stellte den geringeren Eingriff dar.

Mindeststandards auf Gemeinschaftsebene ent-
ziehen sich in aller Regel einer solchen Begrün-
dung. Zwar empfinden inländische Arbeitneh-

mer eine „Mitfreude“ an überhöhten Löhnen
im Ausland, weil diese ihre eigene Position am
Arbeitsmarkt stärken. Doch handelt es sich dabei
um ganz normale Marktinterdependenzen, nicht
um externe Effekte im Sinne der ökonomischen
Theorie.

IV. Sozialunion in Europa: Einheit durch Vielfalt

Im folgenden sollen aus marktwirtschaftlicher Sicht
Vorschläge unterbreitet werden, wie eine europäi-
sche Sozialunion ausgestaltet werden könnte. An-
gesichts zuweilen gewichtiger institutioneller und/
oder politischer Hindernisse bei der Durchsetzung
der (aus ökonomischer Sicht) optimalen Lösung
werden auch „Minimalstrategien“ angeboten, wel-
che dem Beharrungsvermögen traditioneller Struk-
turen eher Rechnung tragen.

1. Die Zukunft der nationalen Systeme sozialer
Sicherung

a) Minimallösung

Es erscheint nicht nur aus ökonomischen Erwägun-
gen unzweckmäßig, die europäischen Sozialversi-
cherungssysteme harmonisieren zu wollen. Ange-
sichts der zu erwartenden politischen Widerstände
wird dies auch von keiner Seite ernsthaft versucht.
Die nationalen Systeme könnten daher beibehalten
und lediglich um eine europäische Dimension er-
weitert werden. Eine Besserstellung von Wanderar-
beitern gegenüber immobilen Arbeitskräften
müßte dabei unmöglich gemacht werden, um Wan-
derungen ohne ökonomische Funktion („Über-
Wanderungen“ oder „Sozialtourismus“ ) zu ver13 -
hindern. Ein entsprechendes Regelwerk könnte
auch durch zwischenstaatliche Abkommen erstellt
werden, welche — im Gegensatz zu einer europäi-
schen Normierung — den Besonderheiten jeweils
nur zweier nationaler Versicherungssysteme ge-
recht werden müßten. Das Problem der Gleichstel-
lung mobiler und immobiler Arbeitskräfte und ihrer
Familien würde auf diese Weise vereinfacht, aber
nicht aus der Welt geschafft: Denn die nationalen
Sozialversicherungssysteme enthalten in sehr unter-
schiedlichem Maße Umverteilungselemente.

1. Auf zwischenstaatlicher Ebene erschwert dieser
Umstand die Umsetzung des Ursprungslandprin-
zips, d. h. die volle Anerkennung der von einem
Wanderarbeitnehmer im Ursprungsland A erwor-
benen Sozialversicherungsansprüche im Beschäfti-
gungsland B: Die Höhe der von A an B zu leisten-

den Finanzausgleichszahlungen wäre um so eher
strittig, je mehr das eine Land dem Versorgungs-
prinzip (soziale Sicherung erfolgt beitragsunabhän-
gig aus Steuermitteln), das andere dagegen
dem Versicherungsprinzip (beitragsabhängiger Lei-
stungsanspruch) folgte (vgl. den „Fall Be-
sem“).

2. Auf der individuellen Ebene würden die interna-
tionalen Unterschiede in den Umverteilungswir-
kungen der nationalen Sozialversicherungen Wan-
derungsbewegungen hervorrufen, wie sie bereits
aus steuerlichen Erwägungen zu beobachten sind:
Der Wettbewerb der Sozialversicherungssysteme
würde finanzstarke Beitragszahler in jene Länder
ziehen, in denen das Versicherungsprinzip vor-
herrscht. Die Umverteilungsmasse für finanzschwa-
che Bevölkerungsgruppen würde dadurch entspre-
chend geschmälert. Dieser Effekt wäre zwar inso-
fern zu begrüßen, als er das Umverteilungselement
in der Sozialversicherung schwächen würde. Der
Wettbewerb der nationalen Sozialversicherungen
würde jedoch längere Anpassungszeiten und grö-
ßere Wanderungsströme erfordern als eine direkte
Stärkung des Versicherungsprinzips in allen Mit-
gliedsländern.

b) Optimallösung

Das Versicherungsprinzip könnte dadurch gestärkt
werden, daß die Sozialversicherungssysteme in
ganz Europa für private Anbieter geöffnet werden.
Die privaten Versicherungen würden die nationa-
len Sozialgesetzgeber stark entlasten, ganz zu
schweigen von EuGH und Kommission. Vorzu-
schreiben wäre lediglich eine nach Ländertarifen
differenzierte Mindestversicherungspflicht. Mobile
Arbeitskräfte könnten unabhängig von ihrem
Wohnort Ansprüche erwerben. Im Zuge der
Dienstleistungsfreiheit würden auch internationale
Versicherer auf den Plan treten, welche konzernin-
tern ohne Einschaltung der nationalen oder euro-
päischen Verwaltung abrechnen. Auch diejenigen
Versicherungspflichtigen, die ihr Heimatland nicht
verlassen, könnten frei entscheiden, ob sie staatli-
che und halbstaatliche „historisch gewachsene“ So-
zialsysteme oder private Versicherungen vorzie-
hen.



2. Die Zukunft des nationalen Arbeits*
und Gesellschaftsrechts

a) Minimallösung

Die nationalen Bestimmungen des Arbeits- und
Gesellschaftsrechts gehen innerhalb der EG weit
auseinander. Die Vielfalt und der Wettbewerb der
Institutionen könnte im Binnenmarkt auch als Ent-
deckungsverfahren dienen.

Beispiel Mitbestimmung: Daß die deutsche Mitbe-
stimmung ihre Kosten wert ist bzw. ein Modell wie
das britische dem „sozialen Frieden“ abträglich
wäre, ist nicht mehr als eine Vermutung. Transna-
tionale Unternehmen könnten daher eine „Vorhut“
darstellen beim Vergleich verschiedener Arten der
Arbeitnehmerbeteiligung. Der Richtlinienentwurf
der Kommission bezüglich einer Europäischen Ak-
tiengesellschaft mit drei Wahlmöglichkeiten geht in
diese Richtung. Noch weitreichender wäre die
Möglichkeit, sämtliche in der EG existierenden Be-
teiligungsmodelle zuzulassen. Damit würden aller-
dings transnationale Unternehmen gegenüber in-
nerstaatlichen Unternehmen bevorzugt. Es wäre
daher noch günstiger, wenn die gleichen Möglich-
keiten auch den nationalen Unternehmen eröffnet
würden.

b) Optimallösung

Was exemplarisch anhand der Mitbestimmung auf-
gezeigt wurde, kann auf das Arbeitskampfrecht, die
Arbeitszeiten, den Kündigungsschutz, die Tarifver-
träge und alle Formen sogenannter atypischer Be-
schäftigungsverhältnisse übertragen werden: eine
Stärkung der Vertragsfreiheit brächte weitrei-
chende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und
in den Unternehmen mit sich. So könnten die heute
durch ein restriktives Arbeitsrecht benachteiligten
Bevölkerungsgruppen (Behinderte, Frauen, Unter-
qualifizierte) in frei ausgehandelten Arbeitsverträ-
gen ihre Attraktivität erhöhen und wieder in den
Markt integriert werden. Gleichzeitig könnten neue
Beschäftigungsformen erprobt werden. Je höher
die Flexibilität, desto größer die Wahrscheinlich-
keit, daß Lösungen gefunden werden können, die
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Arbeits-
kräfte gerecht werden. Die Harmonisierungsbemü-
hungen der Kommission würden sich als weitge-
hend überflüssig erweisen.

3. Die Zukunft der gemeinschaftlichen
Sozialpolitik

Die Europäische Gemeinschaft hat die Aufgabe,
auf die Verwirklichung der Freizügigkeit in allen
Mitgliedsländern hinzuwirken — nicht durch mehr,
sondern durch weniger Regulierungen. Sie könnte
z. B. darauf drängen, daß die gegenseitige Aner-
kennung fachlicher Qualifikationen nach dem Ur-
sprungslandprinzip faktisch in allen Mitgliedslän-
dern vollzogen wird.

Daneben könnte die Kommission dafür zuständig
sein, den Mitgliedsstaaten bei der Errichtung mul-
tilateraler Finanzausgleichssysteme zu helfen, ohne
diese unbedingt selbst zu verwalten. Sie wäre dar-
über hinaus geeignet, als Informations-Pool zu fun-
gieren, also nach Regionen und Branchen differen-
zierte Informationen anzukaufen und europaweit
zur Verfügung zu stellen. Im Vordergrund stünden
hierbei Arbeitsmarktstatistiken. Die Harmonisie-
rung würde sich darauf beschränken, daß die Kom-
mission die Information zur besseren Vergleichbar-
keit standardisiert.

Der Europäische Sozialfonds könnte reformiert
werden. Seine Gelder wären auf Darlehensbasis zu
gewähren, um den Projektverantwortlichen einen
Anreiz zu erfolgreicher Mittelverwendung zu bie-
ten.

Schließlich bestünde ein gemeinschaftlicher Hand-
lungsbedarf bei der grenzüberschreitenden steuerli-
chen Anerkennung privater Spendentätigkeit. Die
Kommission könnte eine Liste der gemeinnützigen
Institutionen zusammenstellen, die in allen Län-
dern der Gemeinschaft als steuerbegünstigt anzuer-
kennen sind.

Die Aufzählung läßt sich erweitern, doch sollte die
Richtung der Gemeinschaftstätigkeit dabei nicht
aus den Augen verloren werden. Die Sozialunion in
Europa muß darauf hinwirken, daß die Bürger
mehr Möglichkeiten erhalten, ideelle und mate-
rielle Befriedigung zu finden, als dies im National-
staat der Fall wäre. Es gilt, Barrieren zu beseitigen
und nicht — unter dem Vorwand der „sozialen
Flankierung“ — das Leben der Bürger noch stärker
zu reglementieren.



Gerhard Bäcker: Sozialpolitik im vereinigten Deutschland. Probleme und Herausforde-
rungen

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4/91, S. 3—15

Mit der Vereinigung Deutschlands ist die soziale Einheit zwischen den Bürgern im Osten und Westen noch
nicht hergestellt. Die neue Bundesrepublik ist derzeit eine „Zweidrittelgesellschaft", deren Trennlinie an
den alten Grenzen verläuft. Neben der Wirtschaftspolitik ist nun vor allem die Sozialpolitik gefordert, um
diese tiefe Kluft möglichst bald zu überwinden. An der Schwelle zur Jahrtausendwende steht damit die
Sozialpolitik im vereinigten Deutschland vor großen Herausforderungen. Die zentrale Aufgabe wird sein,
die sozialen Folgen des ökonomischen und gesellschaftlichen Umbruchs im Osten — der aber auch auf den
Westen zurückwirkt — zu begrenzen. Das betrifft vor allem das Problem der hohen und anwachsenden
Arbeitslosigkeit. Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ist mit der gesamten Rechts-
ordnung auch die Sozialordnung auf den anderen Teil Deutschlands übertragen worden. Nun muß sich
erweisen, ob das aus dem Westen — mit all seinen Vorzügen, aber auch Schwächen — übernommene
soziale Sicherungssystem in der Lage ist, die im Osten aufgetürmten sozialen Probleme zu lösen. Sozial-
politik wird darüber mitentscheiden, mit welcher Lastenverteilung sich der Umbruch vollzieht. Dies wird
nicht zuletzt mit finanziellen Belastungen der Bürger im Westen verbunden sein.

Ulrich van Suntum: Die soziale Komponente in der Marktwirtschaft
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3—4/91, S. 16—27

Der Grundgedanke der Sozialen Marktwirtschaft läßt sich bis zur ökonomischen Klassik zurückverfolgen.
Vom Kapitalismus des 19. Jahrhunderts unterscheidet sich das nach dem Zweiten Weltkrieg von Müller-
Armack und anderen entwickelte Konzept vor allem durch die realistischere Sichtweise der ökonomischen
und sozialen Gefahren einer sich selbst überlassenen Wirtschaft. Die Marktwirtschaft enthält bereits von
ihrer Grundkonzeption her wichtige soziale Wirkungen. Erst die in diesem System erreichte Effizienz des
Wirtschaftens ermöglicht überhaupt Wohlstand und soziale Leistungen im heute in der Bundesrepublik
erreichten Ausmaß. Darüber hinaus wirkt sie auf die Minimierung von Marktmacht, die Geltung der
Konsumentensouveränität sowie auf die Bewahrung der Geldwertstabilität hin.
Als ergänzende soziale Komponenten lassen sich Instrumente und Maßnahmen der sozialen Sicherung, des
sozialen Ausgleichs, der Chancengleichheit und des Schutzes von Arbeitnehmern und Konsumenten vor
gesundheitlichen Gefahren unterscheiden. Diese Komponenten werden aus den Grundprinzipien von
Solidarität und Subsidiarität sowie aus dem Sozialstaatsprinzip hergeleitet. Im System der gegliederten
Sozialversicherung gilt außerdem das Prinzip der Selbstverwaltung. Als konkrete Gestaltungsformen der
sozialen Sicherung treten Versicherung, Versorgung und Fürsorge auf. die je nach Problemlage einzeln
oder kombiniert einzusetzen sind. Der Marktwirtschaft am ehesten adäquat ist das Versicherungsprinzip,
jedoch kann dieses allein nicht alle auftretenden sozialen Probleme lösen. Beim sozialen Ausgleich ist
subjektgebundenen Maßnahmen der Vorzug vor Eingriffen in den Preismechanismus zu geben. Steue-
rungsdefizite treten zudem durch mangelnde Effizienzanreize sowie durch die Vermischung von Siche-
rungs- und Verteilungszielen auf. Ebenso wie die Marktwirtschaft der sozialen Ergänzung bedarf, bedarf
die Sozialpolitik wettbewerblicher Steuerungselemente.



Winfried Schmäht: Finanzierung sozialer Sicherung bei einer alternden Bevölkerung in
Deutschland
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3—4/91, S. 28—39

Aus der Alterung der deutschen Bevölkerung auch nach der deutschen Vereinigung ergeben sich für
verschiedene Bereiche der sozialen Sicherung erhebliche Herausforderungen. In der gesetzlichen Renten-
versicherung wurde durch das „Rentenreformgesetz 1992“ bereits 1989 eine Antwort auf die Herausfor-
derungen gegeben, um längerfristige Stabilität bei akzeptabler Finanzbelastung und weiterhin leistungs-
bezogenen sowie an der Aufrechterhaltung des Lebensstandards orientierten Renten zu ermöglichen. Im 
Gesundheitswesen wird es vor allem um eine Umstrukturierung der Ausgaben gehen, während die demo-
graphisch bedingten Finanzierungsprobleme (insbesondere verglichen mit der Alterssicherung) vergleichs-
weise gering sind. Besondere Aufgaben ergeben sich für die soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit
infolge altersstrukturbedingt wachsender Nachfrage nach Pflegeleistungen. Im Vordergrund steht die aus-
reichende Bereitstellung von Versorgungsmöglichkeiten, insbesondere im ambulanten Bereich.
Für die längerfristige Finanzierbarkeit der sozialen Sicherung kommt es entscheidend auf klare Konzepte
an. die Richtschnur für die Auswahl von Einzelmaßnahmen sind und den Betroffenen klare Perspektiven
und ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Wo es möglich ist, sollte mit dem eigenen Finanzierungsbeitrag ein
Anspruch auf eine klar definierte Gegenleistung erworben werden. Dies vermindert Abgabenwiderstände.
Unterschiede zwischen Beiträgen und Steuern sollten folglich nicht verwischt und Beiträge nicht zur
Finanzierung von vorleistungsunabhängigen Ausgaben zweckentfremdet werden.
Finanzierungsprobleme und Übergangsregelungen im Zuge des deutschen Integrationsprozesses sollten
nicht Anlaß für kurzsichtige, an akuten Finanzierungsnöten orientierte Maßnahmen sein. Sie würden
längerfristig die Finanzierbarkeit untergraben. Die Abgabenbereitschaft hängt jedoch nicht nur von Höhe
und Struktur von Abgaben und Ausgaben und der Bejahung des Ausgabenzwecks ab, sondern auch davon,
ob trotz höherer Abgaben das Nettoeinkommen weiterhin steigt. Folglich ist Einkommenswachstum not-
wendig, das jedoch nicht mit vermehrten negativen Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit verbunden
sein darf, da sonst zusätzliche sozialpolitische Aufgaben entstehen würden.

Britta Kuhn: Sozialunion in Europa

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3—4/91, S. 40—46

Der europäische Binnenmarkt wird den Wettbewerb auf den Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkten ver-
stärken. Zu fragen ist, ob die Folgen des Binnenmarktes durch eine Harmonisierung des nationalen
Arbeitsrechts und sozialer Mindestleistungen auf Gemeinschaftsebene flankiert werden sollten, und inwie-
weit dies bereits geschieht.
Der EWG-Vertrag behandelt die Sozialpolitik weitgehend als nationale Angelegenheit. Der Europäische
Gerichtshof dagegen betreibt im Rahmen seiner „integrationsfreundlichen“ Rechtsprechung zuweilen
Rechtsfortbildung. Auch die Kommission ist darum bemüht, das Arbeitsrecht auf Gemeinschaftsebene
über ihre Befugnisse hinaus zu harmonisieren.
Die Gefahren einer solchen Politik liegen vor allem in einer Schwächung des Wettbewerbs und der inter-
nationalen Arbeitsteilung. Die Folge wäre erhöhte Arbeitslosigkeit in den weniger entwickelten Mitglieds-
ländern. Der dann folgende sozialpolitische Interventionskreislauf und seine Kosten würden die Wohlfahrt
in der gesamten EG senken.
Es erscheint daher sinnvoll, die nationalen Sozialpolitiken zwischenstaatlich oder auf Gemeinschaftsebene
nur so weit wie unbedingt erforderlich zu koordinieren und eine Integration der nationalen Arbeitsmärkte
über deren Liberalisierung zu betreiben. Längerfristig wäre eine Stärkung des sozialpolitischen Wettbe-
werbs auch durch eine weitreichende Öffnung der nationalen Sozialversicherungssysteme für private
Anbieter zu erreichen.
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